
Umschlag US Life 2016_Druck_zw.i1   1 31.01.2008   18:09:09 Uhr



3

Vorwort 4
Das Beteiligungsangebot 
im Überblick 5
Prospekterstellung und
Verantwortlichkeit 6
Wesentliche tatsächliche 
und rechtliche Risiken 7
Allgemeines 7
Blindpool-Risiko 7
Platzierungsrisiko 7
Liquidität der Gesellschaft 8
Handelsrisiko 8
Langlebigkeitsrisiko 8
Cluster-Risiko 8
Finanzierungsrisiko 8
Auslandsrisiko 9
Währungsrisiko 9
Änderungen der steuerlichen 
und rechtlichen Situation 9
Vertragspartner/Bonitätsrisiko 9
Co-Investment-Risiko 10
Management- und Interessenkonfliktrisiko 10
Fungibilität 10
Insolvenzrisiko/Haftung 10
Risiko der Fremdfinanzierung der
Vermögensanlage 11
Risiko der Rückabwicklung des Fonds 11
Kumulation von Risiken 11
Weitere Risiken 11
Highlights für Investoren 12
Das Fondsangebot 13
Der Zweitmarkt für Lebens-
versicherungen in den USA 13
Historische Entwicklung 14
Life Settlement Markt 15
Gebondete Policen 16
Die Marktteilnehmer 16
Das Marktvolumen 17
Lebensversicherungen in den USA –
Merkmale und Eigenheiten 18
Veräußerungsgründe für
Versicherungsnehmer 18
Vorteile für den Veräußerer 19
Wichtige Unterscheidungskriterien 
zu ähnlichen Anlageangeboten 19
Das Beteiligungsangebot der 
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG 20
Allgemein 20
Beteiligungskonzept 20
Investition und Investitionskriterien 22
Investitionskategorien 23
Die Einbindung der beteiligten Partner 
und vertragliche Beziehungen 23
Prognosesicherheit der 
medizinischen Gutachten 24
Das Sicherheitskonzept 24
Weitere Angaben 25
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
(PROGNOSE) 26

Hinweis 26
Szenarien 26
Investitionsplan (PROGNOSE) 29
Finanzmodell (PROGNOSE) 30
Voraussichtliche Finanzlage der
Kommanditgesellschaft (PROGNOSE) 31
Voraussichtliche handelsrechtliche
Vermögenslage der Kommanditgesellschaft
(PROGNOSE) 32
Voraussichtliche handelsrechte 
Ertragslage der Kommanditgesellschaft
(PROGNOSE) 33
Planzahlen des Emittenten zu Investitionen,
Umsatz und Ergebnis (PROGNOSE) 33
Eröffnungsbilanz 34
Kosten (PROGNOSE) 34
Kapitalrückflussrechnung (PROGNOSE) 35
Berechnungsmethode nach IRR* 36
Der Emittent: 
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG 37
Die Gesellschaft 37
Das Kapital des Emittenten 37
Die Geschäftstätigkeit des Emittenten 38
Wirtschaftliche Angaben 38
Geschäftsführung, Organe, Treuhänder 
und sonstige Personen 39
Die Gründungsgesellschafter 
des Emittenten 39
CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH 39
BTC Badenweiler Trust & 
Consulting GmbH 39
Die übrigen beteiligten Partner 41
CERTUS Life Cycle AG 41
A.G.I. GmbH – Finance Management 42
Steuerberatungssozietät Ruoff, 
Brodacz & Kollegen 43
Abwicklungshinweise 43
Zeichnung 43
Prospektbestandteile 44
Mindestzeichnung 44
Einzahlung 44
Zeichnungsfrist 45
Frühzeichnerbonus 45
Rechtlicher Rahmen 45
Die Beteiligung 45
Beteiligungsvariante A 46
Der Treuhandvertrag 46
Beteiligungsvariante B 47
Die Kommanditgesellschaft 47
Geschäftsführung, Informations- und
Kontrollrechte der Anleger 47
Jahresabschluss 48
Gesellschafterversammlung 48
Vermögens- und Ergebnisbeteiligung 48
Initielle Auflösung 49
Übertragung, Tod, Ausscheiden 49
Haftung 50
Schließung der Gesellschaft 50
Managementvertrag 50

Mittelverwendungskontrolle/
Mittelverwendungskontrollvertrag 51
Geschäftsführung 52
Vertrieb der Beteiligungen/
Vertriebsvertrag 52
Steuerlicher Rahmen 53
Allgemein 53
Besteuerungsrecht und Doppel-
besteuerungsabkommen USA/
Deutschland 53
Ertragsbesteuerung von gebrauchten
Lebensversicherungen in Deutschland
Vermögensverwaltung oder wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb (Gewerbebetrieb) 54
Einkunftsermittlung 54
Gewinnerzielungsabsicht 55
Zurechnung der laufenden Ergebnisse 55
Beendigung der Gesellschaft/
Veräußerung der Kommanditbeteiligung 55
Steuerliche Auswirkungen beim 
Gesellschafter/Verlustausgleichs-
beschränkungen 56
Einschränkung von Verlustausgleich und 
-abzug bei beschränkter Haftung 
(§ 15 a EStG) 56
Verluste im Zusammenhang mit
Steuerstundungsmodellen (15 b EStG) 57
Verlustrücktrag/Verlustvortrag 
(§ 10 d EStG) 57
Veranlagungsverfahren/Angaben 
in der persönlichen Einkommen-
steuererklärung der Anleger 57
Thesaurierungsbegünstigung 58
„Reichensteuer“ 59
Sonstige Steuerliche Aspekte
Gewerbesteuer 59
Umsatzsteuer 59
Erbschaft- und Schenkungsteuer 60
Schlussbemerkung 61
Glossar 61
Investitionskriterien 62
Gesellschaftsvertrag der
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG 63
Treuhand- und Verwaltungsvertrag 70
Vertrag über
Mittelverwendungskontrolle 73

Rechtlicher Hinweis nach der Ver-
mögensanlagenverkaufsprospekt-
verordnung (VermVerkProspV)
Hinweis
Die inhaltliche Richtigkeit der gemachten
Angaben ist nicht Gegenstand der Prü-
fung des Prospekts durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Inhaltsverzeichnis



4

Sie als Anleger erwarten von einer Kapitalanlage heute hohe Sicherheit bei gleichzei-
tig attraktiven Renditen. Zur Auswahl stehen klassischerweise Aktienanlagen, die zwar
langfristig ein hohes Renditepotential haben, kurz- und mittelfristig jedoch starken
Schwankungen unterliegen können. Oder Sie entscheiden sich für Rentenpapiere, die
zwar weniger Schwankung, dafür auch weniger attraktive Renditen bieten.

Unser nunmehr drittes Beteiligungsangebot eröffnet Ihnen die Möglichkeit, an einem
Markt teilzunehmen, der keinerlei Korrelationen zu klassischen Kapitalmarktanlagen
aufweist und in der Vergangenheit institutionellen Investoren vorbehalten war: Dem
US-amerikanischen Zweitmarkt für Risikolebensversicherungen.

Diese Asset-Klasse, die sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des
deutschen Beteiligungsmarktes entwickelt hat, besticht durch ein außergewöhnlich
gutes Chancen-Risikoverhältnis. Dieses noch weiter zu optimieren, ist Leitgedanke un-
serer Konzeption und darin wie folgt verankert: 

• Aktives Portfoliomanagement zur Optimierung des Portfolios
• Ausschließliche Verwendung „gebondeter“ Policen zur Minimierung des Langlebig-

keitsrisikos
• umfangreiches Sicherheitskonzept, z.B. Währungsabsicherung
• feste, für den Anleger kalkulierbare Ausschüttungen
• teilweise Nutzung der Rückflüsse zur Wiederanlage

Um dieses interessante Anlagesegment einer breiten Investorenschicht zu öffnen,
haben wir eine Mindestanlagesumme von 5.000,– Euro gewählt.

Unser Angebot zeichnet sich dadurch aus, dass bei uns im Gegensatz zu den meisten
ähnlichen Produkten der Unwägbarkeit des Eintritts des Versicherungsfalles durch Ga-
rantien spätester Zahlungszeitpunkte entgegnet wird. Wir planen mit diesen Garantie-
daten und nicht mit Todesfällen.

Das Beteiligungsangebot der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG (im Folgenden auch
der „Fonds“ oder „CLC US Life 2016“ genannt) richtet sich an in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Kapitalanleger, die nicht Staatsbürger der USA oder
Kanadas sind, keinen Wohnsitz in den USA oder Kanada haben und nicht im Besitz einer
unbeschränkten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis der USA oder Kanadas sind.

Bei einer Fondsbeteiligung handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die –
wie andere Beteiligungen auch – Aussichten auf eine Vermögensmehrung bietet. Die mit
der Fondsbeteiligung verbundenen Risiken sind in einem gesonderten Kapitel dargestellt.
Im Hinblick auf diese Risiken wird dringend empfohlen, das Angebot vor einer Investi-
tionsentscheidung sorgfältig zu prüfen.

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Angaben wurden mit größ-
ter Sorgfalt zusammengestellt und auf Richtigkeit geprüft. Unserem Wissen nach sind alle
Angaben richtig und es wurden keine wesentlichen Umstände ausgelassen. Die in einem
gesonderten Teil des Abschnitts „Wirtschaftlichkeitsberechnungen“ gemachten Angaben
zu der finanzmathematischen Rendite IRR (Interne Zinsfußmethode) sind nur für den mit
Finanzmathematik Vertrauten sowie in Investitions- und Sensitivitätsrechnungen fachkun-
digen Leser verständlich und deshalb auch nur für diesen Personenkreis bestimmt.

Nehmen Sie sich die Zeit, dieses Beteiligungsangebot genauer anzuschauen. Für zu-
sätzliche Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an
uns, den Fondsinitiator. 

Ihre CERTUS Life Cycle AG

Freiburg, den 2. Januar 2008

Vorwort
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Beteiligungsgesellschaft CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG

Beteiligungsform Zeichnung von Kommanditanteilen in zwei Beteiligungsvarianten (über eine Treuhandkomman-
ditistin oder unmittelbar)

Angestrebtes Fondskapital 15 Mio. Euro Kommanditkapital

Anlagestrategie Erwerb von gebondeten US-Risikolebensversicherungen auf dem Zweitmarkt und Aufbau eines
diversifizierten und abgesicherten Portfolios

Initiatorin CERTUS Life Cycle AG

Policenmanagement A.G.I. GmbH – Finance Management

Komplementärin CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH

Management/ CERTUS Life Cycle AG
Generalbevollmächtigte

Mindestzeichnung/ 5.000,– Euro (zzgl. 5 % Agio)
Anlagewährung

Einzahlungsmodus 100 % des gezeichneten Kapitals zzgl. 5 % Agio
15 Tage nach Erhalt der Annahme der Beitrittserklärung

Voraussichtlicher 30.06.2008
Zeichnungsschluß

Laufzeit 30.06.2016

Gesicherte Ausschüttungen 2009: 5%
bezogen auf die Einlagehöhe 2010 – 2015: je 7,00 %
ohne Agio 2016 (gesichert): 115,40 %

2016 (Prognose): 127,50 %, jeweils zum 30.06. des Jahres

Kapitalbindung Während der Laufzeit des Fonds

Ergebnisverteilung Zunächst ausschließlich an Investoren bis zur Erreichung der genannten gesicherten Ausschüt-
tungen. Soweit das Ergebnis die gesicherten Ausschüttungen übersteigt, erhält die CERTUS
Life Cycle AG 30% der überschreitenden Rendite.

Kosten Agio fließt in den Vertrieb
Anfängliche Kosten von 7,2 % (max. 1.080.000,- Euro) des geplanten Fondsvolumens
Laufende Kosten 2,3 % p.a. (Planung)

Frühzeichnerbonus Frühzeitig zeichnende Anleger erhalten aus dem Marketingbudet der Initiatorin Vergünstigun-
gen, die mit der ersten Ausschüttung ausgezahlt werden. Die erste Million Zeichnungskapital
erhält eine 40 % höhere Ausschüttung, also 7 % statt 5 %. Die zweite und dritte Million Zeich-
nungskapital erhält eine 20 % höhere Ausschüttung, also 6 % statt 5 %

Mit der Vermögensanlage Die Rechtsstellung und die Wahrnehmung der Informations-, Kontroll- und Stimmrechte der
verbundene Rechte Investoren hängen von der gewählten Beteiligungsvariante ab. In der Variante mittelbarer Be-

teiligung werden die Rechte für sie von der Treuhandkommanditistin wahrgenommen, der In-
vestor kann die Wahrnehmung aber durch Erklärung an sich ziehen und ist auch wirtschaftlich
den Direktinvestoren gleichgestellt, deren Rechtsstellung grundsätzlich die eines Komman-
ditisten ist. Die Beteilung kann in beiden Fällen zum Ende jedes Geschäftsjahres veräußert wer-
den. Die hierfür erforderlichen Zustimmungen dürfen nur aus wichtigem Grund verweigert wer-
den. Alle Rechte des Anlegers sind ausführlich im Kapital „Rechtlicher Rahmen“ dargestellt und
ergeben sich insbesondere aus den hier beigefügten Verträgen.

Das Beteiligungsangebot im Überblick
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Prospekterstellung und
Verantwortlichkeit

Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe der Verordnung über Vermögensanlagen-Ver-
kaufsprospekte vom 16. Dezember 2004 und des IDW Standards „Grundsätze
ordnungsgemäßer Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Kapital-
anlagen“ (IDW S4, Stand 18. Mai 2006) erstellt.

Als Initiator und Herausgeber für den gesamten Inhalt dieses Prospekts allein verant-
wortlich ist die CERTUS Life Cycle AG mit Sitz in 79111 Freiburg im Breisgau,
Sasbacher Str. 10. Die CERTUS Life Cycle AG erklärt, dass ihres Wissens die
Angaben in diesem Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelas-
sen wurden. Die Prospektherausgeberin versichert, dass keine Provisionen, Rabatte
oder sonstige Vergütungen, die nicht dem Investitionsobjekt zugute kommen, verein-
bart wurden, die nicht in diesem Prospekt beschrieben sind.

Die Annahmen und Berechnungen, die dem Fondsprospekt der CLC US Life 2016
GmbH & Co. KG zugrunde liegen, wurden nach bestem Wissen und mit höchster
Sorgfalt getroffen bzw. durchgeführt. Die hier dargebotenen Informationen entspre-
chen dem aktuellen Stand der Fonds-Planungen, beruhen auf der Grundlage der er-
wähnten Verträge, sowie auf den geltenden rechtlichen und steuerlichen
Bestimmungen zum Zeitpunkt der Prospekterstellung. Eine Haftung für den Eintritt der
im Prospekt enthaltenen Prognosen wird nicht übernommen. Prognosen sind als sol-
che gekennzeichnet.

Maßgeblich für eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind ausschließlich die
Angaben in diesem Verkaufsprospekt. Vermittler oder sonstige Dritte sind nicht be-
rechtigt, hiervon abweichende Aussagen zu machen. Die Vermittler haften nicht für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen Aussagen.
Schadensersatzansprüche wegen etwaiger unrichtiger oder unvollständiger Angaben
verjähren sechs Monate nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch drei Jahre nach
Beitritt in die Fondsgesellschaft.

Datum der Prospektaufstellung:

Freiburg, den 2. Januar 2008

Bernd Sibold
Vorstand der CERTUS Life Cycle AG
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Allgemeines

Bei der in diesem Prospekt dargestellten Vermögensanlage handelt es sich um eine
Beteiligung an der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG, einer deutschen Kom-
manditgesellschaft, die ein Portfolio US-amerikanischer Sekundärmarkt-Lebensver-
sicherungspolicen erwirbt und handelt. Der Investor beauftragt eine Treuhandkomman-
ditistin, im eigenen Namen und für Rechnung des Investors eine Kommanditeinlage zu
leisten. Wahlweise kann sich der Investor auch unmittelbar als Kommanditist an der
Gesellschaft beteiligen. Komplementärin der Kommanditgesellschaft ist die CERTUS
Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Komplementärin hat die Geschäftsführung und
Vertretung an die CERTUS Life Cycle AG als Generalbevollmächtigte delegiert.
Hinsichtlich des Umfangs verweisen wir auf das Kapitel „Rechtlicher Rahmen“.

Diese Vermögensanlage stellt eine mittel- bis langfristige unternehmerische Investition
dar. Der Eintritt des wirtschaftlichen Erfolges der Kommanditgesellschaft und damit auch
der Investition einschließlich der finanziellen und steuerlichen Erwartungen des Investors
kann nicht garantiert werden, da der für den Investor relevante Erfolg des vorgesehenen
Policenankaufs und -handels von den Marktverhältnissen und der Entwicklung der wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen abhängt. Dazu gehören
z.B. Änderungen in der Gesetzgebung oder der Handhabung der Gesetze in Deutschland
und/oder den USA. Wie bei jeder unternehmerischen Investition sollte der Investor seine
Entscheidung erst nach sorgfältiger Prüfung des Angebotes treffen und, sofern erfor-
derlich, fachlichen Rat eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers einholen. Da der
Investor sich dabei insbesondere der Risiken seiner Investition bewusst sein muss, be-
fasst sich dieser Abschnitt des Prospekts ausschließlich mit den Risiken. Die angeführ-
ten Risiken sind naturgemäß nicht genau zu quantifizieren, die Größenordnung des
Maximalrisikos ist jeweils angegeben. Das Maximalrisiko für den Anleger besteht im
Verlust der Investition und der Gefährdung seines sonstigen Vermögens.

Blindpool-Risiko

Risiko des verzögerten oder unmöglichen Erwerbs geeigneter Policen, der Einhaltung
der Anlagekriterien und der Erzielung der prospektierten Renditen. 

Es ist vorgesehen, dass die Kommanditgesellschaft ein Portfolio US-amerikanischer
Zweitmarkt-Lebensversicherungen erwirbt, während der Laufzeit Policen wieder ver-
äußert und neue zukauft. Veräußerungen können trotz einer vorgesehenen Liquiditäts-
reserve schon deshalb erforderlich werden, um in der Zukunft anstehende Versiche-
rungsprämien zu zahlen. Zum Investitionszeitpunkt liegt selbst der anfängliche
Policenkauf noch in der Zukunft, die einzelnen Policen sind noch nicht identifiziert.
Folglich besteht für die Anlage des Investors trotz der Einschaltung der A.G.I. GmbH
– Finance Management und der Interlife America Inc. (Siehe Kapitel „Die übrigen be-
teiligten Partner“ auf Seite 41)  und deren Marktzugangs ein so genanntes Blindpool-
Risiko, also die Gefahr, dass nicht ausreichend Policen, die den strengen
Investitionskriterien der Fondsgesellschaft entsprechen, angekauft werden können,
oder nicht zum geplanten Zeitpunkt. In der Konsequenz verändert sich möglicherweise
der Portfolioaufbau; ein prospektgemäßer Verlauf der Beteiligung ist nicht mehr si-
chergestellt. Unvorhersehbare Marktgegebenheiten können z.B. dazu zwingen,
Policen teurer als prognostiziert zu erwerben oder billiger zu veräußern. Ein höherer
Einkaufspreis oder niedrigerer Verkaufspreis wirkt sich wiederum negativ auf die Aus-
schüttung (nachfolgend Rendite genannt) aus, die möglicherweise den vorausgesag-
ten Wert nicht mehr erreicht, und ggf. ist der Kapitalerhalt nicht mehr gesichert. 

Platzierungsrisiko

Sofern der Zufluss von Kommanditkapital später oder in geringerem Umfang als geplant
erfolgt, hat das Auswirkungen auf den Umfang und den Zeitpunkt der Investitionen in
Policen. Wenn die Investitionen entsprechend erst später als geplant getätigt werden
können, führt dies zu einer Verminderung der erzielbaren Rendite.

Wesentliche 
tatsächliche und 
rechtliche Risiken
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Liquidität der Gesellschaft 

Nach der Investitionsphase ergeben sich mit den laufenden Kosten und den regelmä-
ßigen Ausschüttungen an die Gesellschafter für die Fondsgesellschaft regelmäßige fi-
nanzielle Verpflichtungen. Bei prospektgemäßem Verlauf der Beteiligung werden diese
im Jahr 2009 aus der Liquiditätsrücklage und in den weiteren Jahren aus den Rück-
flüssen der erworbenen Versicherungspolicen bestritten. Beim Eintritt von Risiken nicht
auszuschließende Liquiditätsengpässe müssen durch zusätzliche Mittel oder Policen-
verkauf mit entsprechender Belastung der Rendite gedeckt werden. Das Risiko ent-
spricht dann dem Blindpool-Risiko. 

Handelsrisiko

Nach der Liquiditätsplanung des Fonds werden zur Liquiditätssicherung unter anderem
im Hinblick auf laufende Prämienzahlungen im Verlauf des Fonds Policen veräußert und
neue erworben, letzteres auch im Falle einer Auszahlung vor den geplanten Zeitpunkten.
Damit besteht ein entsprechendes Marktrisiko. Auch insoweit kann folglich im Verlauf des
Fonds ein unerwartet niedriger Verkaufspreis oder unerwartet hoher Einkaufspreis nega-
tive Renditeauswirkungen haben. Dazu kommt, dass im Falle der Notwendigkeit eines
Neuerwerbs von Policen innerhalb der letzten drei Jahre der Laufzeit des Fonds wahr-
scheinlich nur gebondete Policen erworben werden können, deren garantierte
Auszahlungszeitpunkte nach der Beendigung des Fonds liegen, und deren Verkauf im
Markt dann zwangsläufig wird. Die Rendite erreicht möglicherweise den vorausgesagten
Wert nicht mehr und der Kapitalerhalt ist nicht mehr gesichert. 

Langlebigkeitsrisiko

Das Risiko, dass die versicherte Person später als erwartet verstirbt, kann dazu füh-
ren, dass der Rückfluss der investierten Mittel nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfin-
det und aus diesem Grund zur Liquiditätssicherung Policen vor Ablauf veräußert wer-
den müssen, die geplante Rendite nicht mehr erreicht werden kann und ggf. der
Kapitalerhalt nicht mehr gesichert ist. Der Umstand, dass mit jeder Police ein
Guarantee Bond erworben wird, der die Auszahlung der Versicherungssumme zu
einem bestimmten Zeitpunkt garantiert und Guarantee Bonds nur von Adressen er-
worben werden, die bei Standard & Poor’s oder A.M. Best  mit mindestens „A“ oder
bei Dun & Bradstreet mindestens „5A“ (bestmögliches Rating) oder bei vergleichbaren
international anerkannten Ratingagenturen mit entsprechendem Rating eingestuft sind,
hebt dieses mit den medizinischen Gutachten immanenten Unsicherheiten verbunde-
ne Risiko nicht auf, sondern verlagert es in das andere, aber ebenfalls nicht auszu-
schließende Risiko eines Ausfalls des Garantiegebers. Eine beschreibende Übersicht
der Ratingklassen bzw. -agenturen befindet sich auf Seite 23.

Cluster-Risiko

Die Interlife America Inc. gewährleistet dem Fonds einen permanenten Marktzugang in
den USA, das Management des Fonds plant eine sehr breite Diversifikation der Policen,
insbesondere so, dass der maximale Anteil einer Versicherungsgesellschaft auf 20 %
des Fondsvolumens begrenzt ist. Dabei kann  eine außerordentliche Marktsituation in-
dessen dazu führen, dass eine große Anzahl von Policen nur von einer Versicherungs-
gesellschaft bzw. mit hohen Versicherungssummen gekauft werden können. Eine so
beeinflusste Portfoliozusammensetzung erhöht neben dem Handelsrisiko insbesondere
das statistische Ausfallrisiko; dies kann im Extremfall zum Totalverlust der Kapitalanlage
führen.

Finanzierungsrisiko

Wird vom Management zur Liquiditätssicherung oder zur Ausnutzung von Markt-
situationen, vom Recht Gebrauch gemacht, eine Kreditlinie bis zur Höhe von 40 % des
Kommanditkapitals auszunutzen, besteht das Risiko einer ungünstigen Veränderung der
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Zinsdifferenzen. Wenn der Zinssatz für das aufgenommene Fremdkapital höher liegt, als
die erwirtschaftete Rendite aus den Investitionen des Fonds in Policen, kann das einen
negativen Einfluss auf die Rendite des Fonds haben. 

Wird das Portfolio des Fonds zur Absicherung des Kredites herangezogen, kann bei
einem sinkenden Wert des Policenportfolios die Bank zusätzliche Sicherheiten oder die
sofortige (Teil-)Rückzahlung des Kredites verlangen. Ein solchermaßen erzwungener
kurzfristiger Verkauf der Policen kann zu einem Verkauf der Policen unter Marktwert
führen, was die Rendite des Fonds negativ beeinflussen kann.

Auslandsrisiko

Der Anleger trägt indirekt sämtliche mit der Investition in den USA verbundenen Aus-
landsrisiken wie z.B. theoretisch mögliche Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwi-
schen den USA und Deutschland, rechtliche und politische Risiken in beiden Ländern
sowie mögliche Nachteile aus der Anwendung sich ggf. ändernden ausländischen
Rechts auf wesentliche Verträge. Auch eine Reglementierung des Policenerwerbs in
den USA lässt sich für die Zukunft nicht ausschließen. Insbesondere Rechtsstreitig-
keiten in den USA können zu erheblichen Kostenbelastungen führen. Dies alles kann
negative Auswirkungen auf Rendite und Kapitalerhalt des Anlegers haben.

Währungsrisiko

US-amerikanische Risikolebensversicherungen sind in US-Dollar nominiert. Das be-
deutet, dass sämtliche Investitionen und Rückflüsse aus den Versicherungen in US-
Dollar abgewickelt werden. Verliert der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert, zieht
dies eine verminderte Rendite bzw. einen Verlust nach sich. Auch wenn die im Garant-
szenario dargestellten Ausschüttungen auf Eurobasis abgesichert werden, ist die
Differenz zwischen der tatsächlichen und der im Garantszenario ausgewiesenen
Schlussauszahlung nicht währungsgesichert, besteht also insofern ein Währungsrisiko.
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Absicherung wegen einer
Erhöhung von Währungsrisiken bis zum Investitions- und Absicherungszeitpunkt teurer
wird als kalkuliert. Ferner ist zu bedenken, dass aus der Absicherung des Währungs-
risikos wiederum das Risiko entsteht, dass der Partner der entsprechenden Ab-
sicherung ausfällt und das Währungsrisiko damit in vollem Umfang wiederauflebt. Dies
alles kann negative Auswirkungen auf Rendite und Kapitalerhalt des Anlegers haben.

Änderungen der steuerlichen und rechtlichen Situation

Die steuerliche und rechtliche Konzeption des Fonds basiert auf der Grundlage des
zum Zeitpunkt der Emission des Verkaufsprospekts geltenden Rechts und der gängi-
gen Praxis der Finanzverwaltung. Sollten sich die steuerlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen durch Änderungen in der Rechtsprechung oder Änderungen in
der Auffassung der Finanzbehörden verändern, kann dies zu negativen Auswirkungen
auf die Rendite führen. Weitere Gesetzesänderungen oder Änderungen in Auslegung
und Anwendung der Gesetze – sowohl in Deutschland als auch in den USA – können
sich jedoch für die Kommanditisten negativ auswirken.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich in der Investitions- und Nutzungsphase die steu-
erlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Steuergesetze, die Rechtsprechung,
die Beurteilung durch die Finanzverwaltung und die Steuersätze – unter Umständen
auch kurzfristig – ändern. Diese Änderungen können negative Auswirkungen auf das
steuerliche Ergebnis des Anlegers haben. Zur allgemeinen steuerlichen Situation ver-
weisen wir auf den Abschnitt „Steuerlicher Rahmen“ auf Seite 53.

Vertragspartner/Bonitätsrisiko

Auch durch strenge Auswahl von Versicherungsgesellschaften kann nicht ausge-
schlossen werden, dass künftig eine solche Versicherung ihr Rating verliert, insolvent
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wird und dies im Extremfall zu einem Totalverlust des Investments führen kann. Es lässt
sich auch ansonsten niemals ausschließen, dass eine oder mehrere Vertragsparteien
ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommen. Dies alles
kann negative Auswirkungen auf Rendite und Kapitalerhalt des Anlegers haben.

Co-Investment-Risiko

Sofern Policen nicht genau im für den Fonds geeigneten Volumen verfügbar sind oder
aus anderen Gründen, z.B. der Marktlage oder der Liquiditätssteuerung kann die
Gesellschaft gebondete Policen wirtschaftlich auch in der Weise erwerben, dass ein
Dritter die gebondeten Policen treuhänderisch für die Gesellschaft oder treuhänderisch
für die Gesellschaft und weitere Fonds erwirbt und hält, jedoch nur in offener Treuhand.
Der Dritte kann auch ein Fonds sein, dessen Geschäfte von der Komplementärin und/
oder der Initiatorin der Gesellschaft geführt werden. Damit verbunden ist das Risiko, dass
eine wirtschaftliche Schieflage bei dem Dritten, der die gebondeten Policen treuhände-
risch hält, oder bei etwa beteiligten anderen Treugebern auf den Fonds durchschlägt,
indem sie ihrer anteiligen Prämienzahlungsverpflichtung nicht nachkommen oder nicht
nachkommen können und daraus der Gesellschaft zur Aufrechterhaltung der Policen er-
heblicher Mehraufwand entsteht, der zu einer Realisierung des vorstehend beschriebe-
nen Liquiditätsrisikos führen kann, mit entsprechender Verminderung der Rendite bis hin
zum Totalausfall der Investition.

Management- und Interessenkonfliktrisiko

Der Fonds unterliegt nicht nur generell den mit unternehmerischen Entscheidungen
verbundenen Risiken, sondern ist maßgeblich vom Fachwissen seines Managements
und der Vertragspartner abhängig. Sollen einzelne Schlüsselpersonen ausfallen, kann
dies dazu führen, dass der Fonds bzw. der betroffene Vertragspartner seine
Verpflichtungen nicht mehr mit der erwarteten Sachkunde erfüllen kann. Ferner hat die
CERTUS Life Cycle AG die Wahrnehmung der Geschäftsführung weiterer Fonds in
diesem Marktsegment übernommen, bzw. wird sie die Wahrnehmung der Geschäfts-
führung übernehmen. Entsprechendes gilt für die beauftragten Partner. Interessen-
kollisionen beim Erwerb bzw. dem Handel von Policen können nicht ausgeschlossen
werden. In solchen Fällen besteht das Risiko, dass sich die getroffenen Entschei-
dungen auf den Fonds verhältnismäßig negativ auswirken, und dementsprechend die
Rendite beeinflussen.

Fungibilität

Die Investition in die CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG ist auf die Laufzeit des
Fonds begrenzt. Wünscht ein Investor die vorzeitige Veräußerung seines Anteils, ist
dies zwar grundsätzlich mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin bzw. der
Komplementärin möglich und wird ihm die CERTUS Life Cycle AG und der ange-
schlossene Vertrieb dabei behilflich sein. Die Anteile werden jedoch nicht öffentlich ge-
handelt, so dass eine Veräußerung unter Umständen nicht oder nur mit einem hohen
Abschlag möglich ist. Der Investor sollte sich daher nur im Rahmen eines langfristigen
Investments für diese Vermögensanlage entscheiden. 

Insolvenzrisiko/Haftung

Die Haftung der Anleger gegenüber Dritten ist zwar auf die im Handelsregister einge-
tragene Hafteinlage (10 % der Beteiligungssumme ohne Agio) beschränkt und eine
weitere Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Hafteinlage geleistet ist; es besteht
keine Nachschusspflicht. Im Falle der Liquidation oder der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG können die
Einlagen der Kommanditisten aber von der Gesellschaft bzw. über den Treuhand-
kommanditisten erst nach vollständiger Befriedigung aller Gläubiger zurückgefordert
werden. Soweit zur Befriedigung von Gläubigern erforderlich, sind zurückgezahlte
Einlagen (z.B. bei Auszahlungen, die nicht durch zugewiesene Ergebnisse gedeckt sind)
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wieder einzulegen, soweit die Einlage dadurch unter die Hafteinlage abgesunken ist.
Dies gilt auch bei Ausscheiden des Anlegers unter Einlagenrückgewähr für bis dahin be-
gründete Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft – und sowohl direkt für den als
Kommanditisten als auch indirekt für den als Treugeber beigetretenen Anleger. Dieses
Risiko kann zum nachträglichen Verlust der bereits erhaltenen Ausschüttungen führen. 

Risiko der Fremdfinanzierung der Vermögensanlage

Für Anleger, die ihre Zeichnung fremd finanzieren, ergibt sich je nach tatsächlicher
Rendite ihrer Investition in den Fonds das Risiko, dass ihre Aufwendungen für die
Fremdfinanzierung insgesamt nicht durch Erträge aus dem Fonds gedeckt werden
oder im Zeitverlauf Liquiditätsunterdeckungen entstehen. Kann der jeweilige Anleger
seine laufenden Fremdfinanzierungskosten für die Investition nicht aus anderweitigem
Vermögen decken, besteht die Gefahr, dass der Finanzierungsgeber die Finanzierung
kündigt und der Hauptbetrag nebst allen weiteren in diesem Falle vom Finanzierungs-
geber geltend zu machenden Beträge vorzeitig fällig werden, ohne dass der Anleger zu
einem solchen Zeitpunkt über seine Fondsanteile verfügen könnte. Dies kann beim
Anleger je nach anderweitiger Vermögenslage zur privaten Zahlungsunfähigkeit und
zum Vermögensverlust führen, insbesondere auch zum Verlust gegebenenfalls für die
Fremdfinanzierung gestellter Sicherheiten. Im Falle eines Totalverlustes der Investition
des Anlegers im Fonds, die nach den anderweitigen Risikohinweisen nicht auszu-
schließen ist, besteht ein entsprechendes Risiko.

Risiko der Rückabwicklung des Fonds

Falls es wegen nicht zufrieden stellenden Zeichnungsvolumens zur Auflösung der
Gesellschaft kommt, erhalten die Anleger zwar den jeweils auf die Einlageverpflichtung
geleisteten Betrag und das geleistete Agio zurück, ein darüber hinausgehender
Anspruch ist jedoch ausgeschlossen. Dies bedingt für den Anleger das Risiko, dass er
Beraterkosten, Finanzierungskosten (einschließlich der Zinsen und sonstiger
Finanzierungskosten nebst einer etwaigen Vorfälligkeitsentschädigung), die Notar-
kosten für die Handelsregistervollmacht im Falle des Beitritts als Kommanditist sowie
Überweisungs- und sonstige bei ihm angefallene oder noch anfallende Kosten selbst
zu tragen hat. Je nach seiner sonstigen Vermögenslage kann dies zur Gefährdung sei-
nes privaten Vermögens führen.

Kumulation von Risiken

Gefahren können einzeln, aber auch kumuliert eintreten; manchmal potenzieren sie
dabei wechselseitig ihre negativen Auswirkungen auf die Rendite. In manchen nicht
auszuschliessenden Fällen kann dieser Effekt zu einer Insolvenz der Fondsgesellschaft
und/oder damit zum Totalverlust der Kommanditeinlage führen. 

Weitere Risiken

Dem Anbieter sind keine weiteren wesentlichen Risiken bekannt. Der Anbieter hat die-
sen Katalog der wesentlichen Risiken nach derzeitigem bestem Wissen aufgestellt, es
kann jedoch niemals ausgeschlossen werden, dass aufgrund unvorhersehbarer
Ereignisse und außergewöhnlicher Umstände weitere oder anders gelagerte Risiken
bestehen bzw. im Investitionsverlauf hinzutreten. 
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Eine Anlageform, frei von jeder Verbindung zu klassischen Kapitalanlagen, ist per se
schon etwas Besonderes. Konjunkturelle Schwankungen, Aktienkurse – all das inter-
essiert nicht mehr. Denn eine Beteiligung am CLC US Life 2016 Fonds erlaubt sämt-
lichen Beteiligten unabhängig von jeder Bewegung der Kapitalmärkte zu agieren. In den
Mittelpunkt rücken andere Kategorien: die Fonds-Partner, die Besonderheiten amerika-
nischer Lebensversicherungen und natürlich eine Rendite, die sich gestützt auf ein
durchdachtes Sicherheitspaket in einem attraktiven Chancenumfeld bewegt.

Für den Anleger hält die ungewöhnliche Charakteristik unseres Beteiligungskonzeptes
folgende Highlights bereit:

Highlights 

• hohe Renditechance – weitgehend kapitalmarkt- und konjunkturunabhängig
• jährliche Ausschüttungen von 5 bzw. 7 % + gesicherte Schlusszahlung i.H.v.

115,409 % 
• hohe prognostizierte Bonuszahlung mit zusätzlicher Währungschance
• Beteiligung an einer Vielzahl von Policen – ab einer Anlagesumme von 5.000,–

Euro
• Wiederanlage der fälligen Policen im gleichen Segment
• Kauf von gebondeten Policen
• überschaubare Laufzeit von acht Jahren
• umfangreiches Sicherheitskonzept, welches das Risiko begrenzt
• währungsgesichertes Garantszenario durch abgesicherte  Mindestrendite
• erfahrene Partner mit hervorragender Marktstellung und bester Reputation
• Ankauf nur von Policen erstklassiger Versicherungsgesellschaften mit Mindest-

rating A (excellent) von A.M. Best, Standard & Poor’s oder einem vergleichbaren
Rating einer anderen international anerkannten Ratingagentur.

• Erfolgsbeteiligung des Managements – erst nach Ausschüttungen an die Inves-
toren von 5 % zum 30.06.2009, je 7 % zum 30.06. der Jahre 2010 bis 2015
und 115,409 % zum 30.06.2016 gilt: 70 % an die Investoren, 30 % an das Ma-
nagement

• hohe Transparenz – laufende Investor Information über Investitionen, Fälligkei-
ten usw. nach Schließung der Fonds

• niedrige laufende Kosten
• Vergünstigungen für Frühzeichner

Highlights für
Investoren
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Grund Beispiel

Liquiditätsbedarf – Schuldentilgung
– Deckung hoher Ausgaben, z.B. für medizinische

Behandlungen
– Versicherungsnehmer kann/will Prämien nicht mehr auf-

bringen

Versicherungs- – Absicherung für Erbschaftsteuerzahlung nicht mehr 
schutz wird nicht notwendig, weil z.B. das Vermögen schon übertragen
mehr benötigt wurde

– Ausscheiden der abgesicherten Schlüsselpersonen aus
dem Unternehmen

– Familie benötigt Absicherung nicht mehr

Versicherungs- – Es kann ein günstigerer
wechsel Tarif bei einer anderen
geplant Gesellschaft abgeschlossen werden

In der Regel ist jedoch eine Kündigung für den Versicherungsnehmer mit finanziellen
Nachteilen verbunden, da Rückkaufswerte nicht oder nur in einem sehr geringen
Umfang existieren. Die weitaus sinnvollere Alternative ist meist der Verkauf der Police
über den Zweitmarkt an einen Investor.

Hierbei verbleibt der bisherige Versicherungsnehmer als versicherte Person, und erhält
durch den Verkauf seiner Police einen über dem Rückkaufswert liegenden Ver-
kaufserlös. Weitere Prämienzahlungen entfallen für ihn. Der Investor übernimmt die
künftigen Prämienzahlungen und erhält bei Fälligkeit der Police die Versicherungs-
leistung ausgezahlt.

Das Fondsangebot Der Zweitmarkt für Lebensversicherungen in den USA

Lebensversicherungen gelten weltweit als wichtiges Instrument zur Altersvorsorge und
zur Absicherung für die Angehörigen. Die USA stellen mit über 24% des gesamten
Prämienaufkommens (US-Prämienvolumen 2006: über 533 Mrd. US-$) international
den größten Markt für Lebensversicherungen dar (Quelle: Swiss RE, Sigma Nr.
4/2007). Die Versicherungssumme aller Policen betrug in den USA 2006 19.112
Milliarden US-$ (vgl. American Council of Life Insurers, Fact Book 2006). Diese
Zahlen belegen die enorme Größe des US-Marktes und die damit verbundenen
Entwicklungschancen für den Zweitmarkt.

Aufgrund der Langfristigkeit der Versicherungsverträge verändern sich häufig die Ab-
sicherungsbedürfnisse der Versicherungsnehmer in der Höhe oder entfallen komplett
während der Laufzeit eines Vertrages. Auch können außergewöhnliche Ereignisse wie
z.B. Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu einem erhöhten Kapitalbedarf führen, so dass die
Versicherungsnehmer gezwungen sind, auf die Lebensversicherungen als Vermögens-
gegenstand zurückzugreifen. Das Ergebnis ist, dass 32 % aller Lebensversicherungs-
policen in den USA vor Ablauf der ursprünglichen Versicherungsdauer beendet werden
(American Council of Life Insurers, Life Insurers Fact Book 2006).

Gründe für eine vorzeitige Kündigung oder den Verkauf einer Lebens-
versicherungspolice:
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Historische Entwicklung

Den Verkauf von Lebensversicherungen gibt es vom Prinzip her schon seit über 160
Jahren in Großbritannien. Der erste bekannt gewordene Handel mit bestehenden
Lebensversicherungen datiert aus dem Jahr 1844, als der Finanzmakler Forster &
Cranfield in London eine Versteigerung von Kapitallebensversicherungen durchführte
(vgl. Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt US-Lebensversicherungen,
BVZL, Leitfaden Zweitmarkt, Marktübersicht).

Anders als in vielen Publikationen beschrieben, ist der US-Sekundärmarkt nicht erst
Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts mit den Policenverkäufen von Aids-
erkrankten entstanden, sondern kann auf eine fast 100-jährige Historie zurückblicken.
Bereits im Jahr 1911 entschied der U.S. Supreme Court im Verfahren Grigsby gegen
Russell, 222 U.S. 149 (1911) über die Rechtmäßigkeit des Verkaufes von Lebens-
versicherungen.

Im o. g. Fall hatte der Arzt Dr. Grigsby eine Lebensversicherungspolice seines Patien-
ten Burchard durch Kaufvertrag erworben. Nach dem Tod des Patienten forderte Dr.
Grigsby als Eigentümer und Begünstigter die Versicherungssumme von der
Versicherung. Der Kaufvertrag wurde jedoch von der Versicherung mit der Begründung
angefochten, dass die Police nicht übertragbar war, da Dr. Grigsby kein Versicherungs-
interesse am Leben von Burchard hatte. Die Versicherung führte weiter aus, dass Dr.
Grigsby nur eine Wette auf den Tod der versicherten Person abgeschlossen hätte.
Daher sollte das Geld an den Nachlassverwalter Russel ausgezahlt werden. Dr. Grigsby
sollte nur der Betrag erstattet werden, den er als Kaufpreis und Prämienleistung er-
bracht hatte. Dr. Grigsby brachte den Fall bis vor den U.S. Supreme Court, wo zu
Gunsten von Grigsby entschieden wurde. Das Gericht war der Meinung, dass Lebens-
versicherungen einen gängigen Vermögenswert darstellen und dementsprechend auch
veräußerbar seien. Es handelte sich um eine gültige Police, da bei Abschluss des ur-
sprünglichen Versicherungsvertrages das notwendige Versicherungsinteresse bestand.
Jemandem das Recht zu verweigern seine Police zu verkaufen, würde nach Meinung
des Gerichtes den Wert des Versicherungsvertrages in den Händen des Eigentümers
schmälern.

Dieses Urteil bildete das Fundament für die Entwicklung des US-Sekundärmarktes.
Der Möglichkeit des Verkaufs von Lebensversicherungen war somit eine rechtliche
Basis gegeben, die bis heute unverändert besteht.

Einen Boom erlebte der Zweitmarkt für Lebensversicherungen in dem so genannten
„Viatical“-Markt, der sich in den USA der späten achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts formierte. Insbesondere an Aids erkrankte Patienten, die aus dem
Berufsleben ausscheiden mussten und durch das soziale Netz in den USA fielen, such-
ten dringend nach Finanzierungsquellen und entdeckten die Policen als handelbare
Vermögensgegenstände. Anstelle von Kündigung oder drohendem Verfall der Police
infolge Zahlungsaussetzung eröffnete sich den Versicherten nun die Möglichkeit, die
Police an Dritte zu verkaufen.

Der Kauf der Policen durch Dritte, zunächst ausschließlich durch Privatpersonen, war
zweifach motiviert: die Gewinnerzielungsabsicht verband sich mit einem humanitären
Effekt. Mit einer kurzfristigen Auszahlung der Versicherungssumme war stets zu rech-
nen, da die prognostizierten Zahlungszeitpunkte in der Regel zwischen wenigen
Monaten und maximal zwei Jahren lagen.

Durch die Fortschritte in der medizinischen Forschung kamen Mitte der 90er Jahre
immer wirksamere Medikamente auf den Markt und verlängerten das Leben der er-
krankten Personen signifikant. Das Marktsegment der „Viaticals“ verlor an Attraktivität
und reduzierte sich auf einen Bruchteil des Gesamtmarktes.
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Life Settlement Markt

Heute wird der Markt dominiert von den Policen gesunder, älterer Menschen, die be-
reits das 65. Lebensjahr überschritten haben  („Senior Settlements“), den Versiche-
rungsschutz nicht mehr benötigen und aus diesem Grund ihre Policen 
verkaufen möchten.

Beispiel 1: Ein 75-jähriger Hauseigentümer hat vor 25 Jahren zur Absicherung der
Hypothek auf seinem Haus eine lebenslange Risikolebensversicherung mit einer
Versicherungssumme von 1,0 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Inzwischen ist die
Hypothek zurückgezahlt. Der Versicherungsnehmer stand vor der Entscheidung, für
den nicht mehr benötigten Versicherungsschutz weiterhin die jährliche Prämie von
45.000 US-Dollar zu zahlen, oder die Prämienzahlung einzustellen. Die in den letz-
ten 20 Jahren gezahlten Prämien wären damit unwiderruflich verloren gewesen, da
die Police keinen Rückkaufswert hatte. Stattdessen verkaufte der Versicherungs-
nehmer die Police für 350.000 US-Dollar am Zweitmarkt.

Beispiel 2: Ein erfolgreicher Geschäftsmann wollte vor vielen Jahren seine
Nachkommen gegen die hohen Erbschaftssteuerzahlungen absichern und schloss
deshalb eine Lebensversicherung über 2,5 Mio. US-Dollar ab. Mittlerweile über 70
Jahre alt, hat er seine Firmen längst verkauft, so dass der Versicherungsgrund weg-
gefallen ist. Jahr für Jahr hatte er über 100.000 US-Dollar an Prämien gezahlt. Der
von der Versicherungsgesellschaft ermittelte „Rückkaufswert“ betrug lediglich
72.000 US-Dollar. Der Verkauf seiner Police auf dem US-Zweitmarkt brachte ihm
hingegen einen Erlös von 750.000 US-Dollar.

Trend

Durchschnittliche
Policengröße (Nennwert)
ist gestiegen

Versicherte sind älter

Höhere
Lebenserwartung

Policenkäufer 

Ende 1990

Durchschnittsgröße bei
„Viaticals“: USD
100.000, häufig mit
Nennwerten zwischen
USD 25.000 und USD
50.000

AIDS-Patienten: 
Alter zwischen 25 und
44 Jahre

Lebenserwartung 
zwischen 12 und 24
Monate

Spekulative Investoren

Heute

Mindestgröße USD
100.000; Nennwerte
von USD 250.000 und
Policengröße von über
USD 1 Mio. im Senior
Settlement Markt nicht
selten 

Mindestalter: 65 Jahre

Lebenserwartung bis zu
15 Jahren

Institutionelle Anleger
und vermögende
Privatkunden

Mit dem Eintritt professioneller Marktteilnehmer veränderte sich der anfänglich nicht
organisierte Sekundärmarkt für Lebensversicherungen drastisch. Es entstand ein
funktionierender Zweitmarkt, der durch die staatlichen Aufsichtsämter der jeweiligen
Bundesstaaten reguliert wird. Die wichtigsten Entwicklungstendenzen bis heute sind
(vgl. Conning, 2003, Seite 7; vgl. Doug Head, The Evolution of the Settlement
Industry, 2006):
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Gebondete Policen

Investiert wird in sog. gebondete Policen. Dabei handelt es sich jeweils um eine auf dem
US-Zweitmarkt für Lebensversicherungen erworbene Risikolebensversicherung. Bei „ge-
bondeten“ Policen wird zusammen mit der Police jeweils ein Guarantee Bond erworben,
welcher die Auszahlung der Versicherungssumme spätestens zu einem bestimmten
Kalenderdatum garantiert. Dieser garantierte späteste Auszahlungszeitpunkt entspricht
der von mindestens einem medizinischen Gutachter vorhergesagten Lebenserwartung
des Versicherten, dessen Police erworben wird. Meistens liegt das Auszahlungssdatum
der Garantie 12-24 Monate nach der prognostizierten Lebenserwartung. Damit hat der
Käufer der Police kein Langlebigkeitsrisiko mehr zu tragen, weil im Falle des Überlebens
der Garantiegeber die Versicherungssumme an dem bestimmten Kalenderdatum an den
Investor auszahlt, wenn bis dahin der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. Tritt der
Versicherungsfall vor dem bestimmten Kalenderdatum ein, erhält der Investor die Ver-
sicherungssumme aus der Police. Sowohl die Policen als auch die Guarantee Bonds
stammen von Adressen, die entweder von A.M. Best oder von Standard & Poor’s min-
destens „A“ oder bei Dun & Bradstreet mindestens „5A“ (bestmögliches Rating) oder von
einer anderen international anerkannten Ratingagentur vergleichbar gerated sind. A.M.
Best ist die größte Ratinggesellschaft für Versicherungen und Rückversicherungen in den
USA.

Die Marktteilnehmer

Life Broker

Der Life Broker ist eine Person oder ein Unternehmen der oder das den Erstverkäufer
im Verkaufsprozess vertritt und in seinem besten Interesse handelt. Er übernimmt für
den Erstverkäufer mehrere Funktionen:

– Unterstützung bei der Zusammenstellung der Verkaufsunterlagen
– Führen von Preisverhandlungen mit den Käufern der Police
– Ansprechpartner für den Verkäufer im Verkaufsprozess

Die Life Broker erhalten die Angebote von Zweitmarktpolicen in erster Linie von an-
gebundenen Versicherungsmaklern, Vermögensberatern, Banken oder vom Versicher-
ten selbst. Der Broker stellt zunächst fest, ob die angebotene Police den Handels-
kriterien für den Sekundärmarkt entspricht. Für qualifizierte Policen trägt der Life
Broker alle für den Verkauf erforderlichen Daten zusammen und bietet diese Police
mehreren potentiellen Käufern an.

Settlement Companies

Die Settlement Company organisiert die technische Abwicklung des Erstverkaufs der
Police und stellt die Schnittstelle zwischen dem Investor und dem Verkäufer der Police
dar. Die Settlement Company ist verpflichtet im Interesse des Verkäufers den
Verkaufsprozess im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abzuwickeln. Die Settlement
Companies müssen in 27 Staaten lizenziert sein und ihre Aufgaben sind der Funktion
eines Notars beim Grundstückskauf in Deutschland ähnlich. Es fallen umfangreiche
Verwaltungsaufgaben, Kontrollmitteilungen und die vollständige Dokumentation des
Verkaufsvorgangs in den Aufgabenbereich der Settlement Companies. Im Rahmen ihrer
Tätigkeit haften die Settlement Companies für die von ihnen durchgeführten Aufgaben.

Provider

Ein Provider ist eine Gesellschaft, die sich mit dem Aufkauf von Lebensversicherungen
beschäftigt. Sie tritt im Namen eines Käufers auf und vertritt im Kaufprozess die
Interessen des Käufers. Der Provider ist in einer Maklerrolle, da er die Versicherungen
an den endgültigen Investor weitervermittelt oder zu einem Portfolio bündelt. In der Ver-
gangenheit haben sich viele Settlement Companies auch als Provider betätigt, was zu
einer Interessenkollision führte. Die Settlement Companies müssen auf der einen Seite
im Sinne des Verbraucherschutzes die Interessen des Verkäufers schützen, als Provider
vertreten sie andererseits den Investor, der möglichst günstig einkaufen möchte.
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Gewerbliche Händler

Die gewerblichen Händler kaufen Lebensversicherungspolicen über Broker, Provider
oder andere Händler. Sie treten nicht nur beim Erstverkauf der Police auf, sondern han-
deln auch mit bereits mehrfach verkauften Policen. Die Abwicklung des Policenkaufes
über gewerbliche Händler geht i.d.R. schneller, da die für den Verkauf erforderliche zeit-
aufwendige Zusammenstellung der Dokumentation der Police größtenteils vorliegt. Da
gewerbliche Händler sowohl als Käufer als auch als Verkäufer von Policen auftreten, kön-
nen auch größere Volumina in kurzer Zeit gehandelt und beschafft werden.

Medical Underwriter

Die Medical Underwriter prognostizieren im Rahmen ihrer Gutachten die Lebens-
erwartung der versicherten Person. Grundlage für die Prognose sind die medizinischen
Unterlagen des Versicherten sowie evtl. Rücksprachen mit den behandelnden Ärzten.
Die Medical Underwriter berücksichtigen dabei den individuellen Gesundheitszustand
des Versicherten und gewichten Krankheiten mit unterschiedlichen Risikoaufschlägen
zur allgemeinen Sterbetafel der USA.
Diese Unternehmen haben professionelle Modelle zur Prognose der Lebenserwartung
der Versicherten entwickelt. Die Modelle verknüpfen die allgemeinen Sterbetafeln mit
statistischen Erkenntnissen zur Lebenserwartung bei bestimmten Krankheitsbildern.
Sie nutzen hierfür umfangreiche aktuarische Datenbanken der Versicherungs-
unternehmen zu spezifischen Risikofaktoren. Auch die Einbindung der neuesten medi-
zinischen Erkenntnisse spielt eine wichtige Rolle. Die bekanntesten Medical
Underwriter in den USA sind die Unternehmen American Viatical Services (AVS), 21st
Life Services, EMSI und Fasano Associates.

Service Provider

Da in den USA kein Einwohnermeldewesen existiert, muss zur Überprüfung von
Adressdaten des Versicherten und des Eintritts des Versicherungsfalls ein Unternehmen
beauftragt werden. Dieses Tracking umfasst die turnusmäßige Überprüfung, ob die ver-
sicherte Person noch lebt, durch die Abfrage der Sozialversicherungsnummer in der
Federal Data Base of Security Numbers in den USA, regelmäßige Adressprüfungen
sowie die Einholung der Sterbeurkunde und die Anmeldung der Ansprüche auf
Auszahlung der Versicherungssumme bei der Versicherungsgesellschaft.

Treuhänder

Die Funktion eines Abwicklungstreuhänders in den USA besteht darin, sicherzustellen,
dass vor Freigabe der Kaufsumme an den Verkäufer formalrechtliche Kriterien erfüllt
werden. Diese sind z.B.:

– Nachweis, dass die erworbene Police den Angaben des Kaufvertrages entspricht
– Bestätigung, dass der Verkäufer rechtmäßiger Eigentümer und Begünstigter der

Police ist und alle Rechte und Pflichten vollständig an den Käufer übertragen sind.
– Bestätigung, dass die Police gültig ist, und alle Prämienverpflichtungen bis zum

Eigentumsübergang erfüllt sind

Das Marktvolumen

In den letzten Jahren hatte der Zweitmarkt für Lebensversicherungen in den USA ein
enormes Wachstum zu verzeichnen. So stieg das gehandelte Volumen mit Zweitmarkt-
Policen von ca. 50 Mio. US-Dollar Versicherungssumme im Jahr 1990 auf über sechs
Mrd. US-Dollar im Jahr 2004. 

Für das Jahr 2005 hat die renommierte und weltweit größte auf Versicherungs-
gesellschaften spezialisierte Ratingagentur A.M. Best ein Marktvolumen von 10 bis 15
Mrd. US-$ geschätzt. Prognosen aus dem Umfeld der Viatical und Life Settlement
Association of America (VLSSA) halten ein Transaktionsvolumen von 45 Mrd. US-$
Versicherungssumme bis 2007 für möglich. In einer Marktstudie von Bernstein & Co.
aus dem Jahr 2005 wird ein potentielles Verkaufsvolumen in Versicherungssumme von
mindestens 160 Mrd. US-$ genannt.
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Lebensversicherungen in den USA – Merkmale und Eigenheiten

Lebensversicherungen erfüllen in den USA traditionell eine andere Funktion als in
Deutschland. Deshalb weist der US-Markt auch spezifische Eigenheiten auf. Dienen
Kapitallebensversicherungen in Deutschland hauptsächlich dazu, die eigene Alters-
vorsorge zu sichern und Kapitalvermögen aufzubauen, so nutzen US-Amerikaner diese
bevorzugt zur Absicherung von Familienangehörigen. Für den Vermögensaufbau in der
Altersvorsorge favorisieren sie jedoch eindeutig Kapitalanlagen wie Aktien oder
Aktienfonds. Diese strukturellen Unterschiede spiegeln sich natürlich im Produktdesign
amerikanischer Versicherungsanbieter wider. In der Regel bieten sie eine Auswahl von
drei verschiedenartigen Lebensversicherungen an:

Term Life Insurance:

Die Term Life Insurance ist eine reine Risikolebensversicherung mit einer festgeschrie-
benen Laufzeit. Die Versicherungssumme wird also nur dann fällig, wenn die versicherte
Person innerhalb der Vertragslaufzeit verstirbt. Überlebt die versicherte Person hingegen
das Ende der Laufzeit, wird keine Leistung der Versicherungsgesellschaft fällig. Die Term
Life Insurance ist mit der klassischen deutschen Risiko-Lebensversicherung vergleichbar,
die oft eine Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr der versicherten Person hat. Sie ist eine ko-
stengünstige Möglichkeit, einen Versicherungsschutz für einen bestimmten Zeitraum zu
erwerben.

Whole Life Insurance:

Die Whole Life Insurance stellt eine Besonderheit des amerikanischen Lebensver-
sicherungsmarktes dar. Sie ist eine Risikolebensversicherung ohne zeitliche
Begrenzung. Zum Teil sind Whole-Life-Versicherungen mit einer Zusatzklausel ausge-
staltet, die besagt, so dass bei Erreichen eines gewissen Alters, zum Beispiel des 100.
Lebensjahres, die Versicherungsleistung ausgezahlt wird, wenn die versicherte Person
dann noch lebt. Im Gegensatz zur klassischen deutschen Risikolebensversicherung ist
damit gesichert, dass die Versicherungsgesellschaft die Versicherungssumme an den
Versicherungsnehmer bzw. die begünstigte Person in jedem Fall auszahlen muss. Aus
diesem Grund weisen die Whole-Life-Versicherungen hohe Prämien auf. Sie belaufen
sich in der Regel auf zwei bis fünf Prozent der Versicherungssumme pro Jahr. Kann
der Beitrag, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr gezahlt werden, verfallen
sämtliche Rechte und Ansprüche aus der Versicherung. Es gibt keine Auszahlung und
sämtliche bis dahin gezahlten Prämien gehen verloren.

Universal Life Insurance:

Die Universal Life Insurance entspricht weitgehend der Whole Life Insurance. Neben den
Risikokosten werden bei dieser Versicherung aber zusätzlich Sparanteile gebildet, mit
denen zum Teil künftige Prämien bedient werden können. Diese Policenart kommt auf
dem Zweitmarkt in Form von so genannten „gestrippten“ Policen vor. Hier werden die
Sparanteile von den Risikoprämien getrennt, so dass lediglich der Risikoanteil für den
Verkauf relevant ist. 

Veräußerungsgründe für Versicherungsnehmer

Die Gründe für den Verkauf der Police sind sehr vielfältig. Die meisten ergeben sich
jedoch aus der besonderen Situation in den USA:

• In der Regel sind US-Bürger im Falle von schweren Krankheiten finanziell unterver-
sorgt.

• Ungefähr 43,6 Millionen US-Bürger besitzen keine Krankenversicherung.
• Medikamente sind bisweilen um ein Mehrfaches teurer als in Europa.
• Je länger eine Erkrankung dauert, umso wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass der

Erkrankte die Prämien für eine bestehende Lebensversicherung nicht mehr zahlen
kann.

• Kann der Versicherte die Raten nicht mehr zahlen, verfällt die Versicherung ersatzlos
und unwiederbringlich.
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1. Investiert wird in sog. gebondete Policen. Dabei handelt es sich um eine auf dem
US-Zweitmarkt für Lebensversicherungen erworbene Risikolebensversicherung.
Bei „gebondeten“ Policen wird zusammen mit der Police jeweils ein Guarantee Bond
erworben, welcher die Auszahlung der Versicherungssumme spätestens zu einem
bestimmten Kalenderdatum garantiert. Dieser garantierte späteste Auszahlungs-
zeitpunkt entspricht der vorhergesagten Lebenserwartung des Versicherten, dessen
Police erworben wird. Damit hat der Käufer der Police kein Langlebigkeitsrisiko
mehr zu tragen, weil im Falle des Überlebens der Garantiegeber die Versicherungs-
summe an dem bestimmten Kalenderdatum an den Investor auszahlt, wenn bis
dahin der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. Tritt der Versicherungsfall vor
dem bestimmten Kalenderdatum ein, erhält der Investor die Versicherungssumme
aus der Police. Sowohl die Policen als auch die Guarantee Bonds stammen von
Adressen, die entweder von A.M. Best oder von Standard & Poor’s  mindestens „A“
oder bei Dun & Bradstreet mindestens „5A“ (bestmögliches Rating) oder von einer
anderen international anerkannten Ratingagentur mindestens gleichwertig gerated
sind. A.M. Best ist die größte Ratinggesellschaft für Versicherungen und
Rückversicherungen in den USA.

2. Aufgrund der strengen Investitionskriterien und der Verlässlichkeit der Zahlungs-
garantie sind sämtliche Zahlungen beim Kauf einer Police bekannt. Die Höhe des
Kaufpreises, die Höhe und der Zeitpunkt aller zukünftigen Prämien sowie der spä-
teste Rückzahlungszeitpunkt durch den Bond liegen beim Kauf jeder Police vor.
Nach der Investitionsperiode sind sämtliche Zahlungsströme bekannt und unter-
stützen ein optimales Cash Management.

3. Investiert wird nur in Senior Life Settlement Policen, bei denen geprüft wurde, ob
das notwendige Versicherungsinteresse bei Abschluss des Vertrages vorhanden
war. Somit keine sogenannten „produzierten“ Policen, bei denen bei Abschluss des
Versicherungsvertrages das notwendige Versicherungsinteresse nicht vorlag. 

Wichtige
Unterscheidungs-
kriterien zu ähnlichen
Anlageangeboten

Daneben sind auch individuelle Gründe als Motivation für den Verkauf einer Police zu
finden:

• Wegfall der Notwendigkeit der Versicherung bzw. des ursprünglichen Versicherungs-
grundes

• Neuordnung der persönlichen Vermögensplanung (oftmals stellen die Lebensver-
sicherungspolicen den einzigen Vermögenswert des Versicherten dar.)

• Umschichtung auf eine andere (günstigere) Lebensversicherungspolice

Bei den Policensummen, die der Fonds erwerben möchte, spielen jedoch vor allem
finanzstrategische Gründe eine Rolle, nämlich die Bevorzugung anderweitiger Ver-
mögensnutzung oder der Wegfall des Absicherungsgrundes.

Vorteile für den Veräußerer

War die Situation in der Vergangenheit für die Versicherten schier ausweglos, so hat
der Zweitmarkt für gebrauchte Versicherungspolicen die Möglichkeit zum Handeln er-
öffnet. In der Konsequenz ergeben sich zahlreiche Vorteile:

Der Policenverkäufer:

• erhält finanzielle Mittel.
• verbessert seine Einnahmesituation.
• erhält einen fairen Preis.
• kann sich die erforderliche ärztliche Versorgung und bessere Medikamente leisten.
• kann seine Familie unterstützen.
• sichert sich seinen Wohlstand.
• kann sich durch Wiederanlage laufende Einnahmen sichern.
• verhindert das Abrutschen in eine soziale Notsituation.
• wertet seine Lebensqualität deutlich auf.
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Allgemein

Die CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG (nachfolgend auch der „Fonds“ oder „CLC
US Life 2016“) bietet Anlegern eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen privaten
Kapitalanlagen in klassischen Anlagesegmenten (z.B. Immobilien, festverzinsliche
Wertpapiere, Aktien etc.). Der Fonds zeichnet sich durch eine nahezu vollständige Un-
abhängigkeit von den Entwicklungen der internationalen Kapitalmärkte aus. Gleich-
zeitig gestaltet das besondere Design des Fonds eine stabile Anlegersituation, die
auch sicherheitsorientierten Anlegern attraktive Chancen bietet.

Beteiligungskonzept

Der Fonds gibt Investoren die Chance, sich direkt als Kommanditist oder über einen
Treuhänder mittelbar an einem alternativen Investmentprodukt zu beteiligen, dessen
Wertentwicklung vollkommen unabhängig von traditionellen Anlageformen wie Aktien
und Anleihen verläuft – dem Erwerb von Lebensversicherungen auf dem Zweitmarkt in
den USA. Er steht während der Zeichnungsfrist Anlegern mit einer Mindest-
zeichnungssumme von 5.000,– Euro oder einem höheren, stets durch 1.000 teilbaren
Betrag (zzgl. 5 % Agio) offen.  

Ein erster Zeichnungsschluss („First Closing“) findet bei einer Zeichnungssumme von
insgesamt 1,0 Mio. Euro Kommanditkapital statt. Bis zu einem Kommanditkapital von
15 Millionen Euro werden Investoren aufgenommen, ist dieser Betrag erreicht, können
Zeichnungen von der Geschäftsführung zurückgewiesen werden. Eine Erhöhung auf
bis zu EUR 25 Mio. oder Verminderung des Kommanditkapitals und einen früheren
oder späteren Zeichnungsschluß (bis zum 30. Juni 2008) behält sich die Geschäfts-
führung jedoch nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages vor.

Sollte zum vorgesehenen Zeichnungsschluss am 30. Juni 2008 das vorgesehene
Kommanditkapital von 15 Millionen Euro nicht erreicht sein, steht es dem Fondmanage-
ment frei, den Fonds auch mit einer geringeren Kommanditeinlage zu schließen oder den
Zeichnungsschluß um bis zu drei Monate hinauszuschieben.

Damit beläuft sich der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen (treuhände-
risch oder unmittelbar gehaltene Kommanditbeteiligungen) voraussichtlich auf 15
Millionen Euro, deren Anzahl beträgt, wenn sich jeder Anleger mit der Mindest-
zeichnungssumme (5.000 Euro) beteiligt, 3.000. 

Der Mindest-Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen beläuft sich
auf 1 Million Euro (denn dann kommt es zum First Closing), ihre Mindestanzahl
auf 200  (falls sich jeder Anleger mit 5.000 EUR beteiligt, zeichnet jedoch ein
Anleger die gesamte Summe, dann auf 1). Das Angebot findet nicht in ver-
schiedenen Staaten statt, sondern ausschließlich in Deutschland; die Angabe
auf verschiedene Staaten entfallender Teilbeträge erübrigt sich damit.

Über die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte informiert detailliert der Ab-
schnitt „Rechtlicher Rahmen“ dieses Prospekts, über die wesentlichen Grundlagen der
steuerlichen Konzeption der Abschnitt „Steuerlicher Rahmen“. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass der Anbieter die Zahlung von Steuern für Anleger nicht übernimmt. Die
treuhänderisch vom Treuhandkommanditisten gehaltenen Beteiligungen und auch die
Beteiligungen der Direktanleger können nach Maßgabe von § 16 des Gesellschaftsver-
trages mit schriftlichem Vertrag durch Abtretung übertragen werden, aber nur als Ganzes
und nur mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ende des laufenden Geschäftsjahres der
Gesellschaft. Im Falle von Treugebern bedarf die Übertragung der Zustimmung der
Treuhandkommanditistin, die aber nur aus wichtigem Grund oder bei nicht ausreichenden
Informationen oder Erklärungen des neuen Treugebers verweigert werden darf. Im Falle
von Kommanditisten (Direktanlegern) gilt dies entsprechend für die erforderliche
Zustimmung der Komplementärin, ferner muss der neue Kommanditist wie ursprünglich
seinem Rechtsvorgänger eine Handelsregistervollmacht vorlegen. In beiden Fällen jedoch

Das
Beteiligungsangebot
der CLC US Life 2016
GmbH & Co. KG
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werden die Anteile nicht öffentlich gehandelt, so dass eine Veräußerung unter Um-
ständen nicht oder nur mit einem hohen Abschlag möglich ist. Die freie Handelbarkeit
der Beteiligungen unterliegt sonst keinen Einschränkungen. Die Beteiligung eines
Treugebers ist gegen pauschalierte Kostenerstattung in eine unmittelbare Beteiligung
als Kommanditist umwandelbar, nicht jedoch umgekehrt eine unmittelbare Beteiligung
als Kommanditist in eine solche als Treugeber.

Zahlstelle ist für die mittelbar beitretenden Treugeber die Treuhandkommanditistin 

– BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH
Reuteweg 11, 79410 Badenweiler
Commerzbank Frankfurt, Konto Nr. 581 777 000, BLZ 500 400 00
Aus dem Ausland: SWIFT-Code: COBA DE FF XXX
IBAN: DE62 5004 0000 0581 7770 00

für die unmittelbar beitretenden Direktanleger die 

– CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
Sasbacher Str. 10, 79111 Freiburg
Commerzbank Frankfurt, Konto Nr. 581 811 700, BLZ 500 400 00
Aus dem Ausland: SWIFT-Code: COBA DE FF XXX
IBAN: DE85 5004 0000 0581 8117 00; 

zu den Einzelheiten der Zahlung siehe die Absätze „Beteiligungsvariante A“ bzw.
„Beteiligungsvariante B“ im Abschnitt „Rechtlicher Rahmen“.

Zeichnungen bzw. auf den Erwerb von Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen
nimmt in der Beteiligungsvariante A (mittelbare Beteiligung) die Treuhandkomman-
ditistin in Form einer Beitrittserklärung entgegen, mit der der Anleger die Treuhand-
kommanditistin beauftragt, für ihn eine Beteiligung zu erwerben, und mit dieser zu-
gleich einen Treuhandvertrag abschließt. In der Beteiligungsvariante B (unmittelbarer
Beitritt als Kommanditist) nimmt die Beitrittserklärungen unmittelbar die Komple-
mentärin entgegen.

Dem Anleger entstehen Kosten von 100,– Euro für die Umschreibung im Veräuße-
rungsfall und die Kosten der notariellen Beglaubigung der Handelsregistervollmacht
beim Eintritt bzw. Wechsel von Direktanlegern oder einer Umwandlung in eine Direkt-
beteiligung. Im Umwandlungsfall entstehen höhere Kosten von 250,– Euro. Für den
Anleger sind mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögens-
anlage keine weiteren Kosten verbunden.

Gegen einen Investor, der seine Einlage nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht
erbracht hat, hat die Gesellschaft einen in jedem Falle unmittelbaren Anspruch auf
Zahlung der Einlage nebst Agio und eine Verzinsung der rückständigen Zahlungen in
Höhe von 1 % pro Monat (Siehe § 5 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages). Der Anleger
ist ansonsten nicht dazu verpflichtet, neben der Zahlung der Zeichnungssumme zzgl.
Agio weitere Leistungen zu erbringen oder Zahlungen zu leisten.  

Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen
fallen nicht gesondert an; alle Vertriebskosten sind neben dem Agio (5% des einge-
worbenen Kommanditkapitals) bereits in der Vergütung von 4,25 % des eingeworbe-
nen Kommanditkapitals für die Eigenkapitalbeschaffung enthalten. Die Gesamthöhe
der Provisionen beläuft sich damit auf 9,25 % des eingeworbenen Kommanditkapitals
(wovon aber 5 % nicht aus dem Kommanditkapital entnommen werden (Agio, siehe
vorstehend)); gezahlt wird einmalig beim Zustandekommen der Beteiligungen
(Bestandsprovisionen sind derzeit nicht vorgesehen – sie werden gegebenenfalls aus
der Vergütung für die Geschäftsführung bestritten).

Im Falle des Ausscheidens gemäß § 18 (1) g) des Gesellschaftsvertrages sind gelei-
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stete Zahlungen des Investors unverzinst zurückzuerstatten, abzüglich aller Kosten und
Schäden der Gesellschaft, die aus dem Ausscheiden resultieren, mindestens jedoch
abzüglich eines pauschalierten Schadensersatzes in Höhe von 10 % seiner ursprüng-
lichen Einlageverpflichtung ohne Agio, sofern er keinen geringeren Schaden nachweist
(siehe § 20 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages).

Sollte die Gesellschafterversammlung einen Kommanditisten ausschließen (Siehe § 17
des Gesellschaftsvertrages) hat der Anleger die durch seinen Ausschluss entstehende
Kosten selbst zu tragen. Hinsichtlich des initiellen Auflösungsrisikos siehe auch Seite 49.

Investition und Investitionskriterien

Die Fondsgesellschaft investiert das Kommanditkapital in US-Lebensversicherungen, die
am US-Zweitmarkt gekauft werden. Der Erwerb der Policen darf erst nach einem First
Closing erfolgen, derzeit haben die Anlageziele und die Anlagepolitik entsprechend noch
keinen Realisierungsgrad aufzuweisen. Die Nettoeinnahmen aus dem Fondsangebot
werden ausschließlich dafür, zur Deckung der im Abschnitt „Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen“ unter „Kosten“ dargestellten Posten sowie zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve
genutzt. Die Investition erfolgt in der sich daraus ergebenden Höhe, weitere Mittel wer-
den nicht aufgenommen, jedoch behält sich die Geschäftsführung vor, zur besseren
Liquiditätssteuerung eine Kreditlinie in Höhe von maximal 40 % des gezeichneten Eigen-
kapitals auszuschöpfen. Die Nettoeinnahmen reichen jedoch für die vorbezeichneten Pro-
jekte alleine aus, für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht genutzt. Der Li-
quiditätsrückfluss kann, nachdem daraus die Ausschüttungen an Anleger sowie die lau-
fenden Kosten des Fonds bedient wurden, zum Erwerb neuer Policen verwendet werden.

Dabei unterliegt die Auswahl der im Abschnitt „Fondsangebot“ dieses Prospekts mit-
samt den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beschriebenen Policen als den
Anlageobjekten, sowie die Zusammenstellung des Portfolios strengsten Prüfkriterien.

Der Policenerwerb des Fonds erfolgt über die A.G.I. GmbH – Finance Management in
Alzenau. Die A.G.I. GmbH – Finance Management  ist spezialisiert auf den Erwerb von
US-Lebensversicherungspolicen. Für eine Vielzahl von institutionellen Investoren dient
sie als Bindeglied zum schwer zugänglichen amerikanischen Zweitmarkt.

Die A.G.I. GmbH – Finance Management kann große Volumina von gebondeten
Policen zeitnah für den Fonds beschaffen. Sie hat bislang im Jahr 2007 für institutio-
nelle Investoren über USD 80 Mio. in Policen investiert. Die A.G.I. GmbH – Finance
Management verfügt über Ihre Schwestergesellschaft Interlife America Inc. über eige-
ne Mitarbeiter in den USA. Sie hat Kontakte sowohl zu verschiedenen Settle-
mentgesellschaften, wie auch zu großen gewerblichen Policenhändlern in den USA.
Soweit bislang bekannt, gibt es keine weitere Gesellschaft in Deutschland, die in ver-
gleichbarer Qualität Policen für Investoren beschaffen kann.

• Der Fonds akzeptiert nur Policen von Versicherungsgesellschaften, die entweder von
der renommierten, auf Versicherungsunternehmen spezialisierten US-Ratingagentur
A.M. Best, und/oder von Standard & Poor’s mit einem Rating von mindestens „A“
oder einem vergleichbaren Rating einer anderen international anerkannten
Ratingagentur bewertet wurden.

• Die Police muss aus der Frist für die Anfechtbarkeits- und Suizidklausel heraus sein.
• Auf Lebenserwartungsbewertung spezialisierte Institute überprüfen die Krankenge-

schichte und die aktuellen medizinischen Unterlagen des Verkäufers und bewerten
seinen Gesundheitszustand im Hinblick auf die voraussichtliche Lebensdauer.

• Der Policen-Verkäufer muss eine ältere Person sein, deren prognostizierte Lebens-
erwartung maximal zehn Jahre beträgt.

• Der Vertrag muss im Todesfall frei von sämtlichen Auszahlungshindernissen sein.
• Es werden keine so genannten „Aidsverträge“ erworben.
• Es dürfen nur so genannte „Whole-Life“- und gestrippte „Universal-Life“-Ver-

sicherungen erworben werden.
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Die Einbindung der beteiligten Partner und vertragliche Beziehungen

Wer konkret sind die am Investitionsprozess beteiligten Parteien? Die wesentlichen
Vertragspartner der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG:

Der Policenverkäufer und gleichzeitig Versicherungsnehmer ist in der Regel eine na-
türliche Person mit einem Mindestalter von 65 Jahren. Die zum Verkauf stehende
Police muss mindestens seit zwei Jahren bestehen, um die Unverfallbarkeitsfrist ein-

• Die Versicherungsgesellschaften müssen einem Einlagensicherungsfonds angehören.
• Es werden ausschließlich gebondete Policen erworben.

Neben diesen Kriterien unseres Partners in den USA verfolgt das Management der
Fonds folgende Ziele:
• Policen einer Versicherungsgesellschaft dürfen maximal 20 % des Gesamtportfolios

ausmachen.
• Die Mindestfälligkeitsrendite der Policen beträgt 12 % p.a.
• Zur Erhöhung der Rendite werden keine Investitionen in Policen von Versicherungs-

gesellschaften mit schlechterer Bonität vorgenommen.
Aufgrund von künftigen Veränderungen des Marktes können Anpassungen der
Investitionskriterien erforderlich werden. Soweit es den grundsätzlichen Anlagezielen
des Fonds entspricht, kann die Geschäftsführung des Fonds entsprechende
Anpassungen vornehmen. Die Gesellschaft ist schließlich berechtigt, die benannten
gebondeten Policen anstelle eines unmittelbaren Erwerbs wirtschaftlich auch in der
Weise zu erwerben, dass ein Dritter die gebondeten Policen treuhänderisch für die
Gesellschaft oder treuhänderisch für die Gesellschaft und weitere Fonds erwirbt und
hält, jedoch nur in offener Treuhand. Der Dritte kann auch ein Fonds sein, dessen
Geschäfte von der Komplementärin und/oder der Initiatorin der Gesellschaft geführt
werden. Umgekehrt kann der Fonds Policen auch teilweise treuhänderisch für Dritte
erwerben. Dies kommt immer dann in Betracht, wenn Policen nicht zu genau den ge-
wünschten Investitionsbeträgen zur Verfügung stehen bzw. das Volumen des Fonds
hinter den Erwartungen so weit zurückbleibt, dass wirtschaftlich nur ein Teil einer
Police erworben werden kann, oder aus anderen Gründen, z.B. der Marktlage oder der
Liquiditätssteuerung.

Der Policenerwerb beginnt nach dem First Closing des Fonds.
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zuhalten. Der Verkäufer überträgt gegen Zahlung eines Kaufpreises die Rechte und
Pflichten aus der Versicherung auf den Fonds. Der Policenverkäufer bleibt dabei un-
verändert als versicherte Person eingetragen, der Kaufpreis steht ihm zur freien
Verfügung. Die weiteren Prämienzahlungen sind sichergestellt. 

Die Versicherungsgesellschaft ist seit mindestens 24 Monaten Vertragspartner der
versicherten Person. Dabei handelt es sich entweder um eine „Universal-Life“- oder eine
„Whole-Life“-Police, für die die Versicherungsgesellschaft bestätigt, dass die Prämien
stets gezahlt und die Police nicht verpfändet wurde. Die Gesellschaft erhält einen Antrag
auf Änderung des Begünstigten. Erst wenn die unwiderrufliche schriftliche Bestätigung
über die Änderung des Begünstigten von der Versicherungsgesellschaft vorliegt, erfolgt
die Kaufpreiszahlung. Sämtliche Versicherungsgesellschaften sind Mitglied in einem Ein-
lagensicherungsfonds und haben zum Zeitpunkt des Erwerbs der Policen entweder von
A.M. Best oder von Standard & Poor’s ein Rating von „A“ oder besser.

Als Policenkäufer fungiert der Fonds, vertreten durch die CERTUS Life Cycle AG als
Generalbevollmächtigte. Gegen Zahlung des Kaufpreises übernimmt der Fonds  die
Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag, u. a. das Recht auf Auszahlung
der Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalls.  Er wird damit Eigentümer
der Policen.

Das Fondsmanagement tätigt den Einkauf der Policen auf der Basis klar definierter
Ankaufbedingungen. Es entscheidet, welche rechtlich und medizinisch geprüften
Policen erworben werden und ist verantwortlich für die Sicherstellung der Aus-
schüttungen an die Anleger durch ein entsprechendes Cash Management. Auch die
Organisation eines funktionierenden Informationssystems obliegt selbstverständlich
dem Fondsmanagement. Hierzu gehört die sachgerechte Aufbereitung der Unterlagen
und Informationen für den Fonds, seine Gesellschafter und über die Treuhandkom-
manditistin auch die sich indirekt beteiligenden Treugeber. 

Zur Sicherung des gesamten Ablaufs werden auf US-amerikanischer Seite sogenannte
Abwicklungstreuhänder eingeschaltet. Jeder Policenkauf wird von auf die treuhänderi-
sche Abwicklung spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften oder speziellen Treuhandgesellschaften begleitet. Bei diesen Treuhandgesell-
schaften handelt es sich um auf die treuhänderische Abwicklung von Geschäften speziali-
sierte Banken in den USA. Auf Besonderheiten bei der Abwicklung mit dem Port-
foliomanagement wird auf das Kapitel [Seite 50, Kapitel Managementvertrag] verwiesen.

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen hat keine
juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen. Damit können
Angaben zu solchen Personen oder Gesellschaften nicht gemacht werden.

Prognosesicherheit der medizinischen Gutachten

Die Prognose für die Fälligkeit der Leistung stützt sich auf mehrere unabhängige me-
dizinische Gutachten und traf in der Vergangenheit in über 95 % der Fälle zu. In kei-
nem der verbleibenden Fälle wurde die Fälligkeitsprognose um mehr als 24 Monate
überschritten. Das beweist die Exaktheit der Gutachten, die von spezialisierten medi-
zinischen Instituten erstellt wurden.

Das Sicherheitskonzept

Mit dem Ziel, eine sichere Anlagealternative zu schaffen, hat die CERTUS Life Cycle AG
den Fonds mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept ausgestattet. In den
Investitionskriterien wurden bereits einige Punkte skizziert. Darüber hinaus gilt folgendes: 

• Kooperation mit ausgezeichneten und erprobten Partnern in den USA.
• Das Risiko falsch kalkulierter Lebenserwartungen ist durch den Kauf gebondeter

Policen ausgeschlossen.  
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• Die geplanten Ausschüttungen und die gesicherte Schlusszahlung werden durch den
Kauf von rückgesicherten US- Policen (gebondete Policen) mit dem entsprechen-
den festgelegten Zahlungsströmen gewährleistet.

• Die angegebenen Renditen innerhalb des „Garantszenarios“ sind auf Eurobasis be-
rechnet und damit frei von Währungsrisiken. Einzig die Schlusszahlung, die über den
im „Garantsze-nario“ gesicherten Betrag hinausgeht, ist nicht währungsgesichert.
Der Investor trägt für diesen Teil das Währungsrisiko.  Die Währungsrisiken sollen
von der Geschäftsführung des Fonds durch geeignete Maßnahmen abgesichert wer-
den.  Welche Maßnahmen hierzu ergriffen werden bzw. welche Kapitalmarktinstru-
mente (z.B. Termingeschäfte, Optionen) eingesetzt werden, entscheidet die Fonds-
geschäftsführung nach Marktlage. 

• Wünscht ein Investor einen vorzeitigen Verkauf seines Anteils, so wird er hierbei von
der CERTUS Life Cycle AG und dem angeschlossenen Vertrieb unterstützt. 

• Um die Transparenz der Entscheidung zu erhöhen und dem Investor Einblick in die
Arbeit des Fonds-Managements zu geben, werden dem Investor nach Schließung
des Fonds sämtliche Policen-Transaktionen offen gelegt.

• Bereits beim Kauf jeder Police sind sämtliche zukünftigen Zahlungsströme bekannt,
sowie der spätest mögliche Rückfluss (durch das Bonding). Somit kann mit geringen
Liquiditätsreserven bei gleichzeitig hoher Planungssicherheit gewirtschaftet werden.

Weitere Angaben

Die Policen werden auf den US-Markt direkt oder über einen Treuhänder erworben, und
zwar weder von der CERTUS Life Cycle AG als Prospektverantwortlicher noch einem
Gründungsgesellschafter der Kommanditgesellschaft (der CERTUS Verwaltungsgesell-
schaft mbH und der BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH) oder Organmitgliedern
des Emittenten (in Ermangelung von natürlichen Personen, die unmittelbar die Emittentin
vertreten, den Organmitgliedern der sie gesellschaftsrechtlich vertretenden CERTUS
Verwaltungsgesellschaft mbH, nämlich deren Geschäftsführer Werner Lang, und der qua
Delegation vertretenden CERTUS Life Cycle AG, nämlich deren Vorstand Bernd Sibold),
der Treuhandkommanditistin (der BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH) oder
Personen, die die Herausgabe des Prospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des An-
gebots der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben (keine weiteren). Den vorbe-
zeichneten Gesellschaften und Personen stand oder steht nicht das Eigentum am
Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben oder aus anderen Gründen eine ding-
liche Berechtigung am Anlageobjekt zu.

Die zu erwerbenden Policen unterliegen weder jetzt noch künftig dinglichen Belastun-
gen oder rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkungen der Verwendungsmög-
lichkeiten, insbesondere nicht im Hinblick auf das Anlageziel, die sich nicht aus der in
diesem Prospekt ausgeführten Rechtsnatur und Funktionsweise US-amerikanischer
Lebensversicherungspolicen als solcher ergeben.

Der Policenerwerb bzw. das Anlageobjekt/Anlageziel unterliegt keinen behördlichen
Genehmigungen, daher liegen solche nicht vor. Der Emittent hat noch keine  Verträge
über die Anschaffung von Policen geschlossen, Bewertungsgutachten liegen damit
noch nicht vor, so dass keine Angaben über Ersteller, Datum und Ergebnis gemacht
werden können.

Die CERTUS Life Cycle AG als Prospektverantwortliche erbringt Leistungen und
Lieferungen ausschließlich insofern, als sie die Gründung, Konzeption, Prospekt-
erstellung und das Marketing, Vertrieb und Eigenkapitalbeschaffung übernimmt.
Daneben nimmt sie die Geschäftsführung der Gesellschaft für die Komplementärin
wahr. Die CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin erbringt
Lieferungen und Leistungen ausschließlich durch Ausübung ihrer Komplementär-
stellung und Tragung des Haftungsrisikos. Die Treuhandkommanditistin BTC Baden-
weiler Trust & Consulting GmbH erbringt Leistungen und Lieferungen ausschließlich
durch Wahrnehmung ihrer treuhänderischen Funktionen. Der Umfang ergibt sich je-
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Wirtschaftlichkeits-
berechnungen
(PROGNOSE)

Hinweis

Bei allen Angaben in diesem Kapital handelt es sich um Prognosen, ausgenommen die
Wiedergabe der Eröffnungsbilanz der Emittentin, die in die prognostizierte Darstellung der
Entwicklung der Vermögensanlage als erste Spalte aufgenommen wurde.

Szenarien

Sowohl das Garantszenario als auch das Prognoseszenario sind Prognosen

Ausgangspunkt des Szenarios sind gesicherte Zahlungsströme ohne Währungsrisiko,
sowohl während als auch am Ende der Laufzeit der Fonds. Das hier geschilderte
Szenario kann daher als so genanntes Worst-Case-Szenario nach Abzug aller Kosten
(ohne Agio) und ohne abschließende Erfolgsbeteiligung des Managements betrachtet
werden.

Das Prognoseszenario hingegen ist eine Schätzung des Managements über den
Fondsverlauf unter optimistischeren Bedingungen, z.B. Frühversterblichkeit und besserer
Fälligkeitsrendite. Dabei ist auch eine Erfolgsbeteiligung des Managements berücksich-
tigt.

weils aus der Aufgabenstellung und wird jeweils mit der Vergütung bezahlt, die im
Absatz „Die Gründungsgesellschafter“ aufgeführt ist. Der Emittent hat neben der
Geschäftsführung (gesellschaftsrechtlich ausgeübt durch die CERTUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH, delegiert auf die CERTUS Life Cycle AG) und der Gesellschafter-
versammlung keine weiteren Organe; der Geschäftsführer der CERTUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH und der Vorstand der CERTUS Life Cycle AG sowie auch die
Geschäftsführerinnen des Treuhandkommanditisten erbringen keine nicht nur gering-
fügigen Leistungen und Lieferungen, sondern erfüllen lediglich ihre Pflichten als
Organe der jeweiligen Gesellschaften. Es gibt keine weiteren Personen, die die
Herausgabe oder den Inhalt dieses Prospekts oder den Inhalt des Angebots der Ver-
mögensanlage wesentlich beeinflusst haben, deshalb können auch betreffend solche
Personen keine Angaben gemacht werden. 
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Ein Anleger, der zum Beispiel eine Summe von 100.000,– Euro (zzgl. Agio) investiert,
erhält also folgende voll abgesicherte Zahlungen: 

5.000,– Euro am 30.06. des Jahres 2009
7.000,– Euro am 30.06. der Jahre 2010 – 2015

115.409,– Euro am 30.06.2016

* siehe Erläuterungen auf Seite 36
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PROGNOSE: Verlauf Garantszenario CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG

• Jahre per 30.6.
• kumulierte Ausschüttungen 162,409 % 
• entspricht einer Rendite von 7,488 % (IRR*) p.a.

Za
hl

un
gs

st
rö

m
e 

in
 %

Das Garantszenario:
Ausgangspunkt des Szenarios sind gesicherte Zahlungsströme ohne Währungsrisiko,
sowohl während als auch am Ende der Laufzeit der Fonds. Das hier geschilderte
Szenario kann daher als so genanntes Worst-Case-Szenario nach Abzug aller Kosten
(ohne Agio) betrachtet werden.

Annahmen hierbei:
• Einkauf der Policen mit einer Fälligkeitsrendite von 12,5 % p.a. Dabei sind der Kauf-

preis, die zukünftigen Prämien bis zum Fälligkeitszeitpunkt des Guarantee Bonds
sowie die ca. 2% p.a. Kosten des Guarantee Bonds bereits enthalten

• Keine der Policen wird vorzeitig fällig
• Der Rückfluss der Policen findet zum spätestmöglichen Zeitpunkt statt (Eintritt des

Guarantee Bonds)
• Die Prämienhöhe wurde mit 3,5 % p.a. der Versicherungssummen kalkuliert
• Gewerbesteuerpflicht der Gesellschaft
• Rund 46,47 % der ursprünglich gekauften Policen werden vorzeitig verkauft (Policen-

handel)
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Alle dargestellten Szenarien verstehen sich nach Abzug der Kosten (ohne Agio) und
der Ergebnisverteilung an das Management. 

Sollte entgegen der Annahme das Fondsmanagement gezwungen sein, alle Policen mit
der gemäß den Investitionskriterien vorgegebenen Mindestrendite von 12% p.a. (IRR*) ein-
zukaufen, ergibt sich unter sonst gleichen Rahmenbedingungen beim Prognoseszenario
eine Schlusszahlung in Höhe von 120,096 %.

* siehe Erläuterungen auf Seite 36
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PROGNOSE: Verlauf Prognoseszenario CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG

• Jahre per 30.6.
• kumulierte Ausschüttungen 174,519 % 
• entspricht einer Rendite von 8,56 % (IRR*) p.a.
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Das Prognoseszenario:
Bei der Kalkulation dieses Szenarios wurde sehr konservativ vorgegangen. Es unter-
scheidet sich vom Garantszenario lediglich in der Höhe der Schlusszahlung. Die
Differenz zwischen voll abgesicherter und prognostizierter Schlusszahlung ist nicht
währungsgesichert. Der Investor trägt für diesen Teil das Währungsrisiko.

Annahmen hierbei:
• Einkauf der Policen mit einer Fälligkeitsrendite von 13 % p.a. Dabei sind der Kauf-

preis, die zukünftigen Prämien bis zum Fälligkeitszeitpunkt des Guarantee Bonds
sowie die ca. 2 % p.a. Kosten des Guarantee Bonds bereits enthalten

• 20 % der Policen sind binnen eines Jahres vor dem kalkulierten Termin fällig
• 10 % der Policen sind binnen zwei Jahren vor dem kalkulierten Termin fällig
• 70 % der Policen sind zum kalkulierten Termin fällig, bzw. werden durch den

Guarantee Bond erfüllt.
• Die Prämienhöhe wurde mit 3,5 % p.a. der Versicherungssumme kalkuliert
• Gewerbesteuerpflicht der Gesellschaft
• Rund 43,38 % der ursprünglich gekauften Policen werden vorzeitig verkauft (Policen-

handel).
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CLC US Life 2016 
GmbH & Co. KG

Mittelherkunft
Gründungskapital
Emissionskapital

Gesamtbetrag

Mittelverwendung

1. Investition in Policen
2. Dienstleistungsgebühren

Eigenkapitalbeschaffung
Gründungs- und Fonds
konzeptionskosten
Prospekterstellung und
Marketing
Rechts- und Steuerberatung
Treuhandkommanditist
Mittelverwendungskontrolleur

3. Sonstiges
Liquiditätsreserve    

Gesamtbetrag

Investitionsplan (PROGNOSE)

Angaben in
1.000,- Euro

15.000,0  

15.000,0

13.720,0  
1.080,0

637,5  

120,0  

262,5  
30,0  
15,0  
15,0  

200,0  

15.000,0

In % des Gesamtka-
pitals (= Eigenkapital)

100,00 %

100,00 %

91,47 %
7,20 %
4,25 %

0,80 %

1,75 %
0,20 %
0,10 %
0,10 %

1,33 %

100,00 %

Zu den Kosten verweisen wir auf Seite 34 ff. dieses Prospektes. Im Übrigen fallen
keine weiteren Kosten für Settlement Companies, Provider, Medical Underwriter etc.
an, da für den Fonds solche Kosten bereits im Ankaufspreis der Policen enthalten sind.

Bei sämtlichen vorstehenden und nachfolgenden Darstellungen der voraussichtlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG wurde
davon ausgegangen, dass während der Zeichnungsfrist Kommanditeinlagen von ins-
gesamt 15 Mio. Euro gezeichnet werden.
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Finanzmodell (PROGNOSE)

Finanzmodell der CLC US Life 2016 in 1.000,- Euro Prognose
Jahr per 30.6. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Einnahmen
Kommanditkapital 15.000,00   
Zinsen Liquiditätsrücklage 3,00% 6,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   
Rückflüsse aus Policen 2.965,34   3.009,20   2.727,24   2.540,47   2.406,89   4.217,75   6.839,31 22.428,36   
Summe Einnahmen 15.000,00   2.971,34   3.012,20   2.730,24   2.543,47   2.409,89   4.220,75   6.842,31 22.431,36   
Kosten
EK Beschaffung 4,25% 637,50   
Prospektierung u. Marketing 1,75% 262,50   
Gründung u. Konzeption 0,80% 120,00   
Rechtliche u. steuerliche 
Beratung 0,20% 30,00   
Treuhand/Mittelverwendung 0,20% 30,00   
Einmalige Kosten 7,20% 1.080,00   
Währungssicherung 0,50% 75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   
Portfoliomanagement 0,75% 112,50   112,50   112,50   112,50   112,50   112,50   112,50   112,50   
Treuhand/Mittelverwendung 0,20% 30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   
Allg. Verwaltungskosten 
(Buchhaltung, Steuerbe-
ratung, Domizilierung) 0,40% 60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   
Vergütung Geschäftsführung 0,35% 52,50   52,50   52,50   52,50   52,50   52,50   52,50   52,50   
Vergütung Haftungs-
übernahme 0,10% 15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   
Laufende Kosten 2,30% 345,00   345,00   345,00   345,00   345,00   345,00   345,00   345,00   
Prämienzahlung 1.976,34   1.617,20   1.335,24   1.148,47   1.014,89   911,99   851,74   784,99   
Ausschüttung an die Anleger 
(in EUR) 750,00   1.050,00   1.050,00   1.050,00   1.050,00   1.050,00   1.050,00 19.126,68   
Gewerbesteuer 36,05   230,83   1.540,62   
Gewinnbeteiligung 
Anleger (70%) 1.815,37   
Gewinnbeteiligung 
Management (30%) 733,98   
Investition in Policen 13.720,00   
Re-Investition in Policen 1.877,70 4.364,73   
Liquiditätsrücklage 
(Zuführung + / Auflösung -) 200,00   -100,00   -99,90   
Summe der Ausgaben 15.000,00   2.971,34   3.012,20   2.730,24   2.543,47   2.409,89   4.220,75   6.842,31 24.246,74
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Die vorstehenden und nachfolgenden Daten beruhen auf der Grundlage der Annah-
men des Prognoseszenarios:

• Einkauf der Policen mit einer Fälligkeitsrendite von 13 % p.a.
• 10 % der Policen sind binnen zwei Jahren vor dem kalkulierten Termin fällig
• 20 % der Policen sind binnen einem Jahr vor dem kalkulierten Termin fällig
• 70 % der Policen sind zum kalkulierten Termin fällig, bzw. werden durch den

Guarantee Bond erfüllt
• Prämienhöhe wurde mit 3,5 % p.a. der Versicherungssummen kalkuliert
• Gewerbesteuerpflicht der Gesellschaft

Angaben in 1.000,– Euro
Jahr per 30.06.

Kommanditkapital
Zinsen Liquiditätsrücklage
Rückflüsse aus Policen

Summe der Einnahmen

Kosten
Investition in Policen
Ausschüttungen

Summe der Ausgaben

Überschuss/Defizit (-)

2008

15.000,00

15.000,00

1.080,00
13.720,00

14.800,00

11.200,00

2009

1.16,00
2.965,34

2.971,34

2.321,34

750,00

3.071,34

- 100,00

Voraussichtliche Finanzlage der Kommanditgesellschaft (PROGNOSE)

Das Kommanditkapital wird im Wirtschaftsjahr 2007/2008 für angefallene Kosten und
den Kauf der Policen verwendet. Ein Restbetrag wird als Liquiditätsreserve zurückbe-
halten.

Im Wirtschaftsjahr 2008/2009 stehen Zinseinnahmen und Verkaufserlösen von
Policen den Kosten und Ausschüttungen gegenüber. Die Differenz wird durch die teil-
weise Auflösung der Liquiditätsreserven ausgeglichen.
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Angaben in 
1.000,– Euro

Aktiva

Ausstehende Einlagen

A. Anlagevermögen
Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen
Guthaben bei
Kreditinstituten

Passiva

A. Eigenkapital

1. Gezeichnete
Kommanditeinlage

2. Gewinnvortrag/
Verlustvortrag

3. Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag

4. Ausschüttungen

Eröffnungsbilanz
09.11.2007 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Erstes 
Geschäftsjahr
30.06.2008
Prognose

0,00

13.720,00

200,00

13.920,00

15.000,00

– 1.080,00

13.920,00

Zweites
Geschäftsjahr
30.06.2009 
Prognose

0,00

11.425,72

100,00

11.525,72

15.000,00

– 1.080,00

– 1.644,28

– 750,00

11.525,72

Bilanz der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG

Voraussichtliche handelsrechtliche Vermögenslage der Kommandit-
gesellschaft (PROGNOSE mit Ist-Zahlen zum 09.11.2007)

Der Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft wurde noch nicht aufgenommen, die
Einlagen der Gründungskommanditisten bestehen ausschließlich aus Hafteinlagen.

Am Ende des ersten Geschäftsjahres ist prognostiziert, dass die gezeichneten Kom-
manditeinlagen für die Dienstleistungsgebühren, zum Erwerb der Policen (Position
Finanzanlangen) und zur Bildung einer Liquiditätsreserve aufgewendet wurden. Die
Initiatorenkosten wurden im ersten Geschäftsjahr handelsrechtlich als Aufwand be-
handelt und führen somit zum Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.080.000,- Euro. 

Zum Ende des zweiten Geschäftsjahres hat sich der Bestand an Policen (Position
Finanzanlangen) hat sich durch den prognostizierten Abverkauf sowie Fälligkeiten von
Policen ebenfalls verringert. Die Liquiditätsreserve (Guthaben bei Kreditinstituten) wird
teilweise aufgelöst. Neben Ausschüttungen wird auch ein Jahresfehlbetrag ausgewie-
sen
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Angaben in 1.000,- Euro 2008 2009 2010 2011
Jahr per 30.06. Prognose Prognose Prognose Prognose

1. Umsatzerlöse 671,06 1.151,12 1.303,36   

2. Prämienzahlungen 1.976,34 1.617,20 1.335,24   

3. Sonstige Betriebliche 
Aufwendungen 1.080,00 345,00 345,00 345,00   

4. Sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge 6,00 3,00 3,00   

= Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -1.080,00 -1.644,28 -808,08 -373,88   

Voraussichtliche handelsrechte Ertragslage der Kommanditgesellschaft
(PROGNOSE)

Planzahlen des Emittenten zu Investitionen, Umsatz und Ergebnis 
(PROGNOSE)

Im Geschäftsjahr 2007/2008 ist die Ertragslage geprägt von Anlaufkosten, in diesem
Jahr wird nicht davon ausgegangen, dass Erträge gemacht werden.

Eine produzierende Tätigkeit wird nicht unternommen, noch ist eine solche beabsich-
tigt. Angaben zur Produktion können damit nicht gemacht werden.

Die bei den Prognoseszenarien angenommenen Marktdaten beruhen auf Erfahrungs-
werten der A.G.I. GmbH – Finance Management – und anderer Marktteilnehmer.  Die
Annahmen zu Vorfälligkeiten werden durch allgemein zugängliche Statistiken belegt.
Die Anschaffungsnebenkosten sind bereits in den Kaufpreisen für die gebondeten
Policen enthalten.  Damit sind die Nebenkosten in den betrachteten Einkaufsrenditen
automatisch mit enthalten.

Angaben zu anderweitigen Angeboten von Vermögensanlagen bzw. Kenntnissen und
Erfahrungen der Prospektverantwortlichen sind im Kapitel „Der Emittent“ unter der
Initiatorin CERTUS Life Cycle AG enthalten.

Angaben in 1.000,- Euro 2008 2009 2010 2011
Jahr per 30.06. Prognose Prognose Prognose Prognose

Investitionen    13.720,00    -    -   -

Umsatz - 671,06 1.151,12 1.303,36   

Jahresüberschuss vor Steuer -1.080,00 -1.644,28 -808,08 -373,88   
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Da seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Gesellschaft zum 09.11.2007  keine
bilanzwirksamen Veränderungen oder Geschäftsvorfälle stattgefunden haben, erübrigt
sich die Darstellung einer Zwischenübersicht.

Der Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft wurde noch nicht aufgenommen, die
Einlagen der Gründungskommanditisten bestehen ausschließlich aus Hafteinlagen.

Einmalige Kosten

EK-Beschaffung

Gründung u.
Konzeption

Prospektierung u.
Marketing

Rechtliche u.
steuerliche 
Beratung

Treuhand/
Mittelverwendung

Summe einmalige
Kosten

In % der
Kommanditeinlage

4,25 %

0,80 % (geschätzt)

1,75 % (geschätzt)

0,20 % (geschätzt)

0,20 %

7,20 %

Laufende Kosten p.a.

Währungssicherung

Portfoliomanagement

Treuhand/
Mittelverwendung

Allg. Verwaltungs-
kosten (Buchhaltung,
Steuerberatung,
Domizilierung etc.)

Vergütung
Geschäftsführung

Vergütung
Haftungsübernahme

Summe Laufende
Kosten

In % der
Kommanditeinlage

0,50 % (geschätzt)

0,75 %

0,20 %

0,40 % (geschätzt)

0,35 %

0,10 %

2,30 %

Kosten (PROGNOSE)

Die vorstehenden Tabellen weisen die Kosten für die Einrichtung des Fonds und die
laufenden Kosten aus. Alle Kosten fallen, soweit sie nicht als Schätzung gekennzeich-
net sind, nach den abgeschlossenen Vereinbarungen in der angegebenen Höhe an,
prozentual zum Kommanditkapital. 

Die ersten beiden Spalten betreffen die einmaligen Kosten. Sie zeigen, dass sich die
Investitionsquote unter Berücksichtigung der Liquiditätsreserve auf 92,8 % des
Kommanditkapitals beläuft. Hier gibt es drei Kostenfaktoren, die  als Schätzungen zu
kennzeichnen sind: Die Kosten für Gründung und Konzeption fallen in Höhe von
120.000,– Euro an, also 0,80 % des angenommenen Kommanditkapitals von
15.000.000,– Euro an. Analog gilt dies mit 262.500,– Euro für Prospektierung und
Marketing und 30.000,– Euro für die rechtliche und steuerliche Beratung. Da sie fix
sind, vermindert sich der Prozentsatz bei einem höheren und erhöht er sich bei einem
geringeren Kommanditkapital entsprechend.  

Aktiva

Ausstehende Einlagen 0,00

A. Anlagevermögen Finanzanlagen 0,00

B. Umlaufvermögen Guthaben bei 
Kreditinstituten 0,00

Bilanzsumme 0,00

Passiva

A. Eigenkapital

1. Gezeichnete Kommanditeinlage 0,00

2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00

3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. 0,00

4. Ausschüttungen 0,00

Bilanzsumme 0,00

Eröffnungsbilanz der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG 
zum 09.11.2007 (in 1.000,– Euro)

Eröffnungsbilanz
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Kapitalrückflussrechnung (PROGNOSE)

Nachfolgend ist die steuerliche Situation eines Anlegers dargestellt, der einem
Steuersatz von 42 %1 zzgl. SolZ unterliegt. Der prognosegemäße Verlauf der
Beteiligung wird unterstellt. Die Zahlen basieren auf der Annahme einer Anlagesumme
(ohne Agio) von 100.000,– Euro.

Jahr per 30.6. in Euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe

Gebundenes Kapital2 0 105.000 105.000

Eigenkapital Einzahlung 105.000 105.000

Ausschüttung 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 127.511 174.511

Einkommensteuerzahlung 0 0 0 0 0 0 4.013 21.124 25.137

Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0 0 221 1.162 1.383

Liquidität nach Steuern 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2.766 105.226 147.992

Haftungsvolumen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Für die Berechnung der Gewerbesteuer wurde der für Freiburg aktuell gültige Hebe-
satz von 400 % zugrunde gelegt.

Aus Gründen der Vorsicht haben wir hier den für den Anleger steuerlich ungünstigsten
Fall (Gewerblichkeit und ein persönlicher Steuersatz von 42 %1 zzgl. SolZ)) dargestellt.

1 Ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer
2 Das „Gebundene Kapital“ bezieht sich auf den Anfangswert des Geschäftsjahres

(also 1.7. des vorhergehenden Kalenderjahres)

Darüber hinaus fallen in der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG folgende Kosten
jährlich an (siehe dritte und vierte Spalte):

• Für die Währungsabsicherung der garantierten Zahlungen, wird mit Kosten in Höhe
von 0,5 % des Kommanditkapitals gerechnet. 

• Für die Betreuung und das Fondsmanagement durch die A.G.I. GmbH – Finance
Management werden jährlich maximal 0,75 % aus dem jeweiligen Kommanditkapital
vergütet.

• Die Aufwendungen für die Mittelverwendungskontrolle und Treuhandfunktion betra-
gen jährlich jeweils 0,1 % des zugeflossenen Kommanditkapitals, was bei Annahme
eines Kommanditkapitals von 15.000.000,– Euro zu jährlichen Gesamtbezügen so-
wohl der Treuhandkommanditistin als auch der die Mittelverwendungskontrolle
durchführenden Gesellschaft von jeweils 15.000,– Euro führen würde. 

• Allgemeine Verwaltungskosten, z.B. für Buchhaltung, Domizilierung, Rechts- und
Steuerberatung etc., sind mit geschätzt 0,4 % des Kommanditkapitals anzusetzen.

• Dazu kommen 0,1% (15.000,– Euro) p.a. des Kommanditkapitals als Haftungs-
übernahmevergütung an die Komplementärin und 0,35 % (52.500,– Euro) p.a. als
Vergütung der Generalbevollmächtigten CERTUS Life Cycle AG für ihre Manage-
menttätigkeiten einschließlich der Information der Gesellschafter, Treugeber und
Vertriebspartner. Soweit die Erfüllung der übernommenen Tätigkeiten über das Maß
des Gewöhnlichen hinausgeht oder andere nicht bezeichnete Tätigkeiten, wie z.B.
Gutachten, erbracht werden, sind diese separat zu vergüten. Diese zusätzlichen
Vergütungen sind zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu zahlen. 

Fazit: Die laufenden Kosten für den Fonds betragen insgesamt 2,3 % des Komman-
ditkapitals. Alle weiteren Kosten sind über die Kaufpreise abgedeckt. 
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In der Zukunft kann sich der Spitzensteuersatz zur Einkommensteuer negativ oder po-
sitiv verändern.

Exkurs/Hinweis für finanzmathematisch fachkundige Leser: Berechnungs-
methode nach IRR* (Internal Rate of Return, Interne Zinsfußmethode)
(Prognose)

Die folgenden Angaben zur finanzmathematischen Rendite IRR (Interne Zinsfuß-
methode) sind nur für den mit Finanzmathematik Vertrauten sowie in Investitions- und
Sensitivitätsrechnungen fachkundigen Leser verständlich und deshalb auch nur für die-
sen Personenkreis bestimmt.

Die in der Investitionsrechnung und im Bereich der unternehmerischen Beteiligung üb-
liche IRR-Methode zur Berechnung der Rendite ist nicht vergleichbar mit Methoden wie
dem Effektivzins oder der Rendite nach Preisangabenverordnung (PAngV).

Die IRR-Methode gibt die Verzinsung des in der Anlage verbleibenden Kapitals über
den jeweiligen Anlagezeitraum an. Die so ermittelte Rendite ist lediglich für das nach
den vorgesehenen Ausschüttungen verbliebene Kapital gültig, was jedoch nicht als
Verzinsung der ursprünglichen Einlage betrachtet werden darf. Würde man dies unter-
stellen, müssten die erfolgten Ausschüttungen sofort zum gleichen Zinssatz bis zum
Ende der Laufzeit reinvestiert werden (sogenannte „Wiederanlageprämisse“). Da dies
nicht vorgesehen ist, und in der Praxis auch kaum darstellbar sein wird, ist diese
Berechnungsmethode nicht mit anderen vergleichbar.

Um Ihnen als fachkundigem Leser dennoch einen Vergleich zu ermöglichen, wurde die
hier dargestellten Szenarien mit einer Wiederanlage der Ausschüttungen zu derzeit
marktüblichen 3 % berechnet („teilmodifizierte IRR-Methode“), und sie mit einer fiktiven
Anleihe mit einem Kupon von 5 % p.a., einer vollständigen Rückzahlung des Kapitals
am Ende der Laufzeit, gleicher Laufzeit wie der Fonds und Wiederanlage der
Ausschüttungen zu 3 % p.a. verglichen. An- und Verkaufs- sowie Verwahrungskosten
bleiben hierbei ebenso wie steuerliche Betrachtungen unberücksichtigt.

Rendite CLC US Life 2016

Garantszenario nach herkömmlicher IRR-Methode: 7,49 % p.a.
Garantszenario nach teilmodifizierter IRR-Methode: 6,72 % p.a.

Prognoseszenario nach herkömmlicher IRR-Methode: 8,56 % p.a.
Prognoseszenario nach teilmodifizierter IRR-Methode: 7,65 % p.a.

Vergleichsanleihe nach teilmodifizierter IRR-Methode:  4,71 % p.a.

Eine Veränderung des Wiederanlagezinses hat deutliche Auswirkungen auf die nach
IRR berechnete Rendite. Legt man, wie hier geschehen, reale Wiederanlagemöglich-
keiten zu Grunde, sinkt die ermittelte Rendite. Diese darf dennoch als attraktiv be-
trachtet werden.
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Die Gesellschaft

• Errichtet am 9. November 2007
• Eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg HRA 700812
• Der Sitz der Gesellschaft ist Freiburg 
• Die Geschäftsanschrift lautet: 

Sasbacher Str. 10, 79111 Freiburg. 
• Die Gesellschaft wurde auf bestimmte Zeit errichtet: Sie endet am 30. Juni 2016,

wenn die Gesellschafter nicht ihre Verlängerung beschließen.
• Die für den Emittenten maßgebliche Rechtsordnung ist die der Bundesrepublik

Deutschland. Der Emittent hat die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft nach
deutschem Gesellschaftsrecht. Die Struktur der persönlich haftenden Gesellschafterin
CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH, sowie der mit der Geschäftsführung beauf-
tragten Generalbevollmächtigten CERTUS Life Cycle AG ist nachfolgend dargestellt,
die von der gesetzlichen Regelung abweichenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages im Abschnitt „Rechtlicher Rahmen“. Die Haftung der persönlich haftenden
Gesellschafterin weicht vom gesetzlichen Leitbild der Kommanditgesellschaft insofern
ab, als die persönlich haftende Gesellschafterin eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) ist, für deren Verbindlichkeiten den Gläubigern nur ihr Gesell-
schaftsvermögen haftet. Von der gesetzlichen Regelung der Kommanditgesellschaft
gem. §§ 114, 164 HGB (Geschäftsführung durch die Komplementäre) weicht der
Gesellschaftsvertrag der Emittentin im Übrigen ab, indem unter Wahrung des Prinzips
der Selbstorganschaft die Wahrnehmung der Geschäftsführung der Emittentin an eine
externe Gesellschaft, die Initiatorin, delegiert ist. Ferner werden die Anleger in der
Beteiligungsvariante A nicht selbst Kommanditisten, indem die Beteiligung der Anleger
hier treuhänderisch durch eine Treuhandkommanditistin gehalten wird und die Mitglied-
schaftsrechte der Anleger durch diese Treuhandkommanditistin ausgeübt werden.
Schließlich wurden für die Beteiligung am Gewinn und Verlust bzw. Entnahmerechte,
den Beitritt, das Ausscheiden und die Beendigung der Gesellschaft Sonderregelungen
getroffen. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus dem Abschnitt „Rechtlicher Rahmen“
und aus dem diesem Prospekt beigefügten Gesellschaftsvertrag sowie dem hier eben-
falls beigefügten Treuhandvertrag.

• Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens, und zwar durch
Investition in US-amerikanische Lebensversicherungspolicen im Zweitmarkt. Die
Gesellschaft kann Handlungen und Rechtsgeschäfte vornehmen oder durch beauf-
tragte Dritte vornehmen lassen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erfor-
derlich sind oder dem Gesellschaftszweck dienen. Geschäfte, die einer Erlaubnis
nach dem KWG bedürfen, werden nicht getätigt.

• Die Gesellschaft ist kein Konzernunternehmen.
• Angaben zur Struktur der persönlich haftenden Gesellschafterin, zur Generalbevoll-

mächtigten und zur Treuhandkommanditistin sowie den anderen beteiligten Partnern
finden sich nachstehend

Das Kapital des Emittenten

• Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt.
Die Treuhandkommanditistin [BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH] ist am
Vermögen der Gesellschaft auf eigene Rechnung nicht beteiligt, ihre Haftsumme be-
läuft sich auf 1.000,– Euro. Derzeit ist folglich eine Haftsumme, aber noch kein ge-
zeichnetes Kapital vorhanden, entsprechend bestehen auch keine ausstehenden
Einlagen.

• Angeboten werden Kommanditbeteiligungen, die vom Investor entweder direkt ge-
halten werden oder die ein Treuhänder für ihn hält. Die Hauptmerkmale dieser
Beteiligungen sind die folgenden: Die von den Anlegern gezeichneten Kapital-
anteile werden pro eingezahlter 1.000,– Euro jeweils eine Stimme in der Gesell-
schafterversammlung, die Informations- und Kontrollrechte eines Kommanditisten
sowie Gewinn und Verlustbeteiligung nach dem Verhältnis der geleisteten Einlage zu
den Gesamteinlagen vermitteln. Die Stimm- und Mitgliedschaftsrechte (auch Infor-
mations- und Kontrollrechte) der Investoren werden jedoch im Falle mittelbaren

Der Emittent: 
CLC US Life 2016
GmbH & Co. KG
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Beitritts von der Treuhandkommanditistin für die Investoren treuhänderisch ausgeübt
werden, die Treugeber können sie allerdings mit schriftlicher Mitteilung auch an sich
ziehen. Ungeachtet der Beteiligungsvariante berechtigt die Beteiligung nicht zur Ge-
schäftsführung der Kommanditgesellschaft. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen
auf den Seiten 45 ff. verwiesen.

• Die Gesellschafter beabsichtigen, in einem oder mehreren Schritten Kommandit-
einlagen von insgesamt 15.000.000,– Euro einzuwerben. Dieses Investitionsvolumen
kann bei geringerem Zeichnungsinteresse vermindert, bei höherem aber auch auf bis
zu 25.000.000,– Euro aufgestockt werden. Es soll aufgebracht werden durch Beitritt
von Anlegern entweder unmittelbar als Kommanditisten oder mittelbar dadurch, dass
die Treuhandkommanditistin für sie auf deren Rechnung Kapitalanteile treuhänderisch
erwirbt und damit ihre Einlage vorbehaltlich einer Erhöhung oder Verminderung des
angestrebten Investitionskapitals bis auf 15.000.000,– Euro bzw. ein nach unmittel-
barem Beitritt von Kommanditisten verbleibendes Volumen erhöht, woraus sich plan-
mäßig ein Gesellschaftskapital von 15.000.000,– Euro ergeben würde.

• Dem Management wird das Recht eingeräumt, eine Kreditlinie zur Überbrückung von
Liquditätsengpässen, oder zur Ausnutzung von Marktchancen anzustreben, die bis
zu 40 % des eingeworbenen Kommanditkapitals betragen darf. Dies soll jedoch nur
im Ausnahmefall für kurzfristige Zwecke ausgenutzt werden.

• Die Gesellschaft hat bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des 
§ 8f Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben. Da der Emittent eine Kom-
manditgesellschaft ist, keine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf
Aktien, gibt es keine umlaufenden Wertpapiere, die den Gläubigern Umtausch- oder
Bezugsrechte auf Aktien einräumen. Angaben zu deren Nennbetrag können also
nicht gemacht werden, ebenso nicht zu Bedingungen und Verfahren für den
Umtausch oder Bezug.

Die Geschäftstätigkeit des Emittenten

• Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich erschöpfen in Erwerb und Ver-
äußerung sowie laufender Bedienung US-amerikanischer Lebensversicherungs-
policen im Zweitmarkt sowie damit verbundenen Tätigkeiten und der Erfüllung ihrer
in diesem Prospekt bezeichneten Verpflichtungen.

• Sie ist nicht von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren mit
wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage abhängig, schon
wegen der Art der betriebenen Geschäfte. Sie ist auch nicht von Verträgen mit einer
solchen wesentlichen Bedeutung abhängig, da solche noch nicht geschlossen sind.
Insofern wird auf den Blindpool-Charakter der Anlage verwiesen. Es gibt keine
Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftli-
che Lage der Gesellschaft haben können. Die Gesellschaft hat ihre Geschäftstätigkeit
bislang nicht aufgenommen, hält nur ein Bankkonto und verfügt über keine laufenden
Investitionen, entsprechende Angaben können also nicht gemacht werden. Die Tätig-
keit des Emittenten ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

Wirtschaftliche Angaben

• Die Gesellschaft ist am 09.11.2007 gegründet worden und hat noch keinen Jahres-
abschluss erstellt. Ihre Eröffnungsbilanz vom 09.11.2007 ist im Abschnitt „Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen“ dieses Prospektes dargestellt. Da seit der Aufstellung der
Eröffnungsbilanz der Gesellschaft zum 09.11.2007 keine bilanzwirksamen Verände-
rungen oder Geschäftsvorfälle stattgefunden haben, erübrigt sich die Darstellung einer
Zwischenübersicht.

• Die voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das laufende und das
folgende Geschäftsjahr sowie die Planzahlen insbesondere zu Investitionen, Umsatz
und Ergebnis für die folgenden drei Geschäftsjahre ergeben sich nebst der zugrun-
de liegenden wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge aus den
Darstellungen im Abschnitt „Wirtschaftlichkeitsberechnungen“ dieses Prospekts. 
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CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin des Emittenten)

• Gegründet 2000, 2006 umfirmiert in CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH
• Eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg HRB 700583
• Sitz der Gesellschaft ist Freiburg im Breisgau, die Geschäftsanschrift Sasbacher

Str. 10, 79111 Freiburg
• Gesellschafter mit mehr als 25%: Oliver Brand, Werner Lang, Bernd Sibold zu je-

weils einem Drittel
• Keiner der Gesellschafter ist für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der

Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen
erbringen, oder die dem Fonds Fremdkapital zur Verfügung stellen bzw. eventuell
in der Zukunft zur Verfügung stellen werden.

• Stammkapital 50.000,– Euro, voll eingezahlt
• Geschäftsführer: Werner Lang, cfp, Bankbetriebswirt; Herr Lang ist nicht für

Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts
nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen erbringen, oder die dem Fonds
Fremdkapital zur Verfügung stellen bzw. eventuell in der Zukunft zur Verfügung stel-
len werden. Ausgenommen hiervon ist die Tätigkeit von Herrn Lang als Vorstand für
die fair-in-finance AG, Freiburg, die möglicherweise von der CERTUS Life Cycle AG
in den Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen eingebunden wird. Die fair in fi-
nance AG hat ansonsten aber im Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts keine nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen erbracht, sie
stellt dem Fonds kein Fremdkapital zur Verfügung und wird ihm auch in der Zukunft
kein Fremdkapital zur Verfügung stellen. Die CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH
hat keinen Aufsichtsrat oder Beirat. Der Geschäftsführer ist unter der vorstehenden
Geschäftsadresse der CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH erreichbar.

• Die Satzung der Gesellschaft (Komplementärin des Emittenten) weicht nicht von der
gesetzlichen Regelung ab.

BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH 
(Treuhandkommanditistin/Treuhänderin)

• Gegründet 2006
• Eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg HRB 700501
• Sitz der Gesellschaft ist Badenweiler, die Geschäftsanschrift  Reuteweg 11,

79410 Badenweiler

Die Gründungs-
gesellschafter des
Emittenten

Geschäftsführung, Organe, Treuhänder und sonstige Personen

• Die Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands der mit der Geschäftsführung des
Fonds beauftragten CERTUS Life Cycle AG und zur Geschäftsführung der
Treuhandkommanditistin sind nachfolgend dargestellt. Die Gesellschaft hat selbst
keine Leitungs-, Aufsichtsgremien oder Beiräte.

• Es wurde noch kein Geschäftsjahr abgeschlossen, da die Emittentin erst am 09.
November 2007 gegründet wurde. Daher entfallen Angaben zu den Mitgliedern der
Geschäftsführung oder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte des Emittenten
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezügen, insbesonde-
re Gehältern, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsent-
gelten, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art.

• Es gibt mit Ausnahme des alleinigen Vorstandsmitglieds der CERTUS Life Cycle AG
keine Personen, die die Herausgabe oder den Inhalt des Prospekts oder die Abgabe
oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben.
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• Gesellschafter sind Frau Nicole Ruoff und Frau Silke Brodacz zu jeweils 50%.
• Stammkapital 28.000 Euro Geschäftsführer: Nicole Ruoff und Frau Silke Brodacz;

Sie sind einzeln zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Die Geschäftsführer-
innen sind unter der vorstehenden Geschäftsadresse der BTC Badenweiler Trust
& Consulting GmbH erreichbar. 
Die Gesellschafterinnen sind nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der
angebotenen Vermögensanlagen betraut sind, dem Emittenten Fremdkapital
geben oder im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur
geringfügige Lieferungen und Leistungen erbringen.

• Die Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit sowie die damit verbundenen
wesentlichen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem diesem Prospekt beige-
fügten und im Abschnitt „Rechtlicher Rahmen“ beschriebenen Treuhand- und
Verwaltungsvertrag und Gesellschaftsvertrag. Die Treuhänderin erwirbt und hält für
die als Treugeber beitretenden Investoren die jeweilige Beteiligung treuhänderisch
und hat neben den sich aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag ergebenden
organisatorischen Aufgaben das wesentliche Recht, für die Treugeber die Stimm-
und sonstigen Mitgliedschaftsrechte auszuüben sowie die wesentliche Pflicht, die
Treugeber zu informieren und ein Treugeberregister zu führen. 

• Der Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten
Vergütung ist abhängig vom tatsächlich erreichten Fondsvolumen und beläuft sich
bei einem Kommanditkapital von 15.000.000,– Euro auf anfänglich 15.000,–
Euro und danach 15.000,– Euro p.a.

• Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, liegen
nicht vor.

• Die CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin und die Treuhand-
kommanditistin BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH als Kommanditistin sind
alle Gründungsgesellschafter und alle derzeitigen Gesellschafter des Emittenten.

• Gezeichnete und bislang nicht eingezahlte Einlagen der Gründungsgesellschafter be-
stehen nicht, damit können Angaben zu deren Art nicht gemacht werden und beläuft
sich der Gesamtbetrag auf Null. Die Kommanditistin trifft persönliche Haftung und
die auf eigene Rechnung eingegangene Haftsumme der Treuhandkomman-
ditistin beträgt 1.000,– Euro. Dahinter steht die Erwägung, dass die Treuhand-
kommanditistin aus Ihrer Beteiligung keine Gewinne erwirtschaften soll, sondern nur
aus ihrer Funktion als Dienstleister und Treuhänder für die Treugeber.

• Den Gründungsgesellschaftern stehen innerhalb des Gesellschaftsvertrages (siehe
dort §§ 9 (2) und 10) die folgenden Vergütungen zu (jeweils in % des Kommandit-
kapitals bei Final Closing): Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die

Übernahme der persönlichen Haftung eine laufende Vergütung von 0,1% p.a. Die
Treuhandkommanditistin erhält einmalig zum Final Closing eine Treuhandvergütung
von 0,1% des von ihm treuhänderisch verwalteten Kommanditkapitals und danach
laufend für die Ausübung seiner Treuhandfunktionen ebenfalls 0,1% p.a. Der
Vollständigkeit halber: Die Initiatorin und Generalbevollmächtigte, selbst nicht
Gründungsgesellschafterin, erhält für die Gründung und Konzeption des Fonds vorab
0,8%, für die Prospekterstellung und Marketing vorab 1,75% und für die
Eigenkapitalbeschaffung vorab 4,25% und für die Wahrnehmung der Geschäfts-
führung eine laufende Vergütung von 0,35% pro Jahr. Ferner erhält Sie bei Über-
schreiten der im Garantszenario auf S. 27 prognostizierten Ausschüttungen/Kapital-
rückführungen eine Erfolgsbeteiligung von 30 % des übersteigenden Betrages.

• Außerhalb des Gesellschaftsvertrages stehen den Gründungsgesellschaftern
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Gehälter, Aufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art oder sonstige
Bezüge nicht zu, deren Jahresbetrag kann folglich nicht angegeben werden.

• Die Gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen
beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind oder
dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen oder im Zusammenhang mit der
Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen
erbringen. Dies gilt auch für die Initiatorin und Generalbevollmächtigte.
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Die übrigen 
beteiligten 
Partner

CERTUS Life Cycle AG
(Initiatorin, Generalbevollmächtigte)

• Gegründet 1998, 2006 umfirmiert in CERTUS Life Cycle AG
• Eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 700635
• Sitz der Gesellschaft ist Freiburg im Breisgau, die Geschäftsanschrift Sasbacher

Straße 10, 79111 Freiburg
• Gesellschafter mit mehr als 25%: Oliver Brand, Werner Lang, Bernd Sibold zu je-

weils einem Drittel
• Stammkapital 75.000,– Euro
• Vorstand: Bernd Sibold, Diplom-Betriebswirt (BA)

Indirekte Funktion beim Emittenten: Wahrnehmung der Geschäftsführung im von der
Komplementärin delegierbaren Umfang. In dieser Funktion wurden und werden den
Vorständen von der Kommanditgesellschaft Bezüge (Gesamtbezüge, insbesondere
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen aller Art) nicht gewährt. Das alleinige Vorstands-
mitglied ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlagen betraut sind oder im Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen erbringen, dem
Fonds Fremdkapital zur Verfügung stellen bzw. eventuell in der Zukunft zur
Verfügung stellen werden, ausgenommen hiervon ist die Tätigkeit von Herrn Sibold
für die CERTUS Life Cycle AG selbst, die mit der Vertriebssteuerung der
Vermögensanlagen und der entsprechenden Eigenkapitalbeschaffung betraut ist, auf
die die Geschäftsführung des Fonds delegiert wird und die auch den Prospekt er-
stellt hat, die ansonsten aber im Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts keine nicht nur geringfügige Lieferungen und Leistungen erbringt und
dem Fonds auch kein Fremdkapital zur Verfügung stellt oder in der Zukunft zur
Verfügung stellen wird. Herr Sibold ist unter der vorstehenden Geschäftsadresse der
CERTUS Life Cycle AG erreichbar.  Herr Sibold hat nach dem Studium zum Diplom-
betriebswirt (BA) im Bereich Electronic Banking und Cash Management für die
Deutsche Bank AG in Freiburg (ca. 3 Jahre), Singapore (ca. 4,5 Jahre) und
Frankfurt (ca. 4 Jahre) gearbeitet und ist seit November 2006 Vorstand der CER-
TUS Life Cycle AG, Freiburg.

• Vorsitzender des Aufsichtsrats: Oliver Brand, Diplom-Betriebswirt (BA)
• Die CERTUS Life Cycle AG hat bislang zwei Fonds im Bereich Zweitmarkt US-

Risikoversicherungen erfolgreich initiiert und hat beim CERTUS Life Cycle AG & Co.
US Life 2012 KG die Funktion der Komplementärin. Beim Fonds CLC US Life 2015
GmbH & Co. KG agiert sie als Generalbevollmächtigte.

Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrates verfügen über langjährige
Erfahrung im Bank und Finanzdienstleistungssektor. 

Dies ist die dritte Beteiligung, die die CERTUS Verwaltungsgesellschaft initiiert hat. Im
Folgenden ist die Leistungsbilanz der bisherigen Fonds dargestellt.
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A.G.I. GmbH – Finance Management
(Verwaltung und Management des Anlageportfolios) 

• Gegründet 2004
• Eingetragen unter HRB Aschaffenburg 9257
• Sitz der Gesellschaft ist Alzenau i. Ufr.
• Stammkapital 25.000,– Euro
• Gesellschafter: Wolfram Lange und Dr. Wolfram Willburger zu je 50 %
• Geschäftsführer: Wolfram Lange, Dipl.-Betriebswirt; Dr. Wolfram Willburger, Rechts-

anwalt

Für diesen Fonds wurden bis zum Zeitpunkt der Prospektlegung insgesamt 7 Policen,
die den prospektierten Investitionskriterien entsprechen, erworben. Die zweite Aus-
schüttung wurde wie prospektiert gegen Ende 2007 mit 7% vorgenommen.

Aufgrund des insgesamt deutlich geringeren Kommanditkapitals sind die einmaligen
Kosten der Investitionsphase um 1,7% leicht erhöht.

CLC US Life 2015 GmbH & Co. KG
Der zweite Fonds (CLC US Life 2015 GmbH & Co. KG), den die CERTUS Life Cycle
AG initiiert hat, wurde zum 31.12.2007 mit einer Gesamtzeichnungssumme von EUR
5.569.000,- geschlossen und ist zum Zeitpunkt der Prospektlegung mit sechs Policen
bereits teilweise investiert. Ein detaillierter Soll-Ist-Vergleich ist aktuell noch nicht möglich.

Soll-Ist-Vergleich 2005 2006 Gesamt
CLC 2012 Soll Ist Soll Ist Soll Ist

TEUR % TEUR % TEUR % TEUR % TEUR % TEUR %

Einnahmen
Kommanditkapital 25.000,00 2.430,00 2.956,00 25.000,00 5.386,00
Zinsen 39,00 1,20 39,00 1,20
Rückflüsse Policen 2.510,90 0,00 2.510,90 0,00
Sonstige Einnahmen 0,00 0,00

Summe Einnahmen 5.000,00 2.430,00 2.549,90 2.957,20 27.549,90 5.387,20

Ausgaben
Einmalige Kosten 
Investitionsphase 1.550,00 6,20 % 425,50 7,90 % 1.550,00 6,20 % 425,50 7,90 %
Laufende Kosten 3.135,60 12,54 % 16,10 0,30 % 3.135,60 12,54% 16,10 0,30 %
Investition in Policen 21.500,00 86,00 % 4.434,10 82,33 % 21.500,00 86,00% 4.434,10 82,33 %
Ausschüttungen 1.250,00 5,00 % 269,30 5,00 % 1.250,00 5,00 % 269,30 5,00 %
Liquiditätsrücklage 1.950,00 7,80 % -1.835,70 - 7,34 % 107,10 1,99 % 114,30 0,46 % 107,10 1,99 %
Sonstige Liquidität 134,20 2,49 % 0,00 0,00 % 134,20 2,49 %
Sonstige Kosten 0,00 0,90 0,02 % 0,00 0,00 % 0,90 0,02 %

Summe Ausgaben 25.000,00 100,00 % 0,00 2.549,90 10,20 % 5.387,20 27.549,90 110,20 % 5.387,20 100,02 %

Detaillierte Leistungsbilanz der von der CERTUS Life Cycle AG aufgelegten
Fonds

Die CERTUS Life Cycle AG hat bisher zwei Fonds aufgelegt:
Die Zeichnung an der CERTUS Life Cycle AG & Co. US Life 2012 KG (CLC US Life
2012) wurde im Jahr 2006 geschlossen, die an der CLC US Life 2015 GmbH & Co.
KG (CLC US Life 2015) wurde zum 31.12.2007 geschlossen. Beide Fonds investie-
ren in gebondete US Lebensversicherungen.
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Zeichnung

Anleger können sich an der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG entweder direkt als
Kommanditist („Beteiligungsvariante B“) oder mittelbar als Treugeber über die
Treuhandkommanditistin („Beteiligungsvariante A“) beteiligen. In beiden Fällen wird die
vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung benötigt. Die Bei-
trittserklärung wird zusammen mit einer Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
als Legitimationsnachweis und den unterschriebenen Fernabsatzinformationen direkt an
den Fonds CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG, Sasbacher Str. 10, 79111 Freiburg ge-
sendet oder dem persönlichen Berater übergeben. Dieser informiert den Anleger über
alle relevanten Fakten und leitet die Unterlagen an den Fonds weiter.

Bei einer direkten Beteiligung als Kommanditist wird die Zeichnung durch Annahme der
Beitrittserklärung durch die Komplementärin wirksam. Der Kommanditist muss der
Komplementärin eine auf eigene Kosten notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht
erteilen. Dieses ist für die Eintragung des Anlegers als Kommanditist im Handelsregister

Abwicklungshinweise

Handelnde Personen:

Dr. Wolfram G. Willburger, Rechtsanwalt, ist Geschäftsführer von A.G.I. Er ist auf die Be-
reiche Fondsentwicklung und internationales Vertragsrecht spezialisiert. Er war Partner
der internationalen Rechtsanwaltsfirma White & Case, L.P. in Frankfurt mit den Schwer-
punkten Fondsentwicklung, Venture Capital, Steuern sowie Mergers & Acquisitions. 

Zuvor war Dr. Willburger Rechtsanwalt bei PricewaterhouseCoopers und Syndikus für
den Bereich Investment Banking einer der führenden deutschen Banken. Dr. Willburger
besitzt umfangreiche Erfahrungen im Life Settlement Geschäft und er hat in den letzten
vier Jahren für insgesamt neun europäische Fonds den Policeneinkauf durchgeführt. Er
lebt in Plano/Texas und ist dort gleichzeitig President der Interlife America, Inc.

Wolfram Lange, Geschäftsführer von A.G.I., ist Bankkaufmann, Dipl.-Betriebswirt und
Finanzökonom (ebs). Er hat langjährige Erfahrung in der Auswahl und im Vertrieb ge-
schlossener Beteiligungsmodelle. Herr Lange leitete die Abteilung Private Finanzplanung
bei der WGZ-Bank in Düsseldorf und verantwortete anschließend die strategische
Vermögensplanung bei Delbrück & Co. Privatbankiers in Frankfurt. Seit 2004 verant-
wortet er das Portfoliomanagement und den Vertrieb bei der A.G.I. GmbH. 

Steuerberatungssozietät Ruoff, Brodacz & Kollegen 
(Mittelverwendungskontrolleur)

• Gegründet 1956
• Jetziger Gesellschafterbestand (Jürgen Ruoff und Oliver Brodacz) seit 1.1.2000
• Die Sozien sind Mitglieder der Steuerberaterkammer Südbaden bzw. der Wirtschafts-

prüferkammer
• Gesellschafter sind Jürgen Ruoff und Oliver Brodacz zu jeweils 50%
• In der Sozietät sind zwei weitere Berufsträger - ein Rechtsanwalt/Fachanwalt für

Steuerrecht und eine Steuerberaterin tätig.
• Insgesamt beschäftigt die Sozietät 15 Mitarbeiter
• Sitz der Gesellschaft ist Badenweiler, die Geschäftsanschrift Reuteweg 11, 79410 Ba-

denweiler
• Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, liegen nicht

vor.

Da für das Angebot der Vermögensanlagen, für deren Verzinsung oder Rückzahlung
keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen hat, sind zu
solchen Personen oder Gesellschaften Angaben nicht zu machen.
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erforderlich. Je Kommanditist wird im Handelsregister eine Haftsumme von 100,– Euro
pro 1.000,– Euro Zeichnungssumme eingetragen.

Bei einer mittelbaren Beteiligung als Treugeber über den Treuhandkommanditisten,
bietet der Anleger ihm gleichzeitig mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung den
Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages an. Der Beitritt wird mit Gegen-
zeichnung der Beitrittserklärung durch den Treuhandkommanditisten wirksam.
Gleichzeitig tritt der Treuhand- und Verwaltungsvertrag in Kraft.

Prospektbestandteile

In diesem Prospekt sind folgende Unterlagen abgedruckt, die Bestandteil des
Prospekts sind:

– Investitionskriterien (Seite 62)
– Gesellschaftsvertrag des Fonds (Seite 63)
– Treuhand- und Verwaltungsvertrag (Seite 70)
– Mittelverwendungskontrollvertrag (Seite 73)

Außerdem sind folgende Unterlagen beigelegt:
– Beitrittserklärung (Zeichnungsschein)
– Handelsregistervollmacht

Mindestzeichnung

Die Mindestzeichnung beträgt 5.000,– Euro zuzüglich eines Agios von 5%. Darüber
hinausgehende Zeichnungsbeträge müssen glatt durch 1.000 teilbar sein.

Einzahlung

Nach Eingang des Zeichnungsscheins erhält jeder Anleger eine Annahmebestätigung
und eine Aufforderung zur Zahlung der Anlagesumme zuzüglich des Agios 

– in der Beteiligungsvariante A (Beitritt als Treugeber) auf das Treuhandkonto der
BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH (Treuhandkommanditistin)
Reuteweg 11, 79410 Badenweiler
Commerzbank Frankfurt, Konto Nr. 581 777 000, BLZ 500 400 00
Aus dem Ausland: SWIFT-Code: COBA DE FF XXX
IBAN: DE62 5004 0000 0581 7770 00

– in der Beteiligungsvariante B (Beitritt unmittelbar als Kommanditist) auf das der
Mittelverwendungskontrolle unterliegende Konto der
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
Sasbacher Str. 10, 79111 Freiburg
Commerzbank Frankfurt, Konto Nr. 581 811 700, BLZ 500 400 00
Aus dem Ausland: SWIFT-Code: COBA DE FF XXX
IBAN: DE85 5004 0000 0581 8117 00.

Die Einzahlung der Anlagesumme zuzüglich des Agios hat innerhalb von 15 Tagen
nach Zugang der Annahmebestätigung zu erfolgen.

Neben der Kapitaleinlage und dem Agio von 5 % hat der Anleger keine weiteren
Zahlungen an den Fonds zu leisten. Die Mittel müssen ohne Abzüge und vorbehaltlos
dem Treuhandkonto der Treuhandkommanditistin bzw. dem Konto der Gesellschaft gut-
geschrieben werden. Bankgebühren jeder Art gehen zu Lasten des Anlegers. Im Falle
einer direkten Beteiligung hat der Anleger die Kosten für die notarielle Beglaubigung der
Handelsregistervollmacht zu tragen.

Gerät der Anleger mit der Zahlung seiner Einlage in Verzug, so werden Verzugszinsen
für die Zeit des Verzugs i. H. v. 1% pro Monat berechnet.
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Unser Prospekt informiert über sämtliche, die Anleger unmittelbar betreffenden recht-
lichen Bedingungen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag, Mittelverwendungskon-
trollvertrag sowie Beitrittserklärung). Sie sind im Schlussteil dieses Prospekts vollstän-
dig abgedruckt. Sie allein besitzen rechtliche Relevanz. Deshalb empfehlen wir vor
einem Beitritt die intensive Beschäftigung mit den Originaldokumenten. Die nachfol-
gende Zusammenfassung der rechtlich relevanten Fragen kann lediglich einen ersten
Überblick geben.

HINWEIS:

Die Ausführungen dieses Prospektes richten sich ausschließlich an Personen, die in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Personen, die Staatsbürger der
Vereinigten Staaten oder Kanadas sind, dort einen Wohnsitz haben oder Inhaber einer
Greencard sind, können sich nicht als Kommanditist/Treugeber am Fonds beteiligen. Die
Nichtbeachtung der entsprechenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages durch
einen Anleger kann für den Fonds ernste Konsequenzen haben, für die der Anleger haft-
bar gemacht werden kann.

Die Beteiligung

Dem Anleger stehen zwei Beteiligungsvarianten zur Verfügung. In beiden Be-
teiligungsvarianten hat er eine Einlage zu leisten, deren Höhe und Fälligkeit sich aus

Rechtlicher Rahmen

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufs-
prospekts (vgl. §9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz). Die Zeichnungsfrist endet am
30.06.2008. Das Management kann den Zeichnungsschluß jederzeit vorverlegen, falls
das geplante Fondsvolumen von 15 Mio. Euro bereits vorher erreicht und nicht erhöht
wird. Eine Verlängerung der Zeichnungsfrist um bis zu 3 Monate ist ebenfalls möglich.

Frühzeichnerbonus

Um frühzeitig in der Lage zu sein, für die Gesellschaft zügig Policen einkaufen zu kön-
nen, lobt der Initiator aus dessen Marketingbudget folgendes aus:

Die Zeichner der ersten Million Euro Zeichnungssumme, erhalten bei der ersten
Ausschüttung einen 40 % höheren Ausschüttungsbetrag, also 7 % statt 5 %.

Die Zeichner der zweiten und dritten Million Euro Zeichnungssumme erhalten bei der
ersten Ausschüttung einen 20 % höheren Ausschüttungsbetrag, also 6 % statt 5 %.
Die Zuteilung erfolgt nach dem „Windhundverfahren“. Maßgebend ist das Datum des
Geldeingangs auf dem Konto der Gesellschaft.
Abwicklungshinweis:
Diese Berechnung wird eurogenau durchgeführt. Die Reihenfolge der Eingänge wird
durch den – vom Initiator nicht beinflussbaren – papierhaften Kontoauszug bestimmt. 

Beispiel: 
Bei einem Zeichnungsstand von 950.000,– Euro zahlt ein Anleger 100.000,– Euro
ein. Bei der ersten Ausschüttung erhält er also auf die ersten 50.000,– Euro 7 %
Ausschüttung oder 3.500,– Euro und auf die weiteren 50.000,- Euro 3.000,- Euro,
insgesamt also 6.500,– Euro . Würde er nicht unter die Früzeichnerregelung fallen, er-
hielte er 5.000,– Euro. 

Um für größtmögliche Transparanz zu sorgen, wird der Initiator auf seiner Homepage
(www.certus-ag.de) täglich, bis zum erreichen einer Zeichnungssumme von
3.000.000,– Euro den aktuellen Zeichnungsstand darstellen.
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der Beitrittserklärung ergibt: In der Beitrittserklärung verpflichtet er sich, eine Pflicht-
einlage in Höhe von mindestens 5.000,– Euro oder eines höheren, stets durch 1.000
teilbaren Betrages zuzüglich 5 % Agio zu zahlen. Die auf die Einlage entfallende
Haftsumme beträgt 100,– Euro je 1.000,– Euro Einlage. Gleichzeitig bestätigt er, den
Emissionsprospekt erhalten zu haben und den Inhalt als verbindlich anzuerkennen. Die
Kapitaleinzahlung erfolgt in einer Rate. Tritt der Anleger nicht innerhalb der Wider-
rufsfrist zurück, hat er den von ihm gezeichneten Beteiligungsbetrag zuzüglich eines
Agios in Höhe von 5 % der Zeichnungssumme innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der
Mitteilung über die Annahme seiner Beitrittserklärung einzuzahlen. Kommt ein Anleger
mit seiner Einzahlung in Verzug, so fallen Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat
an. Zu weiteren Verzugsschäden siehe auch § 4 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages.
Im Verzugsfalle kann der Anleger aus der Gesellschaft ausgeschlossen bzw. das
Treuhandverhältnis mit ihm gekündigt werden.

Beteiligungsvariante A

Der Anleger beteiligt sich in dieser Variante an der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
mittelbar über die Treuhandkommanditistin. Mit Abgabe der Beitrittserklärung beauftragt
der Anleger als Treugeber die Treuhandkommanditistin BTC Badenweiler Trust &
Consulting GmbH, für ihn treuhänderisch eine Beteiligung zu erwerben. Zugleich kommt
zwischen dem Treugeber und der Treuhandkommanditistin der in diesem Prospekt ab-
gedruckte Treuhandvertrag zustande. Die indirekte Beteiligung des Treugebers am Fonds
erfolgt mit Annahme der Beitrittserklärung durch den Treuhandkommanditisten. Der
Treugeber hat die Einlage zzgl. des vertraglich vereinbarten Agios auf das in der Beitritts-
erklärung genannte Konto der Treuhandkommanditistin einzuzahlen.

Der Treuhandvertrag

Mit Annahme der Beitrittserklärung kommt in der Beteiligungsvariante A gleichzeitig
der Treuhandvertrag zwischen dem Anleger als Treugeber und der BTC Badenweiler
Trust & Consulting GmbH als Treuhandkommanditistin zustande. Danach erteilt der
Treugeber der Treuhandkommanditistin den Auftrag, für ihn eine Kommandit-
beteiligung in Höhe der von ihm gezeichneten Einlage zu begründen und für ihn treu-
händerisch zu halten.

Die Treuhandkommanditistin übt die gesellschaftsrechtlichen Informations-, Kontroll-
und Stimmrechte, die den Treugebern zustehen, nach pflichtgemäßem Ermessen im
Interesse der Treugeber aus. Sie informiert die Treugeber über die Angelegenheiten
der Gesellschaft und berät sie in allen mit ihrer Beteiligung in Zusammenhang stehen-
den Fragen, soweit dies berufsrechtlich zulässig ist. Die Treuhandkommanditistin ist an
die Weisungen der Treugeber, insbesondere hinsichtlich der Ausübung des Stimm-
rechts gebunden, soweit keine vertraglichen Pflichten verletzt werden. Die Treugeber
können durch schriftliche Erklärung der Treuhandkommanditistin gegenüber die
Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte, insbesondere auch des Stimmrechts an sich
ziehen und diese Rechte sodann selbst ausüben. 

Jeder Treugeber ist verpflichtet, die Treuhandkommanditistin  in Höhe seines Beteili-
gungsverhältnisses von den Verbindlichkeiten und Kosten freizuhalten, die im
Zusammenhang mit seiner Beteiligung und deren Verwaltung entstehen. Die Frei-
stellungsverpflichtung des Treugebers ist begrenzt bis zur Höhe seines gemäß
Zeichnungsschein übernommenen Anteils (Beteiligungsbetrag) am Kommanditkapital.
Sie ist ausgeschlossen, wenn der Kapitalanteil des Treugebers auf das Gesellschafts-
konto eingezahlt und dem Treugeber nicht i.S.d. § 172 HGB zurückgewährt worden
ist.  Werden an den Treugeber von der Gesellschaft Ausschüttungen geleistet, wäh-
rend der Kapitalanteil der Treuhandkommanditistin durch Jahresfehlbeträge oder frü-
here Ausschüttungen unter den Betrag der im Handelsregister eingetragenen
Haftsumme herabgemindert ist oder wird (§ 172 HGB), lebt die Freistellungs-
verpflichtung des Treugebers entsprechend wieder auf.
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Die Treuhandkommanditistin führt ein Treugeberregister mit den persönlichen und be-
teiligungsbezogenen Daten der Treugeber. Jeder Treugeber ist verpflichtet, der Treu-
handkommanditistin alle für die Durchführung bedeutsamen Veränderungen unverzüg-
lich mitzuteilen.

Der Treugeber hat regelmäßig kein Recht, von der Treuhandkommanditistin Auskunft
über Daten anderer Gesellschafter bzw. Treugeber zu verlangen, es sei denn er bedarf
solcher Informationen in außergewöhnlicher Situation der Gesellschaft für die
Ausübung seiner mitgliedschaftlichen Kernrechte. Die Treuhandkommanditistin darf
Auskünfte über die Daten der Treugeber nur der Gesellschaft, dem Finanzamt,
Kreditinstituten oder Personen geben, die beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet
sind. Der Treugeber stimmt der EDV-mäßigen Erfassung seiner personen- und betei-
ligungsbezogenen Daten im Rahmen des Treuhandvertrages zu.

Das Treuhandverhältnis endet mit der Vollbeendigung der Gesellschaft oder der
Kündigung durch den Treugeber oder die Treuhandkommanditistin aus wichtigem
Grund. Gegenüber allen Treugebern haftet die Treuhandkommanditistin bis zu einem
Betrag von insgesamt 500.000,– Euro. Ein etwaiger Haftungsanspruch ist innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung der haftungsbe-
gründenden Tatsache geltend zu machen, Schadensersatzansprüche des Treugebers
verjähren spätestens nach drei Jahren nach Anspruchsentstehung.

Die Treuhandkommanditistin erhält von der Gesellschaft für die im Rahmen und auf-
grund der Treuhandverträge zu erbringenden Leistungen zum First bzw. zum Final Clo-
sing anfänglich einmalig die Treuhandvergütung gemäß § 9 Abs. (2) des Gesellschafts-
vertrages und danach eine laufende Vergütung in Höhe von 0,10 % p.a. des Kom-
manditkapitals zum Final Closing. Diese laufende Vergütung ist monatlich als Abschlag
fällig. 

Etwaige Auslagen im Falle der Umwandlung der Beteiligungsvariante oder im Falle von
besonderen Beauftragungen der Treuhandkommanditistin durch Treugeber sind voll-
umfänglich vom Treugeber zu ersetzen.

Beteiligungsvariante B

Der Anleger beteiligt sich in dieser Variante unmittelbar als Kommanditist der Gesell-
schaft. Mit Abgabe der Beitrittserklärung übersendet er auch eine notarielle Handels-
registervollmacht, um es der Komplementärin zu ermöglichen, seine Eintragung als
Kommanditist zu bewirken. Die Beteiligung des Anlegers als Direktinvestor erfolgt mit
Annahme der Beitrittserklärung durch die Komplementärin. Der Direktinvestor hat die
Einlage zzgl. des vertraglich vereinbarten Agios auf das in der Beitrittserklärung genann-
te Konto der Gesellschaft einzuzahlen.

Die Kommanditgesellschaft

Die Gesellschaft, an der sich der Anleger beteiligen kann, ist die CLC US Life 2016
GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „der Fonds“ genannt). Gesellschaftszweck der
Beteiligungsgesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens, und zwar durch Investi-
tion in US-amerikanischen Lebensversicherungspolicen im Zweitmarkt. Das Geschäfts-
jahr dauert vom 1. Juli bis 30. Juni, das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.
Die CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG ist bis zum 30. Juni 2016 errichtet. Die Gesell-
schafter können eine Verlängerung der Dauer beschließen. Die Gesellschaft wird nur
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vorzeitig beendet.

Geschäftsführung, Informations- und Kontrollrechte der Anleger

Die Beteiligung berechtigt nicht zur Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft,
weder in Beteiligungsvariante A noch in Beteiligungsvariante B. Deren Geschäfte führt
nach den gesetzlichen Grundlagen die Komplementärin CERTUS Verwal-
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tungsgesellschaft mbH, die Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben und der
Vertretung der Gesellschaft ist im gesetzlich zulässigen Umfang aber aufgrund eines
Geschäftsführungsvertrages delegiert an die Initiatorin des Fonds, die insofern gene-
ralbevollmächtigte CERTUS Life Cycle AG. Der Komplementärin obliegt die persön-
liche Haftung. Sie ist nicht am Kapital der Beteiligungsgesellschaft beteiligt. Die
Treugeber beauftragen die Treuhandkommanditistin mit der Ausübung ihrer
Informations- und Kontrollrechte, können diese Rechte aber nach schriftlicher
Mitteilung an die Treuhandkommanditistin auch selbst ausüben. Darüber hinaus wer-
den die Treuhandkommanditistin und die Direktinvestoren als Kommanditisten laufend
und die Treugeber jährlich, oder so oft es die Lage der Gesellschaft erfordert, über alle
wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft informiert. Den Treugebern steht ein
Widerspruchsrecht gegen die Geschäftsführungsmaßnahmen im Auftrage der
Komplementärin nicht zu, die Treuhandkommanditistin ist aber zum Widerspruch be-
rechtigt und gegenüber den Treugebern verpflichtet, wenn Geschäftsführungsbefugnis
und Unternehmensgegenstand überschritten werden. Die Verwaltung und das
Management des Anlageportfolios übernimmt die A.G.I. GmbH – Finance Manage-
ment  gemäß einem gesonderten Managementauftrag. 

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist innerhalb der ersten sechs Monate nach Abschluss eines jeden
Geschäftsjahres oder innerhalb einer gegebenenfalls früheren, gesetzlich vorgeschriebe-
nen Frist auszustellen. Der Jahresabschluss ist – bis auf das Rumpfgeschäftsjahr 2008
– von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen und
der nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorzulegen.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist für die ihr nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag
zugewiesenen Beschlussfassungen zuständig, insbesondere über die Feststellung des
(geprüften) Jahresabschlusses, Entlastung des Managements für das abgelaufene
Geschäftsjahr, die Wahl des Jahresabschlussprüfers, Änderungen des Gesellschafts-
vertrages oder Abweichung von diesem im Einzelfall, Ausschluss von Gesellschaftern
oder Treugebern, Umwandlung, Veräußerung/Einbringung des im wesentlichen gan-
zen Vermögens sowie Auflösung der Gesellschaft. Je 1.000,– Euro Einlage gewähren
eine Stimme. Das Stimmrecht übt für die Treugeber grundsätzlich die Treuhand-
kommanditistin aus, die Treugeber können ihr hierzu aber Weisungen erteilen und das
Stimmrecht nach schriftlicher Mitteilung an die Treuhandkommanditistin auch selbst
ausüben. Die Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich als ordentliche
Gesellschafterversammlung statt. Sie kann jederzeit als außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung einberufen werden. Neben der Komplementärin können Gesell-
schafter, einschließlich Treugeber, die mindestens 30 % der Stimmen auf sich verei-
nen, die Einberufung bewirken. 

Vermögens- und Ergebnisbeteiligung

Geplant ist, dass die Fondsgesellschaft ein Zeichnungskapital von 15 Mio. Euro ein-
wirbt. Eine Erhöhung über diesen Betrag hinaus oder eine Verminderung im Falle des
Nichterreichens bis zum 30. Juni 2008 sowie eine Verlängerung des Zeichnungs-
schlusses bis zum 30. September 2008  liegt im Ermessen der Geschäftsführung. Die
Einlagen der Gesellschafter werden auf ein festes Kapitalkonto gebucht, das für das
Stimmrecht, die Ergebnisverteilung und für den Anspruch auf ein eventuelles
Auseinandersetzungsguthaben maßgeblich ist. Gewinn- und Zinsgutschriften,
Verlustanteile, Entnahmen und Einzahlungen, soweit sie keine Kapitaleinlagen darstel-
len, werden auf beweglichen Kapitalkonten der Gesellschafter gebucht. 

Aus dem eingezahlten Gesamtkapital sind zunächst die einmaligen Kosten für Eigen-
kapitalbeschaffung, Gründung und Fondskonzeption, Prospekterstellung und
Marketing, Treuhandtätigkeit und Mittelverwendungskontrolle sowie rechtliche und
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steuerliche Beratung zu zahlen. An laufenden Kosten fallen an: laufende Vergütung der
Komplementärin und des Managements, laufende Vergütung des Treuhand-
kommanditisten und des Mittelverwendungskontrolleurs, Kosten für die Währungs-
sicherung, Kosten für Betreuung der Policen und das Fondsmanagement sowie allge-
meine Kosten einschließlich Jahresabschluss und Buchführungs-, Rechts- und
Steuerberatungskosten. Auf die Darstellung der entsprechenden Kosten in § 9 (2) und
10 des Gesellschaftsvertrages und auf Seite 34 dieses Prospektes wird ausdrücklich
hingewiesen.

Die Liquidität wird unter Berücksichtigung einer angemessenen Rücklage für die fest-
en Ausschüttungen und die laufenden Kosten in den Erwerb neuer Policen reinvestiert.
Die Investoren erhalten Ausschüttung auf ihre Einlage (ohne Agio) von 5 % zum 30.
Juni 2009, 7 % jeweils zum 30. Juni 2010 bis 2015 und 115,409 % zum 30. Juni
2016. Erzielt das Management darüber hinausgehende Erträge, werden diese im Ver-
hältnis 70 % zu 30 % zwischen Investoren und Management aufgeteilt.

Initielle Auflösung

Falls die Höhe der gezeichneten und eingezahlten Einlagen (ohne Agio) die Höhe von
1.000.000 Euro auch zum 30. Juni 2008 nicht erreicht, können, was dann ebenfalls
als First Closing gilt, die Investitionen von der Komplementärin gleichwohl eingeleitet
werden, die Komplementärin ist aber in einem solchen Fall nach freiem eigenem
Ermessen auch berechtigt, die Gesellschaft durch einseitige schriftliche Erklärung
gegenüber den anderen Gesellschaftern zum Ablauf des 30. Juni 2008 aufzulösen.
Die Kommanditisten erhalten im Falle einer solchen initiellen Auflösung den jeweils auf
die Einlageverpflichtung geleisteten Betrag und das geleistete Agio zurück, entspre-
chend die Treugeber von der Treuhandkommanditistin; ein darüber hinausgehender
Anspruch ist ausgeschlossen, insbesondere die Erstattung etwaiger Beraterkosten, für
die Finanzierung der Einlage und des Agios aufgewandter Zinsen und sonstiger
Finanzierungskosten, der Notarkosten für die Handelsregistervollmacht sowie der
Überweisungs- und Portokosten. Angefallene Konzeptionskosten und Kosten der
Rückabwicklung sind andererseits von den Kommanditisten bzw. Treugebern nicht zu
tragen.

Übertragung, Tod, Ausscheiden

Die Gesellschafter, einschließlich Treugeber, können ihre Beteiligung nur insgesamt und
nur mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres der Beteiligungs-
gesellschaft durch Abtretung übertragen. Eine Verfügung, die zur Trennung der Gesell-
schaftsbeteiligung von Nutzungsrechten am Anteil führt, ist unzulässig. Möchte ein
Treugeber seine Beteiligung übertragen, bedarf dies der Zustimmung der Treuhand-
kommanditistin. Verweigert werden darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund oder
beim Fehlen von Angaben zum Übertragungsempfänger. 

Gesellschafter, einschließlich der Treugeber, scheiden in folgenden Fällen ohne
Auflösung aus der Gesellschaft aus: persönliche oder durch einen Privatgläubiger ge-
tätigte Kündigung seiner Gesellschaftsbeteiligung, Erhebung einer Klage auf Auf-
lösung der Gesellschaft, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene
Vermögen oder Ablehnung der Eröffnung mangels Masse, Pfändung der Beteiligung
und Zwangsvollstreckung durch einen Privatgläubiger, Ausschluss durch die
Gesellschafterversammlung wegen eines wichtigen Grundes oder durch die
Komplementärin bzw. Treuhandkommanditistin wegen Nichteinzahlung der geschulde-
ten Einlage trotz Mahnung. In diesen Fällen wächst die Beteiligung der übrigen Gesell-
schafter bzw. Treugeber entsprechend deren Beteiligung proportional an. Der aus-
scheidende Gesellschafter bzw. Treugeber erhält bei einem Ausscheiden ab dem
Geschäftsjahr 2011 einschließlich als Abfindung einen Betrag in Höhe des
Verkehrswertes seiner Beteiligung, vorher den Saldo der für ihn geführten Kapital-
konten. Der Verkehrswert der Beteiligung ist bindend der Verkehrswert der Gesell-
schaft, den der Jahresabschlussprüfer der Gesellschaft zum letzten Bilanzstichtag vor
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dem Ausscheiden des Gesellschafters auf Grundlage des jeweiligen Jahresab-
schlusses und der zu diesem Bilanzstichtag aktuellen Planzahlen ermittelt hat. Der
Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich aus dem Verhältnis des
Einlagekontos des ausscheidenden Gesellschafters zur Summe aller Einlagekonten,
unter Berücksichtigung des Verlust- und Verrechnungskontos des ausscheidenden
Gesellschafters. Siehe hierzu auch § 20 des Gesellschaftsvertrages. 

Scheidet er aus wichtigem Grund aus, beschränkt sich seine Abfindung ebenfalls auf
den Saldo seiner Kapitalkonten. Bei Ausschluss wegen Verzugs mit der Einlageleistung
erhält er ggf. gezahlte Beträge zurück, abzüglich allerdings eines pauschalierten
Schadensersatzes von 10% der Zeichnungssumme ohne Agio.

Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Das bedeutet, dass fristlos ge-
kündigt werden kann, wenn ein Grund vorliegt, der dem Kündigenden eine Fortsetzung
seiner Beteiligung bis zu deren Ablauf unzumutbar macht.

Haftung

Die Anleger übernehmen nach dem Gesellschaftsvertrag weder Zahlungs- und/oder
Nachschussverpflichtungen oder eine sonstige Haftung, die über die Verpflichtung zur
Leistung der in der Beitrittserklärung vereinbarten Zeichnungssumme zuzüglich Agio
hinausgeht. Die zwingende gesetzliche Haftung von Kommanditisten gegenüber
Gesellschaftsgläubigern und damit die mittelbare Haftung der Anleger bleiben unbe-
rührt. Danach beschränkt sich die unbeschränkte Haftung der Kommanditisten im
Außenverhältnis nach Handelsregistereintragung auf die für sie in das Handelsregister
eingetragene Haftsumme; grundsätzlich besteht diese Haftung für die Anleger mittel-
bar über den diesbezüglich von ihnen freizustellenden Treuhandkommanditisten. Wenn
die Einlage geleistet ist, ist demnach dann die gesetzliche Außenhaftung ausgeschlos-
sen. Sie kann jedoch durch Entnahmen, durch welche die Kommanditeinlage unter die
Haftsumme gemindert wird, wieder aufleben, ist aber in jedem Fall auf die Höhe der
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (10 % der Einlage) begrenzt. Ent-
sprechendes gilt für die indirekte Nachhaftung der Anleger nach Beendigung der
Vermögensanlage nach den gesetzlichen Regelungen. Schadensersatzansprüche der
Treugeber und Kommanditisten gegen das Management oder deren Beauftragte sowie
Schadensersatzansprüche der Gesellschafter untereinander sind auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit begrenzt. Es gilt eine Ausschlussfrist von sechs Monaten ab Kenntnis
vom Eintritt des Schadens, Verjährung tritt in jedem Falle drei Jahre nach Schadens-
eintritt ein. Die Gesellschaft stellt die Komplementärin, die Generalbevollmächtigte und
die Treuhandkommanditistin von Haftungsansprüchen Dritter frei, wenn die Haftung
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

Es ist geplant, dass die Treuhandkommanditistin in ihrer Funktion als Treuhänder für
die Anleger ihre Kommanditbeteiligung auf bis zu 15 Mio. Euro erhöht. Eine Erhöhung
oder Verminderung dieses Betrags ist möglich.

Schließung der Gesellschaft

Voraussichtlich mit Ablauf des 30. Juni 2008 wird die Gesellschaft für weitere Komman-
ditisten geschlossen. Eine Schließung vor diesem Termin liegt im Ermessen des Mana-
gements, der Termin kann aber auch bis zum 30. September 2008 hinausgeschoben
werden, falls am 30. Juni 2008 der geplante Zeichnungsbetrag noch nicht erreicht ist.
Die Schließung wird von der Geschäftsführung gegenüber den anderen Gesellschaftern
und den Treugebern über die Treuhandkommanditistin schriftlich mitgeteilt.

Managementvertrag

Mit der Beschaffung der Policen und mit der Portfolioverwaltung ist die A.G.I. GmbH
– Finance Management, Alzenau, („A.G.I.“) beauftragt. Sie organisiert und vermittelt
dem Fonds in den USA den Ankauf von gebrauchten US Lebensversicherungspolicen
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und Guarantee Bonds, welche das Langelebigkeitsrisiko aus gekauften Policen absi-
chert. Im Rahmen der Portfolioverwaltung unterstützt A.G.I. das Fondsmanagement
bei der Auswahl der vom Fond zu erwerbenden Policen und übernimmt die laufende
Verwaltung des Portfolios, insbesondere die Überwachung der Prämienzahlungen und
der Fälligkeiten. Darüber hinaus berät sie das Fondsmanagement im Hinblick auf die
Optimierung des Portfolios durch Umschichtungen im Bestand.

Auf einen amerikanischen Treuhänder (vgl. Seite 24 Kapitel Fondsmanagement) kann
verzichtet werden, wenn die Kaufpreiszahlung nach Umschreibungsbestätigung der
Versicherungsgesellschaft für die jeweiligen Policen auf den CLC US Life 2016 GmbH
& Co. KG und die dazu gehörenden Kaufverträge zwischen dem Investor und dem
Verkäufer der Policen dem deutschen Treuhänder vorliegen. In diesem Fall kann der
Kaufpreis direkt an den Verkäufer der Policen gezahlt werden.

Für das Portfoliomanagement und die dabei entstehenden Aufwendungen (ohne Kosten
der Policenbeschaffung) erhält A.G.I. eine Vergütung von 0,75% p.a. auf den Einkaufs-
wert (net asset value) des vermittelten und im Bestand befindlichen Policenvolumens,
zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, maximal jedoch 0,75 % des von
den Kommanditisten einbezahlten Gesellschaftskapitals ohne Agio. Maßgebend für die
Vergütung ist das Policenvolumen zum Ende des jeweiligen Quartals. Der net asset value
ist der mit dem Einkaufs-IRR aufgezinste Kaufpreis der Police am Bewertungsstichtag.
Der Bewertungsstichtag ist der jeweilige Jahrestag des Kaufdatums. Die Vergütung ist
quartalsweise jeweils innerhalb von zwei Wochen nach Quartalsende zu zahlen.

A.G.I. haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den allgemei-
nen Regelungen des deutschen Rechts, ausgenommen entgangener Gewinn und Folge-
schaden. Dem Fonds stehen Prüfungsrechte zu. Der Fonds steht umgekehrt der A.G.I.
gegenüber dafür ein, dass kein Anleger beteiligt ist, der gegen die vorstehend auf Seite
45 unter „HINWEIS“ aufgeführten Regelungen verstößt, die Geldwäschevorschriften ein-
gehalten werden und Nachweise und Dokumente zur Verfügung gestellt werden, deren
Vorlange bei Behörden in den Vereinigten Staaten oder Kanada erforderlich wird. 

Der Vertrag läuft für die Zeit des Bestehens des Fonds.  Er kann von jeder Partei mit
einer Frist von 12 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.  Frühestens
ist jedoch eine Kündigung zum 31.12 2009 zulässig.

Mittelverwendungskontrolle/Mittelverwendungskontrollvertrag

Zu den Kontrollrechten der Anleger gehört nicht die so genannte Mittelverwen-
dungskontrolle. Mit dieser ist die von der Fondsgesellschaft unabhängige Steuer-
beratungssozietät Ruoff, Brodacz & Kollegen, Badenweiler, aufgrund eines gesonderten
Mittelverwendungsvertrages beauftragt. Dazu werden die auf dem Treuhandkonto der
Treuhandkommanditistin eingezahlten Einlagen auf ein für den Mittelverwendungs-
kontrolleur und die Kommanditgesellschaft geführtes „Und-Konto“ weitergeleitet. Auf
eben jenes Konto werden die Einlagen der Direktinvestoren unmittelbar eingezahlt. Der
Mittelverwendungskontrolleur erteilt die Freigabe der von den Anlegern zur Verfügung ge-
stellten Mittel nur, wenn die Kommanditgesellschaft nachweist, dass die Mittel entspre-
chend den Bestimmungen des § 3 des ebenfalls in diesem Prospekt abgedruckten
Mittelverwendungskontrollvertrages eingesetzt werden. Der Mittelverwendungs-
kontrolleur erhält für die im Rahmen und aufgrund des Mittelverwendungskontroll-
vertrages zu erbringenden Leistungen zum First bzw. zum Final Closing anfänglich ein-
malig die Vergütung für Mittelverwendungskontrolle gemäß § 9 Abs. (2) des Gesell-
schaftsvertrages und danach eine laufende Vergütung in Höhe von 0,10 % p.a. des
Kommanditkapitals zum Final Closing. Diese Vergütung ist monatlich als Abschlag fällig.

Der Mittelverwendungskontrolleur erteilt der Gesellschaft seine Zustimmung zu Ver-
fügungen über das Und-Konto, wenn damit Vergütungen und Kosten gemäß § 9, 10 und
11 des Gesellschaftsvertrages bezahlt, gesetzliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft be-
dient oder Überweisungen für den Kauf von gebondeten US Lebensversicherungen
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unter Beachtung des Unternehmenszwecks der Gesellschaft ausgeführt werden, oder
für die Zahlung von Prämien erworbener Policen – und weitere Voraussetzungen erfüllt
sind. Zu einer materiellen Überprüfung der einzelnen Investitionen, insbesondere zur
Überprüfung der Investitionskriterien, ist der Mittelverwendungskontrolleur weder be-
rechtigt noch verpflichtet. 

Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolltätigkeit und die Haftung des Mittel-
verwendungskontrolleurs auch gegenüber Dritten gelten die Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften. Alle Schadenersatzan-
sprüche verjähren spätestens in drei Jahren nach Entstehung und sind innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung von dem Schaden schrift-
lich per Einschreiben geltend zu machen. Im Einzelnen wird hierzu auf den Mittelverwen-
dungskontrollvertrag verwiesen. Der Mittelverwendungskontrollvertrag endet mit der Be-
endigung der Tätigkeiten des Fonds.

Geschäftsführung

Zur alleinigen Geschäftsführung der Gesellschaft ist gesetzlich die Komplementärin
berechtigt und verpflichtet. Sie kann sich hierzu Dritter bedienen und diesen entspre-
chende Vollmachten erteilen. Mit der Wahrnehmung der Geschäftsführungspflichten
und -aufgaben der Gesellschaft ist jedoch im gesetzlich zulässigen Umfang die
Initiatorin des Fonds, die CERTUS Life Cycle AG, Freiburg beauftragt (die
„Generalbevollmächtigte“). Sofern in diesem Vertrag der Komplementärin Rechte und
Pflichten zugewiesen werden, werden diese von der Generalbevollmächtigten wahrge-
nommen und ausgeübt, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Dabei stehen der Generalbevollmächtigten 0,35 % des Gesellschaftskapitals ohne Agio
als laufende Vergütung für die Geschäftsführung zu. Die Vergütung ist kalenderviertel-
jährlich nachschüssig als Abschlag fällig. Weiterhin erhält die Generalbevollmächtigte
beim Überschreiten der im Garantszenario prognostizierten Ausschüttungen/
Kapitalrückführungen eine Erfolgsbeteiligung von 30 %. Für die Vertriebssteuerung er-
hält die Generalbevollmächtigte einmalig 4,25 % des gezeichneten Kapitals (ohne Agio).
Siehe hierzu auch auf Seite 39 dieses Prospektes das Kapitel „Geschäftsführung,
Organe etc“.

Die Geschäftsführung und damit der Geschäftsbesorgungsvertrag beginnen mit der
Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und enden, falls keine außerordentli-
che Kündigung wirksam wird,  mit der Auflösung der Gesellschaft..

Vertrieb der Beteiligungen/Vertriebsvertrag

Die Vertriebssteuerung der Beteiligungen erfolgt über die CERTUS Life Cycle AG, Frei-
burg. Diese ist berechtigt, Untervertriebspartner einzuschalten. Für die Vertriebs-
steuerung bzw. Eigenkapitalbeschaffung erhält sie eine in der Prospektplanung berück-
sichtigte, einmalige Vergütung in Höhe von 4,25 % des gezeichneten Kapitals (ohne
Agio). Ferner erhält sie bzw. der jeweils vermittelnde Untervertriebsbeauftragte ein Agio
in Höhe von 5 % der vom jeweiligen Anleger gezeichneten Einlage als Provision. In sei-
ner Beitrittserklärung verpflichtet sich der Treugeber, dieses Agio zeitgleich mit seiner
Einlage auf das Treuhandkonto des Treuhandkommanditisten, der Direktkommanditist
auf das Konto der Gesellschaft zu zahlen.
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Allgemein

Nachfolgende Hinweise dienen der allgemeinen, unverbindlichen Information der
Anleger über die steuerlichen Auswirkungen beim Kauf einer Kommanditbeteiligung an
der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG (nachfolgend auch „der Fonds“ oder „CLC
US Life 2016“ genannt). Beschrieben werden die wesentlichen Grundlagen der steu-
erlichen Konzeption bezogen auf den Anleger und hinsichtlich des Anlageobjekts. Der
Anbieter übernimmt keine Steuerzahlungen.

Grundlage ist das am 02.01.2008 geltende Recht, das sich anhand der zu diesem
Zeitpunkt gültigen Steuergesetze, aus veröffentlichten Verwaltungsanweisungen und
Gerichtsentscheidungen ableiten lässt. 

Den steuerlichen Hinweisen zur Fondsgesellschaft liegen Annahmen zu Grunde, die
jeder Anleger im Hinblick auf seine individuellen Verhältnisse prüfen sollte. Das Angebot
richtet sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche
Personen, die die Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen halten und
nicht gleichzeitig in den USA steuerpflichtig sind wie z.B. US-Staatsbürger und Inhaber
von „Greencards“. Hält der Anleger die Beteiligung im Betriebsvermögen, oder wurde
die Beteiligung ganz oder teilweise mit Fremdkapital finanziert, können die steuerlichen
Konsequenzen stark von dem hier gezeigten Szenario abweichen. Wir legen jedem
Anleger nahe, die steuerlichen Implikationen mit einem Steuerexperten durchzuspre-
chen und sich über die steuerlichen Risiken und die jeweiligen individuellen Gegeben-
heiten umfassend zu informieren. Die folgenden Darstellungen können lediglich als all-
gemeine Hinweise verstanden werden.

Der Initiator geht davon aus, dass es sich bei der Fondsgesellschaft nicht um eine
Kapitalanlagegesellschaft i.S.d. § 2 Abs. 1 oder Abs. 5 InvG handelt.

Besteuerungsrecht und Doppelbesteuerungsabkommen USA/Deutschland

Bei den von der Fondsgesellschaft gekauften Versicherungspolicen handelt es sich
ausschließlich um Lebensversicherungen, die auf dem Sekundärmarkt in den USA er-
worben werden.

Von Dritten erworbene Lebensversicherungen unterliegen in den USA der
Einkommensteuer. Danach ist der Differenzbetrag zwischen der Versicherungsleistung
und dem bei Erwerb der Police entrichteten Kaufpreis zzgl. der bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls gezahlten laufenden Prämien steuerpflichtig.

Erfolgt jedoch der Kauf der Policen durch eine in den USA nicht unbeschränkt steuer-
pflichtige Person, wird auf die Versicherungsleistungen in den USA eine Quellensteuer
in Höhe von 30 % erhoben. Die Quellensteuer entfällt, wenn die Einkünfte infolge des
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und Deutschland vom
29.08.1989 von der Besteuerung in den USA freigestellt sind. Voraussetzung dafür ist,
dass der Investor seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Das Besteuerungsrecht für
Zinsen (Art. 11) und andere Einkünfte (Art. 21), z.B. aus Versicherungsleistungen steht
dann ausschließlich Deutschland zu. 

Für die Besteuerung in Deutschland ist von der Fondsgesellschaft der Nachweis zu er-
bringen, dass es sich bei den Investoren um so genannte „non withholding foreign part-
nerships“ handelt. Der Investor wiederum hat die Pflicht, im Abstand von drei Jahren
zu belegen, dass die von ihm bezogenen Einkünfte nach dem Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen den USA und Deutschland zu einer Befreiung von Quellensteuer
berechtigen. Dies geschieht durch eine gesonderte Bescheinigung (Form W-8BEN).
Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft unterstützt die Investoren dabei, indem
sie die Kontrolle der Einreichungsfristen übernimmt und die Bescheinigungen an die
auszahlenden Versicherungsgesellschaften weiterleitet. Werden die formellen

Steuerlicher Rahmen
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Anforderungen befolgt, können die Einkünfte aus den Versicherungsleistungen, nur in
Deutschland besteuert werden.
Die Steuerbehörden in den USA haben sich zur Anwendung von Art. 11 und 21 des
Doppelbesteuerungsabkommens im Rahmen von Fondsgesellschaften, insbesondere
ob durch die Verwaltung der Versicherungspolicen durch einen amerikanischen
Treuhänder eine Betriebsstätte in den USA begründet wird noch nicht eindeutig geäu-
ßert. Die steuerliche Behandlung der Investition seitens der Steuerbehörden in den
USA ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Ertragsbesteuerung von gebrauchten Lebensversicherungen in Deutschland 
Vermögensverwaltung oder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
(Gewerbebetrieb)

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft
in der Verwaltung eigenen Vermögens durch Investition in Lebensversicherungspolicen
auf dem Zweitmarkt in den USA. Nach den Investitionskriterien und den Annahmen im
Prognoseszenario wird der Gesellschaftszweck durch den Erwerb und dem Halten (bis
zur Fälligkeit der Ablaufleistung) sowie durch die Veräußerung und den Neuerwerb –
soweit dies zur Liquiditätsabsicherung erforderlich ist – von Lebensversicherungen re-
alisiert.

Nach steuerlichen Gesichtspunkten ist die bloße Verwaltung eigenen Vermögens regel-
mäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Vermögensverwaltung liegt vor, wenn sich die Betä-
tigung noch als Nutzung von Vermögen im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden
Substanzwerten darstellt und die Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch
Umschichtung nicht entscheidend in den Vordergrund tritt. Ein Gewerbebetrieb liegt da-
gegen vor, wenn eine selbständige nachhaltige Betätigung mit Gewinnabsicht unternom-
men wird, sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und über
den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht.

Obwohl die steuerliche Beurteilung der vorliegenden Fondskonzeption hinsichtlich der
Beurteilung ob eine Vermögensverwaltung oder ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
vorliegt nicht unumstritten ist, wird davon ausgegangen, dass ein Gewerbebetrieb vor-
liegt. Die Merkmale des Gewerbebetriebs, wie sie oben erläutert sind werden in so
starkem Maße erfüllt, dass eine Beurteilung als Vermögensverwaltung ausscheidet. 

Einkunftsermittlung 

Grundlage für die Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist § 15 Abs. 3 Nr.
1 EStG i. V. mit § 5 Abs. 1 EStG. Danach wird der Gewinn durch Betriebsvermö-
gensvergleich (Bilanzierung) ermittelt. Zu den Erträgen, die seitens der Fonds-
gesellschaft anzusetzen sind, rechnen die Differenz zwischen der Ablaufleistung/dem
Veräußerungspreis und dem Einkaufspreis der Lebensversicherung (Buchgewinn), et-
waige Zinsen aus dem Sparanteil der Lebensversicherungen sowie Zinsen aus der
Liquiditätsreserve. Werden einzelne Versicherungen während der Laufzeit der Fonds-
gesellschaft veräußert oder wird die Ablaufleistung von Lebensversicherungen fällig, ist
der Buchgewinn dem laufenden Gewinn zuzurechnen. Zu den Aufwendungen, die sei-
tens der Fondsgesellschaft anzusetzen sind, rechnen die Prämienzahlungen, laufende
Verwaltungskosten der Fondsgesellschaft und Abschreibungen auf steuerlich zu akti-
vierende Anschaffungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgütern.

Zu den steuerlich zu aktivierenden Anschaffungskosten sind die Kaufpreise der Lebens-
versicherungspolicen und die Dienstleistungsgebühren lt. Investitionsplan zu rechnen, so-
fern diese Dienstleistungsgebühren in der Investitionsphase anfallen. Die Lebensver-
sicherungspolicen sind während deren Laufzeit gem. § 6 Abs. 1 EStG zu bewerten. In
der steuerlichen Gewinnermittlung des Prognoseszenarios sind keine bewertungserheb-
lichen Umstände (Zu- oder Abschreibungen) bis zur Fälligkeit der Ablaufleistung berück-
sichtigt.
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Die Dienstleistungsgebühren (Eigenkapitalvermittlung, Konzeption, Rechts- und Steuer-
beratung, Treuhandkommanditist, Mittelverwendung) gehören auf der Grundlage des
BMF – Schreibens vom 20.10.2003 (BStBl. I S. 546) zu den Anschaffungskosten der
Lebensversicherungspolicen. Die Gesellschafter, die der Fondsgesellschaft beitreten,
können auf die Vertragsgestaltung dieser Dienstleistungen keinen Einfluss mehr neh-
men, so dass nach dem vorgenannten BMF-Schreiben kein sofortiger Betriebsaus-
gabenabzug möglich ist. Die Dienstleistungsgebühren werden  handelsrechtlich als Auf-
wand behandelt. Die Finanzverwaltung wird die Dienstleistungsgebühren – basierend auf
den Urteilen des Bundesfinanzhofes vom 08.05.2001 (BStBl. II S. 720) und vom
28.06.2001 (BStBl. II S. 717) – erst mit der Ablaufleistung oder mit der Veräußerung
der Lebensversicherungspolicen als Betriebsausgaben zum Abzug zulassen. Insofern
wird das steuerliche Ergebnis vom Ergebnis, das im handelsrechtlichen Jahresabschluss
der Gesellschaft ausgewiesen wird abweichen.  

Gewinnerzielungsabsicht

Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb –
sowohl während der Investitions- als auch der Nutzungsphase – ist das Vorliegen der
Gewinnerzielungsabsicht sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft, als auch auf der
Ebene des einzelnen Gesellschafters. Gewinnerzielungsabsicht liegt nach ständiger
Rechtsprechung vor, wenn ein Totalgewinn der Erträge über die Aufwendungen innerhalb
der voraussichtlichen Dauer der Beteiligung des Gesellschafters an der Fondsgesell-
schaft erzielbar ist. In die Berechnung des Totalgewinns sind steuerpflichtige Veräuße-
rungsgewinne einzubeziehen. Nach dem Prognoseszenario erzielt die Fondsgesellschaft
voraussichtlich bereits im Jahr 2015 einen Totalgewinn, nach dem Garantszenario im
Jahr 2016.

Daneben ist auch auf der Ebene des einzelnen Gesellschafters unter Berücksichtigung
seiner persönlichen Betriebsausgaben für seine Beteiligung (so genannte Sonder-
betriebsausgaben)ein Streben nach einem Totalgewinn nachzuweisen. Bei der steuer-
lichen Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht sind daher alle Ausgaben des Gesell-
schafters, z.B. sämtliche Finanzierungskosten infolge einer persönlichen Anteilsfinanzie-
rung, zu berücksichtigen. 

Die erstellten Prognoseberechnungen berücksichtigen derartige Sonderbetriebsaus-
gaben nicht. Sollten vom Gesellschafter Sonderbetriebsausgaben geltend gemacht wer-
den, wird empfohlen, vorab mit einem steuerlichen Berater die Auswirkungen zu klären.

Ein Gesellschafter, der seine Beteiligung überträgt (Schenkung, Veräußerung), bevor
er einen Totalgewinn erzielt hat, muss mit einer besonderen Überprüfung der
Gewinnerzielungsabsicht seitens der Finanzverwaltung rechnen. Wird ihm die Ge-
winnerzielungsabsichtabsicht abgesprochen, verliert er rückwirkend die bis dahin gel-
tend gemachten steuerlichen Ergebniszuweisungen.

Zurechnung der laufenden Ergebnisse

Nach steuerlichen Grundsätzen können Gesellschafter einer Personengesellschaft erst
ab dem Zeitpunkt ihres Beitritts an den laufenden Einkünften beteiligt werden. Nach
dem Gesellschaftsvertrag und den Investitionskriterien im Managementvertrag werden
Versicherungspolicen bereits ab einer Zeichnungssumme von  1,0 Mio. Euro gekauft.
Ab dem Final Closing, ist davon auszugehen, dass die Gesellschafter gleichmäßig ent-
sprechend den Beteiligungsquoten am Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt sind.

Beendigung der Gesellschaft/Veräußerung der Kommanditbeteiligung

Nach dem Gesellschaftsvertrag und dem Prognoseszenario ist die Fondsgesellschaft
auf bestimmte Zeit – bis zum Jahr 2016 – geschlossen. Nach dem Prognoseszenario
werden mit Beendigung der Gesellschaft die Ablaufleistungen aus den Lebens-
versicherungspolicen ausgezahlt. Sollte entgegen der Prognoseannahmen zum Zeit-
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punkt der Beendigung der Gesellschaft die Ablaufleistungen einzelner Versicherungs-
policen noch nicht fällig sein und die Versicherungspolicen an Dritte veräußert werden,
wird bei gewerblichen Einkünften nur dann ein steuerlich begünstigter  Betriebsauf-
gabegewinn i. S. des § 16 EStG erzielt, wenn es sich bei den veräußerten Policen um
die wesentlichen steuerlich begünstigten Betriebsgrundlagen handelt.

Die Annahmen im Prognoseszenario gehen nicht von einem Betriebsaufgabegewinn
gem. § 16 EStG, sondern ausschließlich von laufenden Einkünften aus. Somit ist hier
der worst case der steuerlichen Beurteilung im Prognoseszenario berücksichtigt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag können Gesellschafter während der Laufzeit der
Fondsgesellschaft ihren Kommanditanteil veräußern. Gewinne aus der Veräußerung von
Anteilen an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft gehören gem. § 16 Abs. 1 Nr.
2 EStG zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb und sind gem. § 34 EStG begünstigt.
Der Gewinn aus der Anteilsveräußerung ermittelt sich gem. § 16 Abs. 2 EStG aus dem
Veräußerungspreis abzüglich dem Wert des Anteils am Betriebsvermögens und etwai-
ger Veräußerungskosten. Die Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn gem. §
34 Abs. 2 Nr. 1 EStG wird in einem gesonderten Verfahren ermittelt, die den Verkäufer
gegenüber der laufenden Einkommensbesteuerung entlastet. Diese steuerliche Ent-
lastung ist dabei abhängig von subjektiven Merkmalen des Anteilseigners. § 34 EStG
sieht hierbei Entlastung entweder nach der so genannten „Fünftelregelung“ oder durch
Halbierung (Voraussetzung hierfür ist, dass der Anleger mindestens das 55 Lebensjahr
vollendet hat oder dauernd berufsunfähig ist) des auf die außerordentlichen Einkünfte
entfallenden Steuersatzes vor. Wir empfehlen, sich von einem steuerlichen Berater da-
hingehend beraten zu lassen.

Steuerliche Auswirkungen beim Gesellschafter/
Verlustausgleichsbeschränkungen

Die positiven oder negativen Einkünfte aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft
werden den Gesellschaftern grundsätzlich unmittelbar zugerechnet und beeinflussen
daher deren zu versteuerndes Einkommen. Daneben können auf der Ebene der
Gesellschafter Sonderbetriebsausgaben (z.B. Zinsen, Damna, Bearbeitungskosten der
Anteilsfinanzierung) anfallen. Diese Sonderbetriebsausgaben können nur im Rahmen
des Feststellungsverfahrens der Fondsgesellschaft (vgl. nachfolgende Ausführungen
zu „Verfahrensfragen“) berücksichtigt werden und müssen daher dem Geschäfts-
führer/Steuerberater der Fondsgesellschaft rechtzeitig mitgeteilt werden. Siehe hierzu
auch §10 Abs. 6 des Treuhandvertrages.

Hinsichtlich der negativen Einkünfte (nach dem Prognoseszenario bis einschließlich
2012) sind nachfolgend dargestellte Verlustabzugsbeschränkungen zu beachten.

Einschränkung von Verlustausgleich und -abzug bei beschränkter Haftung 
(§ 15 a EStG)

Gemäß § 15 a Abs. 1 EStG darf der einem Gesellschafter zuzurechnende Anteil am
Verlust der Fondsgesellschaft weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch
mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen oder nach § 10 d EStG
(Verlustrücktrag, Verlustvortrag) abgezogen werden, soweit durch den Verlust ein ne-
gatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht.

Nicht ausgleichsfähige steuerliche Verluste können unbegrenzt vorgetragen und mit spä-
teren Gewinnen des Gesellschafters aus seiner Beteiligung an der Gesellschaft verrech-
net werden (§ 15 a Abs. 1 und 2 EStG). Ausschüttungen, die zu einem negativen
Kapitalkonto führen oder es erhöhen, sind vom Gesellschafter grundsätzlich als fiktive
Einnahmen zu versteuern (§ 15 a Abs. 3 EStG). Das steuerliche Kapitalkonto und damit
das Verlustausgleichsvolumen des Gesellschafters wird durch etwaige von den
Gesellschaftern zur Finanzierung ihrer Beteiligung aufgenommene Kredite nicht gemin-
dert (BMF – Schreiben vom 20.02.1992, BStBl I S. 123). Somit sind Zinsen und son-
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stige Kosten der Finanzierung der Beteiligung als Sonderbetriebsausgaben abzugsfähig,
ohne unter die Verlustausgleichsbeschränkung des § 15 a EStG zu fallen.
Unter den Prämissen des Prognoseszenarios kann es nur dann zur Anwendung des §
15 a EStG kommen, wenn der Gesellschafter seine Einlage nicht innerhalb der lt.
Beitrittserklärung vorgesehenen Frist eingezahlt hat.

Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen (15 b EStG)

Gemäß § 15 b EStG dürfen Verluste aus so genannten Steuerstundungsmodellen nicht
mit Einkünften aus anderen Einkunftsquellen verrechnet werden und sie dürfen auch
nicht nach  § 10 d EStG (Verlustabzug) abgezogen werden. Verluste aus so genannten
Steuerstundungsmodellen dürfen ausschließlich mit Gewinnen verrechnet werden, die
aus derselben Einkunftsquelle stammen, die auch die Verluste verursacht hat.

Ein Steuerstundungsmodell liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn auf Grund einer mo-
dellhaften Gestaltung – wie z.B. beim vorliegenden Fonds – steuerliche Vorteile in
Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Dies ist der Fall, wenn dem
Kapitalanleger auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten wer-
den soll, zumindest in der Anfangsphase des Fonds Verluste mit übrigen Einkünften zu
verrechnen.

Diese Vorschrift ist nicht anzuwenden, sofern die in der Anfangsphase entstehenden
Verluste 10 % des Kommanditkapitals nicht übersteigen. Nach dem prospektierten
Garant-Szenario entstehen bis zum Jahr 2012 steuerliche Verluste, die 10 % des Kom-
manditkapitals übersteigen werden. Insofern kommt § 15 b EStG zur Anwendung mit der
Folge, dass die Verluste, die den Kommanditisten zugerechnet werden nur mit Gewinnen
aus der selben Einkunftsquelle ausgeglichen werden können, die den Kommanditisten
ab dem Jahr 2015 zugerechnet werden.

Sofern § 15 b EStG einschlägig ist, kommt die vorgenannte Regelung des § 15 a
EStG nicht zur Anwendung.

Verlustrücktrag/Verlustvortrag (§ 10 d EStG)

Verluste, die im Jahr der Entstehung (nach den Prämissen des Prognoseszenario bis zum
Jahr 2012) nicht mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb oder mit anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden, können bis zu einem Betrag von 511.500,– Euro
(1.023.000,– Euro bei zusammen veranlagten Ehegatten) auf den unmittelbar vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum zurückgetragen werden. Nicht ausgeglichene negative
Einkünfte, die nicht nach § 10 d Abs. 1 S. 1 EStG abgezogen worden sind, sind in den
folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1,0
Mio. Euro (bei zusammen veranlagten Ehegatten 2,0 Mio. Euro) unbeschränkt, darü-
ber hinaus bis zu 60 % des 1,0 Mio. Euro bzw. 2,0 Mio. Euro bei zusammen veran-
lagten Ehegatten übersteigenden Gesamtbetrages der Einkünfte abzuziehen.

Auf Antrag des Gesellschafters gegenüber dem zuständigen Wohnsitzfinanzamt kann
von dem Verlustrücktrag ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Höhe des
Verlustrücktrages ist im Antrag anzugeben.

Da es sich bei diesem Angebot jedoch um ein Steuerstundungsmodell im Sinne von 
§ 15b EStG handelt (siehe oben), ist die Vorschrift des § 10d EStG ausgeschlossen,
da insofern die besondere Regelung zur Verlustverrechnung des § 15b EStG Vorrang
genießt.

Veranlagungsverfahren/Angaben in der persönlichen Einkommensteuer-
erklärung der Anleger 

Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb werden gemäß § 180 Abs. 1 Nr. 2 a Abgaben-
ordnung in einem von der persönlichen Veranlagung des Gesellschafters getrennten
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Verfahren einheitlich für alle Gesellschafter festgestellt. Sonderbetriebsausgaben der
Gesellschafter können nur in diesem Feststellungsverfahren berücksichtigt werden.
Die Einkünfte werden von dem für die Fondsgesellschaft zuständigen Finanzamt
(nachfolgend „Verwaltungsfinanzamt“ genannt) festgestellt, auf die Gesellschafter ver-
teilt und mit bindender Wirkung den Wohnsitzfinanzämtern der Gesellschafter von Amts
wegen mitgeteilt.

Daher können Einwendungen gegen die Feststellungen des Verwaltungsfinanzamtes
nur bei diesem, und nicht bei den Wohnsitzfinanzämtern der Gesellschafter erhoben
werden.

Die vom Anleger zu versteuernden Gewinne stimmen nicht mit den vom Anleger verein-
nahmten Ausschüttungen überein. Die Ausschüttungen erfolgen unabhängig von den
steuerlichen Gewinnen des Fonds.

Inländische Zinseinnahmen der Gesellschaft unterliegen der Kapitalertrag- und Zins-
abschlagsteuer sowie dem Solidaritätszuschlag (ab 1.1.2009 entsprechend der Ab-
geltungssteuer), die direkt von den Kreditinstituten an das Finanzamt abgeführt wer-
den. Die auf die Steuerschuld anrechenbare Kapitalertrag- und Zinsabschlagsteuer
sowie der Solidaritätszuschlag wird den Gesellschaftern ebenfalls anteilig zugerechnet.
Der anteilig den Gesellschaftern zuzurechnende Betrag wird neben den Einkünften
einheitlich und gesondert vom Verwaltungsfinanzamt festgestellt und von Amts wegen
den Wohnsitzfinanzämtern verbindlich mitgeteilt. 

Die Anleger haben zunächst in ihrem eigenen Interesse die Verpflichtung, der Fonds-
gesellschaft ihre Sonderbetriebsausgaben mitzuteilen, damit diese im oben beschriebe-
nen besonderen Veranlagungsverfahren berücksichtigt werden können.

Nach Abschluss dieses besonderen Veranlagungsverfahrens erhalten alle Anleger von
der Fondsgesellschaft ihr persönlichen Besteuerungsgrundlagen (Gewinn-/Verlustanteil,
anrechenbare Kapitalertragsteuer, anrechenbare Zinsabschlagsteuer, anrechenbarer So-
lidaritätszuschlag, Anteil am jeweils anrechenbaren Gewerbesteuermessbetrag, usw.)
mitgeteilt. Diese Angaben kann der Anleger in seiner persönlichen Steuererklärung in der
Anlage GSE unter den Einkünften aus Gewerbebetrieb bzw. die anrechenbaren Steuern
in der Anlage KAP angeben. Vergisst eine Anleger die Angabe dieser Informationen in
seiner persönlichen Steuererklärung anzugeben, werden diese von amts wegen durch
sein Wohnsitzfinanzamt berücksichtigt.

Die Anleger werden in jedem Fall sämtliche Informationen von der Fondgesellschaft er-
halten, die zur vollständigen Bearbeitung ihrer persönlichen Steuererklärungen benötigen.
Inklusive der entsprechenden Werte und der Angaben dazu, in welcher Zeile des ent-
sprechenden Formulars die Informationen einzutragen sind.

Thesaurierungsbegünstigung

Mit Wirkung zum Veranlagungszeitraum 2008 wurde durch das Unternehmensteuer-
reformgesetz 2008 § 34a EStG neu eingeführt. Diese Vorschrift sieht vor, dass nicht ent-
nommene Gewinne begünstigt mit einem Steuersatz von 28,25% versteuert werden und
erst bei der tatsächlichen Entnahme die volle Versteuerung des Gewinnanteils – nach
dem Modell der Abgeltungssteuer – eintritt. Diese Vorschrift ist daran gebunden, dass
der Anleger im Rahmen einer Einkommensteuererklärung einen entsprechenden Antrag
auf diese begünstigte Besteuerung stellt. Ansonsten wird der Gewinnanteil des Anlegers
normal der Besteuerung unterworfen. Diese Regelung gilt nur dann, wenn der Anleger
mit mehr als 10 % an der Gesellschaft beteiligt ist oder sein Gewinnanteil mehr als
10.000,– Euro beträgt.

Es wird empfohlen, sich anhand der Besteuerungsmerkmale, die den Anlegern von der
Fondsgesellschaft jährlich mitgeteilt werden, von einem steuerlichen Berater berechnen
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zu lassen, ob eine solcherart begünstigte Besteuerung in Frage kommt und ob sie im je-
weiligen Veranlagungsjahr sinnvoll erscheint.

Die Fondsgesellschaft geht davon aus, dass dieser Fall der begünstigten Besteuerung
nach dem neuen § 34a EStG lediglich in den Jahren 2015 und 2016 eintreten kann.

„Reichensteuer“

Der Entlastungsbetrag für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, der die Einkommensteuer-
belastung auf solche Einkünfte bis zum Veranlagungszeitraum 2007 auf 42 % begrenz-
te, ist mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2008 entfallen, so dass die Einkünfte,
die der Anleger aus diesem Fonds erzielt je nach persönlicher Einkommenssituation des
Anlegers mit bis zu 45 % Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. zu-
züglich Kirchensteuer belastet wird.

Sonstige Steuerliche Aspekte
Gewerbesteuer

Nach den Annahmen im Prognoseszenario wurde von der gewerblichen Tätigkeit der
Fondsgesellschaft ausgegangen. Die laufenden gewerblichen Einkünfte und die Ein-
künfte zum Zeitpunkt der Beendigung der Gesellschaft unterliegen der Gewerbesteuer.
Gewerbesteuerbelastungen fallen aufgrund des prognostizierten Ergebnisverlaufes ab
dem Jahr 2014 an. Die Gewerbesteuer wird aus dem Gewinn aus Gewerbebetrieb gem.
§ 7 GewStG unter Berücksichtigung der Hinzurechnungs- und Kürzungsvorschriften
nach §§ 8 und 9 GewStG ermittelt. Für die Ermittlung der Gewerbesteuerbelastung der
Fondsgesellschaft wurde der für Freiburg geltende Hebesatz von 400 % angewendet.
Dieser Hebesatz kann im Zeitablauf von der Stadt Freiburg gesenkt oder angehoben
werden.

Die Gewerbeverluste, die nach dem Prognoseszenario bis zum Jahr 2012 anfallen
werden, können nach Maßgabe des § 10a GewStG vorgetragen werden. Die vor-
tragsfähigen Gewerbeverluste werden danach bis zum Jahr 2015 voll ausgeschöpft.

Die Gewerbesteuer, die auf Ebene der Fondsgesellschaft anfällt, führt auf Ebene der
Gesellschafter gem. § 35 EStG zur Ermäßigung der Einkommensteuer in Höhe des
3,8fachen Gewerbesteuermessbetrages. Ob der Anleger im Einzelfall von der vollen
Ermäßigung Gebrauch machen kann, hängt von seiner persönlichen Einkommensteuer-
situation ab. Er erhält die Ermäßigung nur dann, wenn seine Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb zu einer entsprechenden Einkommensteuerbelastung führen. Diese Ermäßigung
wird sich bei Festsetzung von Einkommensteuer, voraussichtlich ab dem Jahr 2015, aus-
wirken. In den vorliegenden Prognoseberechnungen wurde unterstellt, dass ein gewer-
besteuerliches Anrechnungsguthaben gem. § 35 EStG nicht verloren geht.

Umsatzsteuer 

Unternehmer i. S des § 2 UStG ist, wer eine nachhaltige Tätigkeit (gewerbliche oder be-
rufliche) zur Erzielung von Einnahmen selbständig ausübt.

Die unternehmerische Tätigkeit der Fondsgesellschaft besteht in der Veräußerung der
Versicherungspolicen. Mit der Veräußerung der Versicherungspolicen führt die Fonds-
gesellschaft sonstige Leistungen i. S. des § 3 Abs. 9 UStG aus. Ob und inwieweit die
sonstigen Leistungen der deutschen Umsatzsteuer unterliegen hängt gemäß § 3 a
Abs. 4 UStG von der Person und dem Sitz des Erwerbers ab. Ist z.B. der Erwerber
eine natürliche Person und hat seinen Wohnsitz in den USA ist die Veräußerung der
Versicherungspolice in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt kann nicht vorhergesagt werden, in welchem Umfang und an welche Personen
Versicherungspolicen veräußert werden. Daher sind im Prognoseszenario weder abzu-
führende Umsatzsteuer noch abziehbare Vorsteuerbeträge berücksichtigt.
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Erbschaft- und Schenkungsteuer

Die Übertragung eines Anteils an der Fondsgesellschaft durch Erbschaft oder Schen-
kung unterliegt der Erbschaft- oder Schenkungsteuer, wenn der Erblasser/Schenkende
(Investor) oder der Erbe/Beschenkte zum Zeitpunkt des Erwerbs seinen Wohnsitz in
Deutschland unterhält.

Als steuerpflichtiger Erwerb i. S. der Erbschaft- und Schenkungssteuer gilt die Be-
reicherung des Erwerbers, soweit die Erwerbe nicht steuerfrei sind. Die Bewertung des
steuerpflichtigen Erwerbs richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsvorschriften.

Zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer ist der Anteil am Einheitswert des Betriebs-
vermögens zu ermitteln (§ 12 Abs. 5 ErbStG i. V. mit §§ 95 ff. BewG), der auf den
Schenker/Erblasser entfällt. Werte die den Einheitswert des Betriebsvermögens nach
dem Prognoseszenario maßgeblich beeinflussen, sind die Werte der erworbenen und
nicht abgelaufenen Lebensversicherungspolicen sowie die als Guthaben angesammel-
ten Liquiditätsreserven. 

Als Wert für die Versicherungspolicen sind zwei Drittel der eingezahlten Ver-
sicherungsprämien oder der nachgewiesene Rückkaufswert anzusetzen. Aufgrund
dessen, dass seitens der Fondsgesellschaft gebrauchte Lebensversicherungen erwor-
ben werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Finanzverwaltung anstelle der
Bewertung gem. §12 Abs. 4 BewG auf die Bewertung nach dem gemeinen Wert
(Wert der bei einer Veräußerung erzielbar wäre) gem. § 9 BewG zurückgreift.

Ist der Anteil am Einheitswert des Betriebsvermögens positiv, ist der Anteil gem. § 13
a ErbStG auf Antrag bis zu einem Betrag von 225.000,– Euro steuerfrei. Der darüber
hinaus verbleibende Betrag wird nur zu 65% als steuerpflichtiger Erwerb angesetzt.
Voraussetzung für die Anwendung der Vergünstigungen ist, dass der Anteil nicht inner-
halb von fünf Jahren nach dem Erwerb veräußert wird. Zu beachten ist außerdem, dass
der Freibetrag nur einmal je Schenker/Erblasser innerhalb eines Zeitraumes von 10
Jahren in Anspruch genommen werden kann. Diese Regelungen entsprechen dem
Gesetzesstand zum Zeitpunkt der Prospekterstellung. Das Gesetzgebungsverfahren
zur Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetzes wird derzeit be-
trieben, so dass kurzfristig – ggf. auch mit Rückwirkung zum 01.01.2007 - mit Ände-
rungen dieser Regelungen zu rechnen ist.

Die ermittelten Werte gehen in die Ermittlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
ein. Die Höhe der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist ferner von möglichen persön-
lichen Freibeträgen und der Höhe der Steuersätze in den unterschiedlichen Steuer-
klassen abhängig.

Sofern die Finanzverwaltung die Übertragung von Betriebsvermögen annimmt, besteht
gemäß § 19a ErbStG eine Tarifbegünstigung die dazu führt, dass unabhängig von per-
sönlichen Steuerklasse (nach dem ErbStG) des Erwerbers, stets der Tarif aus
Steuerklasse I (nach dem ErbStG) zur Anwendung kommt.

Werden die Kommanditanteile von der Treuhandkommanditistin gehalten, gelten die vor-
genannten Vergünstigungen hinsichtlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht, da
gemäß dem Schreiben des Bayrischen Finanzministeriums vom 14.06.2005 (S 3811 –
035 – 25199/05) nicht der Kommanditanteil auf den Erwerber übertragen wird, sondern
der Herausgabeanspruch desselben gegenüber der Treuhandkommanditistin.
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Glossar Gebondete Policen
Auf dem US-Zweitmarkt für Lebensversicherungen erworbene US-Lebensversicherung
vom Typ „whole life risk insurance“ bzw. „whole life insurance“, mit der gemeinsam jeweils
ein Guarantee Bond erworben wird. 

Guarantee Bond
Garantieerklärung mit dem Inhalt, dass für eine bestimmte Police die Auszahlung der Ver-
sicherungssumme spätestens zu einem bestimmten Kalenderdatum garantiert wird.
Dieser garantierte späteste Auszahlungszeitpunkt entspricht der vorhergesagten
Lebenserwartung des Versicherten, dessen Police erworben wird. Tritt der Versiche-
rungsfall vor dem bestimmten Kalenderdatum ein, erhält der Investor die
Versicherungssumme aus der Police.

Life Settlement Markt
Zweitmarkt für Lebensversicherungen in den Vereinigten Staaten für US-
Lebensversicherungen.

Settlement Company
Abwicklungs- /Maklergesellschaft für den Handeln mit Lebensversicherungen.

Term Life Insurance
Reine Risikolebensversicherung mit einer festgeschriebenen Laufzeit.

Universal Life Insurance
Versicherung, die im Wesentlichen der „normalen“ deutschen Kapitallebensversicherung
entspricht.

Viators
Versicherungsnehmer beziehungsweise versicherte Personen, die ihre Policen veräußern.

Whole Life Insurance/Whole life risk insurance
Risikolebensversicherung ohne zeitliche Begrenzung, zum Teil mit einer Zusatzklausel
ausgestaltet, nach der bei Erreichen eines bestimmten Alters die Versicherungsleistung
ausgezahlt wird, auch wenn die versicherte Person dann noch lebt.

Schlussbemerkung 

Die vorstehenden Ausführungen berücksichtigen den derzeitigen Stand der Steuer-
gesetzgebung, der Rechtsprechung und die Äußerungen der Finanzverwaltung. Zum
Risiko aufgrund diesbezüglicher Veränderungen wird auf Seite 9 ff. dieses Prospekts
verwiesen.

Aufgrund der möglichen Änderung von steuerlichen Rahmenbedingungen stehen die
dargestellten steuerlichen Folgen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die
Finanzverwaltung, so dass insoweit keine Haftung übernommen werden kann.
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Investitionskriterien

• Der Fonds akzeptiert nur Policen von Versicherungsgesellschaften, die entweder
von der renommierten, auf Versicherungsunternehmen spezialisierten US-
Ratingagentur A.M. Best, und/oder von Standard & Poor’s mit einem Rating von
mindestens „A“ oder einem vergleichbaren Rating einer anderen international an-
erkannten Ratingagentur bewertet wurden.

• Die Police muss aus der Frist für die Anfechtbarkeits- und Suizidklausel heraus
sein.

• Auf Lebenserwartungsbewertung spezialisierte Institute überprüfen die Kranken-
geschichte und die aktuellen medizinischen Unterlagen des Verkäufers und be-
werten seinen Gesundheitszustand im Hinblick auf die voraussichtliche Lebens-
dauer.

• Der Policen-Verkäufer muss eine ältere Person sein, deren prognostizierte Le-
benserwartung maximal zehn Jahre beträgt.

• Der Vertrag muss im Todesfall frei von sämtlichen Auszahlungshindernissen sein.
• Es werden keine so genannten „Aidsverträge“ erworben.
• Es dürfen nur so genannte „Whole-Life“- und gestrippte „Universal-Life“-Ver-

sicherungen erworben werden.
• Die Versicherungsgesellschaften müssen einem Einlagensicherungsfonds ange-

hören.
• Es werden ausschließlich gebondete Policen erworben.

Neben diesen Kriterien unseres Partners in den USA verfolgt das Management der
Fonds folgende Ziele:

• Policen einer Versicherungsgesellschaft dürfen maximal 20 % des Gesamtport-
folios ausmachen.

• Die Mindestfälligkeitsrendite der Policen beträgt 12 % p.a.
• Zur Erhöhung der Rendite werden keine Investitionen in Policen von Versiche-

rungsgesellschaften mit schlechterer als oben genannter Bonität vorgenommen.
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Gesellschaftsvertrag der 
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
§ 1 Firma und Sitz
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet 
CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG.
(2) Sitz der Gesellschaft ist Freiburg.

§ 2 Gesellschaftszweck
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermö-

gens, und zwar durch Investition in US-amerikanische Lebens-
versicherungspolicen im Zweitmarkt.

(2) Die Gesellschaft kann Handlungen und Rechtsgeschäfte vorneh-
men oder durch beauftragte Dritte vornehmen lassen, die zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind oder dem
Gesellschaftszweck dienen.

(3) Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem KWG bedürften, werden
nicht getätigt.

§ 3 Geschäftsjahr, Beginn, Dauer
(1) Das Geschäftsjahr dauert vom 01. Juli bis zum 30. Juni des dar-

auffolgenden Kalenderjahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein
Rumpfgeschäftsjahr vom Beginn der Gesellschaft bis zum 30. Juni
2008. Die Gesellschaft beginnt im Außenverhältnis mit ihrer
Eintragung im Handelsregister und im Innenverhältnis der
Gesellschafter untereinander mit ihrer Errichtung bzw. mit dem
Beitritt des jeweiligen Gesellschafters.

(2) Die Gesellschaft ist auf bestimmte Zeit errichtet und endet am 30.
Juni 2016, sofern nicht vorher ihre Verlängerung beschlossen wird.

§ 4 Gesellschafter, Beteiligungsvarianten
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die CERTUS Verwal-

tungsgesellschaft mbH mit Sitz in Freiburg, eingetragen im
Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg zu HRB 700583 (nach-
folgend die „Komplementärin“). Die Komplementärin erbringt
keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.
Zur Delegation ihrer Rechte und Pflichten wird auf § 12 verwiesen.

(2) Die BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH mit Sitz in Baden-
weiler, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg zu
HRB 700501 (nachfolgend die „Treuhandkommanditistin“) ist
Treuhänderin mittelbar beitretender Investoren (siehe § 5 dieses Ver-
trages) und Kommanditistin der Gesellschaft. Die Treuhandkom-
manditistin ist am Vermögen der Gesellschaft auf eigene Rechnung
nicht beteiligt, ihre Haftsumme beläuft sich auf 1.000,– Euro.

(3) Die Gesellschafter beabsichtigen, die Kommanditeinlagen in einem
oder mehreren Schritten auf insgesamt 15.000.000,– Euro (das
„Investitionsvolumen“) zu erhöhen, und zwar entweder durch
Erhöhung der Kommanditeinlage der Treuhandkommanditistin oder
durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten. Investoren können
sich dementsprechend mittelbar als Treugeber („Beteiligungs-
variante A“) oder unmittelbar als Kommanditisten („Beteili-
gungsvariante B“) an der Gesellschaft beteiligen. Die Kommandi-
tisten und Treugeber ermächtigen die Komplementärin bereits jetzt
dazu, das Investitionsvolumen zu reduzieren, um die Schließung des
Fonds auch dann sicherzustellen, wenn weniger Einlagen gezeich-
net werden und dadurch die geplante Erhöhung des Komman-
ditkapitals nicht erreicht wird, andererseits aber auch dazu, das
Investitionsvolumen bis zu einem Gesamtzeichnungsbetrag ohne
Agio von 25.000.000,– Euro zu erhöhen, wenn mehr Einlagen ge-
zeichnet werden und dadurch das geplante Investitionsvolumen
überschritten wird.

(4) Der Betrag der jeweiligen Einlage des Investors beläuft sich in bei-
den Beteiligungsvarianten auf ein Vielfaches von 1.000,– Euro,
mindestens jedoch 5.000,– Euro; seine Haftsumme (Beteiligungs-
variante B) bzw. die Erhöhung der Haftsumme der Treuhand-
kommanditistin (Beteiligungsvariante A) beträgt 10 % seiner jewei-
ligen Einlage. Der jeweilige Investor hat zusätzlich zu seiner Einlage
ein Agio in Höhe von 5 % der in der jeweiligen Beitrittserklärung
übernommenen Einlage zu zahlen, das vorbehaltlich einer in Abs.
(7) bezeichneten initiellen Auflösung nicht zurückerstattet wird.
Dieses Agio wird an die von der Gesellschaft mit der Vermittlung der
Beteiligung beauftragte(n) Vertriebsgesellschaft(en) gezahlt. 

(5) In keiner der beiden Beteiligungsvarianten dürfen sich Investoren
beteiligen, die Staatsbürger der USA oder Kanadas sind, einen

Wohnsitz in den USA oder Kanada haben oder im Besitz einer un-
beschränkten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis ("Green Card") der
USA oder Kanadas sind. Ebenfalls nicht beteiligen dürfen sich
Investoren, die die Beteiligung als Treuhänder für Dritte erwerben,
aber das Treuhandverhältnis nicht unter Nennung des oder der wirt-
schaftlich Berechtigten offen legen oder die in diesem Fall gefor-
derten weiteren Erklärungen des wirtschaftlich Berechtigten nicht
vorlegen, oder wenn die in diesem Falle einzuschaltende Kom-
plementärin den Beitritt ablehnt. Der Beitritt kann und muss abge-
lehnt werden, wenn es ein Investor der Gesellschaft bzw. der
Treuhandkommanditistin nicht ermöglicht, gesetzlichen Pflichten bei
der Annahme von Barmitteln nachzukommen.

(6) Die Einlage nebst Agio eines beitretenden Investors ist gemäß den
Bedingungen der Beitrittserklärung fällig. Gegen einen Investor, der
seine Einlage nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht erbracht
hat, hat die Gesellschaft einen in jedem Falle unmittelbaren
Anspruch auf Zahlung der Einlage nebst Agio und eine Verzinsung
der rückständigen Zahlungen in Höhe von 1% pro Monat. Die
Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt unbenommen.
Ansonsten übernehmen weder die Direktinvestoren noch die
Treugeber der Gesellschaft oder Dritten gegenüber Zahlungs- oder
Nachschussverpflichtungen, die über die Zahlung der übernomme-
nen Einlage und des Agios hinausgehen. Die gesetzliche Regelung
der Haftung von Kommanditisten gegenüber Gesellschafts-
gläubigern gemäß §§ 171 ff. HGB und auch die entsprechende
mittelbare Haftung der Treugeber sowie ausdrückliche Regelungen
dieses Vertrages bleiben unberührt. 

(7) Sobald die Höhe der gezeichneten und eingezahlten Einlagen (ohne
Agio) die Höhe von 1.000.000,– Euro erreicht, ist die Komplemen-
tärin berechtigt und verpflichtet, die Investitionen gemäß Unterneh-
mensgegenstand einzuleiten („First Closing“), und zwar gemeinsam
mit dem Mittelverwendungskontrolleur und gemäß den Regelungen
dieses Vertrages und des Mittelverwendungskontrollvertrages.
Zeichnungen in beiden Beteiligungsvarianten können bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2008 erfolgen („Final Closing“). Die Komplemen-
tärin kann das Final Closing einseitig auf den Zeitpunkt, zu dem die
Kommanditeinlagen insgesamt 15.000.000,– Euro betragen, vor-
verlegen oder um bis zu drei Monate verschieben, falls am 30. Juni
2008 dieser Betrag noch nicht erreicht ist. Eine solche Verlegung
hat sie den Kommanditisten und über die Treuhandkommanditistin
den Treugebern schriftlich mitzuteilen. Nach dem Final Closing ist
der Beitritt von Investoren ausgeschlossen. Falls die Höhe der ge-
zeichneten und eingezahlten Einlagen (ohne Agio) die Höhe von
1.000.000,– Euro auch zum 30. Juni 2008 nicht erreicht, können,
was dann ebenfalls als First Closing gilt, die Investitionen von der
Komplementärin gleichwohl eingeleitet werden, die Komplementärin
ist aber in einem solchen Fall nach freiem eigenem Ermessen auch
berechtigt, die Gesellschaft durch einseitige schriftliche Erklärung
gegenüber den anderen Gesellschaftern zum Ablauf des 30. Juni
2008 aufzulösen (die „Initielle Auflösung“). Die Kommanditisten
erhalten im Falle einer Initiellen Auflösung den jeweils auf die
Einlageverpflichtung geleisteten Betrag und das geleistete Agio zu-
rück, entsprechend die Treugeber von der Treuhandkommanditistin;
ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen, insbe-
sondere die Erstattung etwaiger Beraterkosten, für die Finanzierung
der Einlage und des Agios aufgewandter Zinsen und sonstiger
Finanzierungskosten, der Notarkosten für die Handelsregister-
vollmacht sowie der Überweisungs- und Portokosten. Angefallene
Konzeptionskosten und Kosten der Rückabwicklung sind anderer-
seits von den Kommanditisten bzw. Treugebern nicht zu tragen. 

§ 5 Beitritt und Rechtsstellung von Treugebern
(Beteiligungsvariante A)
(1) Der mittelbare Beitritt von Treugebern über die Treuhandkomman-

ditistin erfolgt durch Annahme der von ihnen jeweils unterzeichne-
ten Beitrittserklärung seitens der Treuhandkommanditistin, mit der
sie gleichzeitig einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag abschlie-
ßen. Mit Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die Treuhand-
kommanditistin wird der mittelbare Beitritt zur Gesellschaft gemäß
dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag wirksam, ohne dass es des
Zugangs der Annahmeerklärung beim Treugeber bedarf. Ungeach-
tet dessen hat die Treuhandkommanditistin als Treuhänderin dem
Treugeber die Annahme schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB unwiderruflich ermächtigt und verpflichtet,
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ihre Kommanditeinlage durch Erklärung gegenüber der Komple-
mentärin um einen Betrag bis zur Höhe des Investitionsvolumens zu
erhöhen, indem sie Beitrittserklärungen von Investoren auf mittel-
baren Beitritt zur Gesellschaft annimmt, ihre Einlage jeweils ent-
sprechend der vom jeweiligen Treugeber übernommenen mittelba-
ren Einlage in eigenem Namen, aber auf dessen Rechnung erhöht
und die auf diesen entfallende Haftsumme zur Erhöhung ihrer im
Handelsregister eingetragenen Haftsumme beim Registergericht
anmeldet. Eine Anmeldung erfolgt erst, wenn die anzumeldende
Kommanditeinlage gemeinsam mit nach § 6 Abs. (3) zur An-
meldung anstehenden Kommanditeinlagen von Direktinvestoren
den Betrag von 1.000.000,– Euro erreicht hat. Die Gesellschafter
ermächtigen die Treuhandkommanditistin insofern unter Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich, auch in
ihrem Namen die zur Änderung des von ihr gehaltenen Kommandit-
kapitalanteils bzw. ihrer Haftsumme erforderlichen Erklärungen ab-
zugeben und entgegenzunehmen sowie sämtliche hierzu erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen. Der mögliche Erhöhungsbetrag der
Kommanditeinlage der Treuhandkommanditistin von 15.000.000,–
Euro vermindert sich jeweils um den Gesamtbetrag von
Direktinvestoren in Beteiligungsvariante B bereits gezeichneter
Kommanditeinlagen, einer über 15.000.000,– Euro oder den ent-
sprechend verminderten Betrag hinausgehenden Erhöhung der
Einlage der Treuhandkommanditistin kann die Komplementärin je-
doch nach Maßgabe von § 4 Abs. (3) dieses Vertrages zustimmen,
ohne dass es hierzu des Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung bedarf. 

(3) Die Treuhandkommanditistin ist zur Annahme ihr vorliegender Bei-
trittserklärungen gemäß Abs. (1) verpflichtet, soweit nicht ein wich-
tiger Grund, auch in der Person des Treugebers, im Einzelfall die
Nichtannahme des Beitrittsangebotes rechtfertigt. Ein wichtiger
Grund für die Nichtannahme ist in jedem Fall dann gegeben, wenn
ein Umstand gemäß § 4 Abs. (5) vorliegt. Die Treuhandkomman-
ditistin hat der Komplementärin für jeden von ihr gehaltenen bzw.
übernommenen Teil ihrer Kommanditeinlage zu erklären, für wel-
chen Treugeber sie ihn treuhänderisch hält. 

(4) Die Treugeber haben ihre Einlagen und das Agio vorbehaltlos und in
voller Höhe ohne Abzug von Kosten mittels Überweisung zu den in
der Beitrittserklärung genannten Bedingungen auf das dort ange-
gebene Treuhandkonto der Treuhandkommanditistin zu erbringen.
Aus den auf das Treuhandkonto eingezahlten Beträgen erfüllt die
Treuhandkommanditistin ihre Einlageverpflichtungen. Die Treuhand-
kommanditistin ist verpflichtet, die Komplementärin regelmäßig über
den Status der eingegangenen Gelder informiert zu halten und die
von Treugebern auf das Treuhandkonto eingezahlten Einlagen und
das Agio der Anleger in angemessenen Abständen, mindestens
aber jeweils zum Ende eines jeden Kalendermonats vom
Treuhandkonto auf ein „Und-Konto“ der Gesellschaft zu überwei-
sen, über das nur die Komplementärin bzw. die General-
bevollmächtigte unter Beachtung der Investitionskriterien gemein-
sam mit dem Mittelverwendungskontrolleur gemäß den Regelungen
des Mittelverwendungskontrollvertrages verfügen darf; erstmals er-
folgt diese Überweisung zum First Closing. 

(5) Die Treuhandkommanditistin erwirbt, hält und verwaltet die Kom-
manditkapitalanteile treuhänderisch für jeden der Treugeber, mit
dem sie gemäß Abs. (1) einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag
geschlossen hat. Die näheren Einzelheiten regelt der Treuhand- und
Verwaltungsvertrag. 

(6) Im Innenverhältnis untereinander, zu den Gesellschaftern und zur
Gesellschaft werden die Treugeber nach Maßgabe der Regelungen
dieses Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages wie un-
mittelbar beteiligte Kommanditisten behandelt. Ein Wider-
spruchsrecht gegen die Geschäftsführungsmaßnahmen der Kom-
plementärin steht ihnen nicht zu, die Treuhandkommanditistin ist je-
doch zum Widerspruch berechtigt und im Verhältnis zu den Treu-
gebern verpflichtet, wenn die Komplementärin oder die General-
bevollmächtigte (siehe § 12) in ihrem Auftrag Geschäfte tätigt, die
über den Rahmen ihrer Geschäftsführungsbefugnis und des Unter-
nehmensgegenstandes hinausgehen. Die Informations- und Kon-
trollrechte der Treugeber werden von der Treuhandkommanditistin
ausgeübt, soweit nicht ein Treugeber der Treuhandkommanditistin
gegenüber schriftlich angezeigt hat, diese unmittelbar selbst ausü-
ben zu wollen. Die eigene Wahrnehmung dieser Rechte darf den
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft und der
Komplementärin bzw. deren Beauftragten nicht beeinträchtigen.

Satz 3 dieses Absatzes (6) gilt nach Maßgabe von § 13 Abs. (7)
dieses Vertrages für die Stimmrechte der Treugeber entsprechend.

§ 6 Beitritt und Rechtsstellung von Direktinvestoren
(Beteiligungsvariante B)
(1) Der unmittelbare Beitritt von Investoren der Beteiligungsvariante B

(der „Direktinvestoren“) erfolgt durch Annahme der von ihnen je-
weils unterzeichneten Beitrittserklärung seitens der Komple-
mentärin (der die Treuhandkommanditistin derartige Beitrittserklä-
rungen unverzüglich weiterleitet). Die Komplementärin wird die
Beitrittserklärung nicht annehmen, wenn sie feststellt, dass ein
Umstand gemäß § 4 Abs. (5) dieses Vertrages vorliegt. Die Kom-
plementärin ist von den Gesellschaftern unwiderruflich beauftragt
und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB er-
mächtigt, die Annahme des Beitritts mit Wirkung für alle Gesell-
schafter und auch die mittelbar beteiligten Treugeber zu erklären,
ohne dass dies deren Zustimmung bedarf, sowie dem Handels-
register gegenüber die entsprechenden Erklärungen abzugeben,
die für den Beitritt der Investoren als Kommanditisten und die
Erhöhung des Kommanditkapitals erforderlich sind. Mit Gegen-
zeichnung der Beitrittserklärung durch die Komplementärin wird der
Beitritt zur Gesellschaft wirksam, ohne dass es des Zugangs der
Annahmeerklärung beim jeweiligen Direktinvestor bedarf.
Ungeachtet dessen hat die Komplementärin dem Direktinvestor die
Annahme schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Direktinvestoren haben ihre Einlagen und das Agio vorbehaltlos
und in voller Höhe ohne Abzug von Kosten mittels Überweisung zu
den in der Beitrittserklärung genannten Bedingungen auf das dort
angegebene „Und-Konto“ der Gesellschaft zu überweisen, über das
nur die Komplementärin bzw. die Generalbevollmächtigte unter
Beachtung der Investitionskriterien gemeinsam mit dem Mittelver-
wendungskontrolleur gemäß den Regelungen des Mittelverwen-
dungskontrollvertrages verfügen darf. 

(3) Die Direktinvestoren werden als Kommanditisten in das Handels-
register eingetragen und erlangen im Außenverhältnis die Rechts-
stellung als Kommanditist mit dem Zeitpunkt der Eintragung. Zur
Vornahme der Eintragung haben die Direktinvestoren der Kom-
plementärin jeweils auf eigene Kosten eine notariell beglaubigte, un-
widerrufliche und über den Tod hinaus geltende Registervollmacht
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit
dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu erteilen, die zu allen
Anmeldungen zum Handelsregister berechtigt, insbesondere betref-
fend Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten einschließlich des
Vollmachtgebers selbst, Eintritt und Ausscheiden von Komplemen-
tären, Änderungen im Beteiligungsverhältnis, des Kapitals und der
Ergebnisverteilung der Gesellschaft, ihrer Firma, ihres Sitzes und
ihres Zwecks, Umwandlungsvorgänge des UmwG und vergleichba-
re strukturverändernde Maßnahmen, Liquidation sowie Löschung der
Gesellschaft (die „Handelsregistervollmacht“); solange eine solche
Vollmacht nicht vorliegt, kann die Komplementärin die Beitritts-
erklärung nicht annehmen. Die Komplementärin ist nicht verpflichtet,
die einzelnen Handelsregisteranmeldungen jeweils sofort vorzuneh-
men, sondern kann die Anmeldung mehrerer Direktinvestoren nach
eigenem Ermessen in Tranchen oder insgesamt nach dem Final
Closing vornehmen. Die Komplementärin ist nicht verpflichtet, die
Handelsregisteranmeldung vor der vollständigen Einzahlung der
Einlage und des Agios auf das in der Beitrittserklärung bezeichnete
Konto vorzunehmen.

(4) Die Rechtsstellung der Direktinvestoren folgt aus ihrer Stellung als
Kommanditist nach Maßgabe der gesetzlichen und der Regelungen
dieses Gesellschaftsvertrages.

§ 7 Wechsel der Beteiligungsvariante
(1) Die Treuhandkommanditistin ist nach Maßgabe von § 8 des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages auf Verlangen eines Treugebers
berechtigt und verpflichtet, die mittelbare Beteiligung eines
Treugebers (Beteiligungsvariante A) durch Verringerung ihres Kom-
manditanteils und Eintragung des bisherigen Treugebers als direkt
beteiligten Kommanditisten im Handelsregister in eine Beteiligung
als Direktinvestor (Beteiligungsvariante B) umzuwandeln (die „Um-
wandlung“). Hierfür ist die Zustimmung der übrigen Gesellschafter
und Treugeber nicht erforderlich, entsprechend wird auch seitens
der Treugeber bereits jetzt die Zustimmung zur Aufnahme weiterer
Kommanditisten erteilt. Ein Wechsel umgekehrt von Beteiligungs-
variante B in Beteiligungsvariante A ist nicht vorgesehen.



65

(2) Zur Vornahme der Eintragung als Kommanditist gemäß Abs. (1) hat
der bisherige Treugeber der Komplementärin auf seine Kosten eine
Handelsregistervollmacht zu erteilen (wie hier in § 6 Abs. (3) defi-
niert); solange diese nicht vorliegt, kann die Treuhandkom-
manditistin dem Verlangen auf Umwandlung nicht nachkommen.
Der betreffende Treugeber trägt alle Kosten der Umwandlung, ins-
besondere die Registerkosten sowie die Kosten des Verwal-
tungsaufwands bei der Gesellschaft, die pauschal auf 250,– Euro
festgesetzt werden. Mit Umwandlung werden die bisherigen
Treugeber Kommanditisten, insbesondere auch mit nach diesem
Vertrag für Kommanditisten vorgesehenen Rechten und Pflichten
und unter Übernahme der hierin vorgesehenen Ermächtigungen.

§ 8 Gesellschafterkonten
(1) Für jeden Kommanditisten und Treugeber, für letzteren in Form von

Unterkonten, werden die nachfolgend unter Abs. (2) bis (4) ge-
nannten Konten geführt, die sämtlich unverzinslich und bis auf das
Kapitalkonto III nicht entnahmefähig sind. Darüber hinaus führt die
Gesellschaft ein oder mehrere Gesamthandskonten, gemeinsam
mit dem Mittelverwendungskontrolleur ein „Und-Konto“ und gege-
benenfalls Verrechnungskonten, auf denen sonstige Forderungen
und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschaftern und der
Gesellschaft gebucht werden.

(2) Auf dem festen Einlagenkonto („Kapitalkonto I“) wird die gezeich-
nete Einlage (ohne Agio) gebucht. Die Höhe des Betrages auf dem
Einlagenkonto ist für die Beteiligung am Gesellschaftskapital,
Ausschüttungen und Kapitalrückführungsbeträgen sowie für die
Berechnung von Abfindungsguthaben oder Anteilen am Liquida-
tionserlös und die Anzahl der Stimmen in Gesellschafterver-
sammlungen maßgebend. 

(3) Auf dem Gewinn- und Verlustkonto („Kapitalkonto II“) werden die
Anteile an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft erfasst. Im
Falle eines negativen Saldos werden Gewinne vor Ausschüttungen
zunächst dem Gewinn- und Verlustkonto gutgeschrieben, bis es
ausgeglichen ist.

(4) Auf dem Kapitalrückführungs- und Entnahmekonto („Kapitalkonto
III“) werden sämtliche Beträge erfasst, die an die Gesellschafter
ausgeschüttet oder von diesen entnommen worden sind sowie die
jeweils zum Geschäftsjahresende als entnommen geltende
Kapitalertragsteuer (inklusive SolZ).

(5) Für die Kommanditisten und Treugeber besteht nach Erbringung
der Einlage keine Nachschusspflicht. Soweit eine Entnahme getä-
tigt wurde, lebt indessen die Außenhaftung wieder auf. Eine Ände-
rung dieser Bestimmung ist nur einstimmig zulässig.

§ 9 Mittelverwendung
(1) Das aus den eingezahlten Einlagen der Kommanditisten bestehen-

de Eigenkapital der Gesellschaft wird grundsätzlich zur Investition
gemäß Unternehmensgegenstand verwendet, nämlich zum Erwerb
von Risikolebensversicherungen, die am Sekundärmarkt in den
USA nach dortigem Recht erworben werden, jeweils zum Erwerb
das Langlebigkeitsrisiko der Versicherten deckenden Guarantee
Bonds, zur Verwaltung und Prämienzahlung dieser Policen, ihrer
Umschichtung und Veräußerung. Ferner wird eine Liquiditätsreserve
gehalten und sind die Verwaltungskosten der Gesellschaft zu be-
streiten. 

(2) Aus den eingezahlten Einlagen wird zunächst folgender einmaliger
Aufwand vorab gedeckt (Angaben jeweils in Prozent des Investi-
tionsvolumens, wobei der Aufwand für Gründung und Fonds-
konzeption im Gegensatz zu den anderen Posten nicht variabel ist,
sondern sich wegen der dahinter stehenden externen Kosten fix auf
120.000,– Euro beläuft, womit vom angegebenen, auf 15 Mio.
Euro Investitionsvolumen berechnete Prozentsatz entsprechend ab-
gewichen werden kann), die verbleibenden Einlagen werden gemäß
Abs. (1) verwendet:

Eigenkapitalbeschaffung 4,25
Gründung und Fondskonzeption 0,80
Prospekterstellung und Marketing 1,75
Rechtliche und steuerliche Beratung 0,20
Treuhandvergütung 0,10
Mittelverwendungskontrolle 0,10

7,20

(3) Die neben den vorstehenden einmaligen Kosten anfallenden lau-
fenden Kosten gemäß §§ 10 und 11 dieses Vertrages (zusammen
geplant mit 2,3% der gesamten Einlagen ohne Agio zum Final
Closing) und die Prämien der erworbenen Lebensversicherungen
werden aus der Liquiditätsreserve und den Einnahmen aus
Veräußerung von Policen finanziert. Das von den Anlegern gezahlte
Agio fließt direkt in den Vertrieb. Die Gesellschafter und Investoren
ermächtigen die Komplementärin jedoch dazu, nach eigenem
Ermessen zur Liquiditätssteuerung und zur Ausnutzung von
Marktsituationen Fremdkapital bis zu einer Höhe von 40% des ge-
zeichneten Kapitals aufzunehmen.

(4) Die Verwendung der eingezahlten Einlagen zur Investition darf frü-
hestens nach dem First Closing erfolgen. Im Übrigen entscheidet
die Komplementärin bzw. in ihrem Auftrag die Generalbevoll-
mächtigte über Zeitpunkte und konkrete Art und Weise der
Mittelverwendung nach pflichtgemäßem Ermessen.

(5) Zur Überwachung der Mittelverwendung wird ein Mittelver-
wendungskontrolleur eingeschaltet. Ihm obliegt während der ge-
samten Tätigkeit des Fonds die Durchführung und Abwicklung des
Zahlungsverkehrs insofern, als Einzahlungen in den Fonds und
Auszahlungen aus dem Fonds betroffen sind. Die laufende
Investitionstätigkeit nach Abs. (1) jenseits des Policenerwerbs ist
vom Mittelverwendungskontrolleur nicht zu überwachen. Die
Einzelheiten der Tätigkeit des Mittelverwendungskontrolleurs regelt
der Mittelverwendungskontrollvertrag.

§ 10 Vergütung von Gesellschaftern, der Generalbevoll-
mächtigten und des Mittelverwendungskontrolleurs
(1) Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält die

Komplementärin von der Gesellschaft eine laufende Vergütung in
Höhe von 0,10% p.a. des Kommanditkapitals zum Final Closing.

(2) Die Treuhandkommanditistin erhält für die im Rahmen und auf-
grund der Treuhandverträge zu erbringenden Leistungen zum First
bzw. zum Final Closing anfänglich einmalig die Treuhandvergütung
gemäß § 9 Abs. (2) dieses Vertrages und danach eine laufende
Vergütung in Höhe von 0,10% p.a. des Kommanditkapitals zum
Final Closing. Diese laufende Vergütung ist monatlich als Abschlag
fällig.

(3) Für die Gründung und Fondskonzeption als Initiatorin des Fonds,
Prospekterstellung und Marketing sowie Eigenkapitalbeschaffung
erhält die Generalbevollmächtigte von der Gesellschaft anfäng-
lich einmalig die in § 9 Abs. (2) dieses Vertrages entsprechend be-
zeichneten Vergütungen, danach für die Wahrnehmung der ihr von
der Komplementärin delegierten Geschäftsführungsaufgaben eine
laufende Vergütung in Höhe von 0,35% p.a. des Kommandit-
kapitals zum Final Closing. Ein beitretenden Investoren ggf. zu zah-
lender Frühzeichnerbonus wird aus dem sich daraus ergebenden
Budget der Generalbevollmächtigten bestritten. Einzelheiten zur lau-
fenden Vergütung regelt ein Geschäftsbesorgungsvertrag, dessen
Änderungen und Ergänzungen zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung der Komplementärin und der Treuhandkommanditistin bedür-
fen. Diese laufende Vergütung ist kalendervierteljährlich nach-
schüssig als Abschlag fällig. Notwendige Aufwendungen und
Auslagen der Generalbevollmächtigten für die Gesellschaft sind ge-
sondert nach Belegvorlage zu erstatten. Als Initiatorin erhält sie fer-
ner die in § 15 Abs. (5) dieses Vertrages geregelte Erfolgsbeteili-
gung.

(4) Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für die im Rahmen und
aufgrund des Mittelverwendungskontrollvertrages zu erbringenden
Leistungen zum First bzw. zum Final Closing anfänglich einmalig die
Vergütung für Mittelverwendungskontrolle gemäß § 9 Abs. (2) die-
ses Vertrages und danach eine laufende Vergütung in Höhe von
0,10% p.a. des Kommanditkapitals zum Final Closing. Diese
Vergütung ist monatlich als Abschlag fällig.

(5) Vergütungen im Rahmen dieses § 10 (laufende Vergütungen von
insgesamt 0,65% p.a. des Kommanditkapitals zum Final Closing)
sind von deren Gewinn unabhängige Kosten der Gesellschaft, sie
beinhalten jeweils die gesondert auszuweisende Umsatzsteuer, so-
fern nicht anderweitig bestimmt. 

§ 11 Weitere Kosten
(1) Die Gesellschaft bedient sich zur Einwerbung zusätzlichen Kapitals

einer Vertriebsgesellschaft. Die Rechte und Pflichten der
Vertriebsgesellschaft sind einem gesonderten Vertrag vorbehalten.
Die Vertriebsgesellschaft erhält das von den Investoren gezahlte
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Agio. Die Vertriebsgesellschaft ist berechtigt, weitere Vertriebs-
gesellschaften zur Durchführung der übernommenen Aufgabe zu
beauftragen. Die Gesellschaft kann neben der Beauftragung einer
Vertriebsgesellschaft weitere Maßnahmen durchführen, um Kapital
aufzubringen. Hierzu gehören Internetauftritt, Prospekterstellung
und weitere Vertriebs- bzw. Marketingmaßnahmen. Die Kosten für
diese Tätigkeiten haben sich nach dem Marktüblichen zu richten.

(2) Für die Betreuung und das Portfoliomanagement durch die A.G.I.
GmbH – Finance Management werden 0,75% p.a. auf den Ein-
kaufswert (net asset value) des vermittelten und im Bestand be-
findlichen Policenvolumens, zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen
Mehrwertsteuer, maximal jedoch 0,75% des von den Komman-
ditisten einbezahlten Gesellschaftskapitals ohne Agio,  vergütet, für
die Währungssicherung sind 0,50% dieses Kapitals kalkuliert.

(3) Ferner bedient sich die Gesellschaft eines Steuerberaters zur
Abwicklung der notwendigen Tätigkeiten. Die Aufgabenstellung
umfasst insbesondere alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
Ein- und Austritt eines Treugebers, der Verwaltung des Daten-
bestandes der Treugeber, der Buchung ihrer Einlagezahlungen, die
Erstellung von Kontoauszügen über ihre Beteiligung, die laufende
Buchhaltung, die Erstellung des Jahresabschlusses und der not-
wendigen Steuererklärungen. Auch diesbezüglich wird ein geson-
derter Vertrag abgeschlossen. Die Vergütung richtet sich nach der
Steuerberatergebührenverordnung. Als Vorlaufaufwand fällt für
Rechts- und Steuerberatung (einschließlich der Gründungs-,
Register- und Notarkosten) der in § 9 Abs. (2) dieses Vertrages
entsprechend bezeichnete Aufwand an. Als laufende allgemeine
Verwaltungskosten, die u.a. Rechts- und Steuerberatung, Buch-
haltung, Jahresabschlusskosten, Domizilierung etc. umfassen, sind
0,40% p.a. des Kommanditkapitals zum Final Closing kalkuliert.
Daraus ergibt sich an weiteren Kosten nach diesem § 11 ein ge-
schätzter Gesamtbetrag von 1,65% p.a. des Kommanditkapitals
zum Final Closing und zusammen mit den laufenden Vergütungen
nach vorstehendem § 10 ein geschätzter Gesamtbetrag laufender
Kosten von 2,30 % des Kommanditkapitals zum Final Closing.

§ 12 Geschäftsführung und Vertretung
(1) Zur alleinigen Geschäftsführung der Gesellschaft ist gesetzlich die

Komplementärin berechtigt und verpflichtet. Sie kann sich hierzu
Dritter bedienen und diesen entsprechende Vollmachten erteilen.
Mit der Wahrnehmung der Geschäftsführungspflichten und -auf-
gaben der Gesellschaft ist jedoch im gesetzlich zulässigen Umfang
die Initiatorin des Fonds, die CERTUS Life Cycle AG, Freiburg, AG
Freiburg HRB 700635 beauftragt (die „Generalbevoll-
mächtigte“). Sofern in diesem Vertrag der Komplementärin Rechte
und Pflichten zugewiesen werden, werden diese von der General-
bevollmächtigten wahrgenommen und ausgeübt, soweit dies recht-
lich zulässig ist.

(2) Die Komplementärin und die Generalbevollmächtigte haben die
ihnen obliegenden bzw. übertragenen Geschäfte mit der Sorgfalt or-
dentlicher Kaufleute auszuführen.

(3) Im Verhältnis zwischen den Gesellschaftern vertritt die Komplemen-
tärin die Gesellschaft allein und ist wie auch ihre Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB und der § 161 Abs. (2),
112 HGB befreit. Die CERTUS Life Cycle AG ist jedoch entspre-
chend der Delegation der Geschäftsführungsaufgaben unter Be-
freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB auch generalbe-
vollmächtigt zur Vertretung der Gesellschaft.

(4) Schadensersatzansprüche der Treugeber und/oder Kommanditisten
gegen die Komplementärin oder deren Beauftragte sowie
Schadenersatzansprüche der Gesellschafter untereinander sind auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese Ansprüche ver-
jähren sechs Monate nach Kenntnis des anspruchsberechtigten
Kommanditisten bzw. Treugebers vom Eintritt des Schadens, späte-
stens jedoch drei Jahre nach Eintritt des zum Schadenersatz ver-
pflichtenden Ereignisses. Die Gesellschaft stellt die Komple-
mentärin und die Generalbevollmächtigte von Ansprüchen Dritter
frei, wenn die Haftung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhte; Gleiches gilt für die Treuhandkommanditistin.

§ 13  Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung
(1) Die Gesellschafterversammlung ist für die ihr nach dem Gesetz und

diesem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Beschlussfassungen,
insbesondere für die folgenden zuständig:
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses;

b) Entlastung der Komplementärin für das abgelaufene Geschäfts-
jahr;

c) Wahl des Jahresabschlussprüfers;
d) Änderung des Gesellschaftsvertrages;
e) Ausschluss von Gesellschaftern und mittelbarer Ausschluss von

Treugebern;
f) Umwandlung, Veräußerung/Einbringung des im Wesentlichen

ganzen Vermögens und Auflösung der Gesellschaft.
(2) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse grundsätzlich in

Gesellschafterversammlungen, sofern nicht eine Abstimmung im
Umlaufverfahren erfolgt. Die ordentliche Gesellschafterver-
sammlung ist in den ersten acht Monaten nach Ablauf eines jeden
Geschäftsjahres einzuberufen und abzuhalten.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind von der
Komplementärin einzuberufen und abzuhalten, wenn die Kom-
plementärin die Einberufung im Interesse der Gesellschaft für erfor-
derlich hält oder die Treuhandkommanditistin oder Direkt-
investoren/Treugeber, die mindestens 30 % der Stimmrechte auf
sich vereinigen, dies aus wichtigem Grund unter Angabe dieses
Grundes und konkreter Tagesordnungspunkte und Beschluss-
vorschläge verlangen. Kommt die Komplementärin einem derartigen
Antrag zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung nicht
innerhalb von zwei Wochen nach, ist die Treuhandkommanditistin
unter entsprechender Beachtung der nachstehenden Regelungen
zur Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung berechtigt. 

(4) Ort der Versammlung ist der Sitz der Gesellschaft, sofern die Ge-
sellschafter nichts anderes beschließen.

(5) Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich
durch die Komplementärin bzw. für diese durch die Generalbe-
vollmächtigte den Gesellschaftern gegenüber, und zwar unter
Bekanntgabe von Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung und
im Falle der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Angabe,
wo und wie der Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahres eingesehen werden kann. Die Einberufung kann
auch per Telefax oder auf elektronischem Wege (z.B. per E-Mail)
erfolgen, wenn ein Gesellschafter sein Einverständnis mit der je-
weiligen Form der Übermittlung erklärt hat. Die Weiterleitung der
Ladung an die Treugeber erfolgt unverzüglich über die Treuhand-
kommanditistin. Die Ladungsfrist beträgt einen Monat und beginnt
mit der Absendung der Ladung durch die Komplementärin bzw. die
Generalbevollmächtigte an die Gesellschafter, nicht aber vor
Absendung der Weiterleitung an die Treugeber durch die Treu-
handkommanditistin. Die Übersendung erfolgt an die jeweils zuletzt
der Gesellschaft bzw. der Treuhandkommanditistin mitgeteilte
Anschrift. Die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung kann
bei entsprechender Angabe in der Ladung davon abhängig gemacht
werden, dass sich die Gesellschafter bzw. Treugeber bis spätestens
fünf Werktage vor der Versammlung anmelden.

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die Kom-
plementärin und die Treuhandkommanditistin sowie mindestens 51
% aller Stimmrechte anwesend oder vertreten sind. Teilnahme-
berechtigt sind jeweils alle Gesellschafter und auch die Treugeber
sowie die Generalbevollmächtigte. Kommt eine ordnungsgemäß
einberufene Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig zu-
stande, ist unter Beachtung der Regelungen in vorstehendem Abs.
(5) eine erneute Gesellschafterversammlung mit derselben
Tagesordnung einzuberufen, wobei sich jedoch die Ladungsfrist auf
zwei Wochen verkürzt. Diese Versammlung ist ohne Rücksicht auf
die anwesende bzw. vertretene Stimmenanzahl beschlussfähig,
wenn hierauf in der Ladung hingewiesen worden ist.

(7) Das Stimmrecht aus den für die Treugeber treuhänderisch gehalte-
nen Anteilen übt in den Gesellschafterversammlungen und bei
Gesellschafterbeschlüssen grundsätzlich die Treuhandkomman-
ditistin für die Treugeber aus. Ein Treugeber ist jedoch berechtigt,
seine Stimmrechte anstelle der Treuhandkommanditistin selbst aus-
zuüben, wenn er dies der Treuhandkommanditistin schriftlich ange-
zeigt hat. Er kann der Treuhandkommanditistin auch Weisungen zur
Ausübung erteilen. Die Treuhandkommanditistin kann das
Stimmrecht aus den von ihr treuhänderisch gehaltenen Anteilen
ihres Kommanditanteils nach Weisung des jeweiligen Treugebers
unterschiedlich ausüben. Ist keine ausdrückliche Weisung erteilt, gilt
es als Weisung, das Stimmrecht im Sinne der Beschlussvorlage
auszuüben. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich in
Zweifelsfällen der Stimme zu enthalten. Für Vertreter mehrerer
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(10) Gesellschafter und/oder Treugeber gilt vorstehender Satz 3 ent-
sprechend, ansonsten können die Gesellschafter und Treugeber
ihre Stimmrechte nur einheitlich ausüben.

(8) Die Gesellschafterversammlung wird von der Komplementärin ge-
leitet. Sie ist berechtigt, einen Vertreter mit der Leitung zu beauf-
tragen. Ist die Komplementärin nicht anwesend oder vertreten,
wählt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit einen
Versammlungsleiter.

(9) Über Beschlüsse von Gesellschafterversammlungen ist ein
Protokoll mit Beschlusswortlaut und Abstimmungsergebnis anzu-
fertigen, das von dem Versammlungsleiter und der Treuhandkom-
manditistin zu unterzeichnen und den Gesellschaftern sowie, über
die Treuhandkommanditistin, den Treugebern zuzusenden ist.
Beanstandungen der Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls
können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach
Zugang des Protokolls gegenüber de Managements erhoben wer-
den; der Zugang gilt dabei als drei Tage nach Absendung des
Protokolls (Poststempel, Telefaxprotokoll oder E-Mail-Protokoll)
als erfolgt. Über Beanstandungen entscheidet die nächste Gesell-
schafterversammlung.

(10) Für die Stimmenanzahl der Kommanditisten und Treugeber gilt die
Regelung in § 8 (2) dieses Vertrages. Auf volle 1.000,– Euro
Einlage entfällt jeweils eine Stimme. 

(11) Soweit dieser Vertrag oder das Gesetz nicht zwingend eine größe-
re Mehrheit vorschreibt, können Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Stimment-
haltung gilt als nicht abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse über Investitionen des der
Gesellschaft zur Verfügung stehenden Kapitals außerhalb des
Unternehmenszwecks, Änderungen des Gesellschaftsvertrages,
Ausschluss von Gesellschaftern sowie Auflösung der Gesellschaft
bedürfen vorbehaltlich anderweitiger Regelung in diesem Vertrag
einer Mehrheit von 75 % der Stimmen und der Zustimmung der
Komplementärin, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden
darf. Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages, die
Gesellschaftern zusätzliche Pflichten auferlegen oder die
Rechtsstellung der Komplementärin (einschließlich der von ihr ge-
troffenen Regelungen zur Delegation der Geschäftsführung und
Vertretung) verändern, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Zustimmung aller betroffenen Gesellschafter.

(12) Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur bin-
nen einer Ausschlussfrist von einem Monat nach der
Beschlussfassung durch Klage gegen die Gesellschaft geltend ge-
macht werden. Der Tag der Beschlussfassung ist in einer Gesell-
schafterversammlung der Tag, an dem diese endet, bei der
Beschlussfassung im schriftlichen Abstimmungsverfahren der Tag,
an dem die Frist zur Stimmabgabe abläuft. Nach Ablauf vorste-
hender Ausschlussfrist ohne Anfechtung gilt ein etwaiger Mangel
als geheilt.

§ 14 Buchführung und Jahresabschluss
(1) Innerhalb der ersten sechs Monate eines Geschäftsjahres ist von

der Komplementärin der Jahresabschluss für das vorangegangene
Geschäftsjahr aufzustellen und ab dem Geschäftsjahr 2008/2009
einschließlich durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu prüfen.

(2) Der Jahresabschluss ist den Gesellschaftern sowie über die
Treuhandkommanditistin den Treugebern mit der Einladung zur or-
dentlichen Gesellschafterversammlung zuzusenden, oder aber es ist
darüber zu informieren, wie und wo der Jahresabschluss eingesehen
werden kann; auf Wunsch erfolgt jedoch eine Übersendung.

(3) Der durch Gesellschafterbeschluss festgestellte Jahresabschluss
ist für alle Gesellschafter und Treugeber verbindlich.

§ 15 Ergebnisbeteiligung, Ausschüttungen 
(1) Die Gewinn- und Verlustbeteiligung der Gesellschafter und Treu-

geber bestimmt sich jeweils nach dem Verhältnis ihrer auf den
Einlagekonten (Kapitalkonto I) gebuchten Einlage am Ende des je-
weiligen vorangehenden Geschäftsjahres, soweit in diesem Ver-
trag nichts anderes geregelt ist.

(2) Liquidität aus Rückflüssen aus Versicherungspolicen wird zur
Bildung bzw. Aufrechterhaltung einer angemessenen, die voraus-
sichtlichen Kosten (Prämienzahlungen und laufende Kosten) der
Gesellschaft abdeckenden Liquiditätsreserve und ggf. zur Neu-
beschaffung von Policen lt. Finanzplan verwendet. 

(3) Den Gesellschaftern bzw. Treugebern sind Verlustanteile zurech-
nen, auch wenn sie die Höhe ihrer Einlage übersteigen.
Ausschüttungen erfolgen jedoch ungeachtet des Ausgleichs eines
eventuellen negativen Saldos auf dem Gewinn- und Verlustkonto.
Für die Kommanditisten und Treugeber besteht nach Erbringung
der jeweiligen Einlage keine Nachschusspflicht.

(4) Ausschüttungen erfolgen jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30.
Juni 2009. Die Komplementärin ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, Abschlagszahlungen auf zu erwartende Ausschüttungen
zu leisten. 

(5) Bis zur Höhe einer bereits jetzt vereinbarten Ausschüttung/
Kapitalrückführung von (bezogen auf die Einlagen ohne Agio) 5 %
zum 30. Juni 2009, 7 % jeweils zum 30. Juni 2009 bis 2015 und
115,409 % zum 30. Juni 2016 werden Auszahlungen über die in
§§ 9 und 10 dieses Vertrages vorgesehenen Vergütungen hinaus
ausschließlich zur Ausschüttung/Kapitalrückführung an die
Investoren verwendet, in überschießender Höhe werden sie zu 70
% an die Investoren und zu 30% an die CERTUS Life Cycle AG
als Generalbevollmächtigte und Initiatorin des Fonds gezahlt.

§ 16 Rechtsgeschäftliche Verfügungen über
Gesellschaftsanteile
(1) Die Kommanditisten und Treugeber können ihre Anteile an der

Gesellschaft, mit Ausnahme der von der Treuhandkommanditistin für
die Treugeber gehaltenen Anteile, nur insgesamt an einen Dritten
übertragen. Teilübertragungen oder Übertragungen einzelner Rechte,
die mit dem Anteil verbunden sind, sind ausgeschlossen.

(2) Die Übertragung von Anteilen ist jederzeit durch schriftlichen
Vertrag möglich, allerdings nur mit wirtschaftlicher Wirkung zum
Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft. Bei einem Übergang
der Kommanditistenstellung bzw. der Treugeberstellung auf einen
Dritten im Wege der Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolge werden
alle Konten gemäß § 8 (2) bis (4) dieses Vertrages für den neu ein-
tretenden Anleger unverändert und einheitlich fortgeführt. Alle
Kosten der Verfügung sowie die Kosten des Verwaltungsaufwands,
die pauschal mit 100,– Euro festgesetzt werden, trägt im Verhältnis
zur Gesellschaft bzw. zur Treuhandkommanditistin der neu eintre-
tende Anleger. 

(3) Treugeber bedürfen für die Wirksamkeit der Übertragung ihrer über
die Treuhandkommanditistin gehaltenen Anteile der schriftlichen
Zustimmung der Treuhandkommanditistin, die nur erteilt wird, wenn
ihr der Übertragungsvertrag und alle Angaben und Erklärungen des
neuen Anlegers vorliegen, die neben der Übernahmeerklärung als
solcher vom ursprünglichen Investor in der Beitrittserklärung abzu-
geben waren. Die Zustimmung kann von der Treuhandkommandi-
tistin ansonsten nur aus wichtigem Grund verweigert werden, ins-
besondere in einem Fall gemäß § 4 Abs. (5) dieses Vertrages. 

(4) Kommanditisten bedürfen für die Wirksamkeit der Übertragung ihrer
Kommanditanteile der schriftlichen Zustimmung der Komplemen-
tärin, die nur erteilt wird, wenn ihr der Übertragungsvertrag und alle
Angaben und Erklärungen des neuen Anlegers vorliegen, die neben
der Übernahmeerklärung als solcher vom ursprünglichen Investor in
der Beitrittserklärung abzugeben waren. Ferner muss der
Komplementärin eine Handelsregistervollmacht des Übertragungs-
empfängers im Sinne von § 6 Abs. (3) dieses Vertrages übergeben
werden. Die Zustimmung kann von der Komplementärin ansonsten
nur aus wichtigem Grund verweigert werden, insbesondere in einem
Fall gemäß § 4 Abs. (5) dieses Vertrages.

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für jegliche
sonstige Verfügungen über Gesellschaftsanteile. Verpfändungen
sind mit Zustimmung der Komplementärin auch unterjährig möglich.

§ 17 Kündigung, Ausschluss
(1) Eine Kündigung der Gesellschaft ist für die Dauer der Gesellschaft

grundsätzlich ausgeschlossen. 
(2) Das Recht zur Kündigung der Gesellschaft aus wichtigem Grund

bleibt unberührt.  
(3) Die Treuhandkommanditistin ist im Falle der Beendigung des

Treuhandvertrages mit einem Treugeber, ohne dass der treuhände-
risch gehaltene Anteil von der Treuhandkommanditistin auf den
Treugeber oder einen Dritten übertragen wird oder übergeht, be-
rechtigt, den für den betreffenden Treugeber treuhänderisch gehal-
tenen Anteil seiner Kommanditeinlage mit Wirkung auf den Tag der
Beendigung des Treuhandverhältnisses außerordentlich im Wege
einer Teilkündigung zu kündigen. Die Treuhandkommanditistin ist
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unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB berech-
tigt und bevollmächtigt, ihre Kommanditeinlage und die Haftsumme
entsprechend herabzusetzen.

(4) Die Gesellschafterversammlung kann einen Gesellschafter aus
wichtigem Grund, insbesondere wegen Verstoßes gegen wesentli-
che Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, aus der
Gesellschaft ausschließen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn
ein Gesellschafter die Voraussetzungen gemäß § 4 (5) dieses Ver-
trages nicht (mehr) erfüllt. Ein Gesellschafter kann auch dann aus-
geschlossen werden, wenn er Einlage und/oder Agio nicht ent-
sprechend der Bedingungen der Beitrittserklärung zahlt und dieser
Pflicht trotz Mahnung und Nachfristsetzung auch innerhalb der ge-
setzten Frist nicht nachkommt; in diesem Falle ist ausnahmsweise
die Komplementärin ermächtigt, den säumigen Gesellschafter ohne
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung durch an ihn ge-
richtete Erklärung auszuschließen. Die vorstehenden Regelungen
gelten entsprechend für Treugeber, mit der Maßgabe, dass im Falle
des Satzes 2 die Treuhandkommanditistin ermächtigt ist, den
Treugeber durch Erklärung ihm gegenüber aus der Gesellschaft
auszuschließen; die Treuhandkommanditistin wird in diesem Falle
den Treuhand- und Verwaltungsvertrag kündigen und ihre
Kommanditeinlage und Haftsumme gemäß Abs. (3) herabsetzen.
Der Ausschluss wird wirksam mit der Mitteilung des Beschlusses
bzw. der Erklärung an den betreffenden Gesellschafter bzw.
Treugeber unter der der Gesellschaft bzw. dem Treuhand-
kommanditisten zuletzt mitgeteilten Anschrift. Durch seinen
Ausschluss entstehende Kosten trägt der Ausgeschlossene.

§ 18 Ausscheiden von Gesellschaftern
(1) Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 

a) er die Gesellschaft aus wichtigem Grund schriftlich gegenüber
der Komplementärin kündigt. Das Ausscheiden tritt mit
Wirksamwerden der Kündigung ein.

b) er Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt. Das
Ausscheiden tritt mit Erhebung der Klage ein.

c) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Das Ausscheiden tritt
mit Eröffnungsbeschluss bzw. Ablehnungsbeschluss ein.

d) ein Gläubiger des Gesellschafters rechtswirksam gemäß § 725
BGB kündigt. Das Ausscheiden tritt mit Wirksamkeit der
Kündigung ein.

e) ein Gläubiger des Gesellschafters dessen Anteil pfändet und die
Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb eines Monats aufgeho-
ben wird oder der Gesellschafter eine Versicherung an Eides statt
gem. § 807 ZPO abgibt. Das Ausscheiden tritt mit Fristablauf
bzw. Abgabe der Versicherung an Eides statt ein.

f) er durch Beschluss der Gesellschafterversammlung wegen eines
wichtigen Grundes, insbesondere eines Verstoßes gegen we-
sentliche Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages durch
Gesellschafterbeschluss, bei dem der betroffene Gesellschafter
kein Stimmrecht hat, ausgeschlossen wird. Das Ausscheiden tritt
mit schriftlicher Mitteilung des Beschlusses ein.

g) er wegen Zahlungsverzugs gemäß § 17 (4) dieses Vertrages aus
der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Das Ausscheiden wird mit
Zugang der Erklärung der Komplementärin bzw. der Treuhand-
kommanditistin beim Gesellschaft bzw. Treugeber wirksam.

(2) Das Ausscheiden eines Gesellschafters gemäß Abs. (1) führt nicht
zur Auflösung der Gesellschaft. Diese wird von den verbleibenden
Gesellschaftern fortgesetzt. Der Anteil des ausscheidenden
Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis
ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß Einlagenkonto zu.

(3) Im Falle der Anfechtung der Ausschließung durch einen ausge-
schlossenen Gesellschafter ruht dessen Stimmrecht bis zu einer
rechtskräftigen Entscheidung über die Wirksamkeit des
Ausschlusses.

(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend auch für das
Ausscheiden eines Treugebers.

§ 19 Tod eines Kommanditisten oder Treugebers
(1) Durch den Tod eines Treugebers oder Kommanditisten wird die

Gesellschaft nicht aufgelöst, sein Anteil geht auf den bzw. die Erben
oder Vermächtnisnehmer über. Der bzw. die Erben des Treugebers
haben ihre Berechtigung gegenüber dem Treuhandkommanditisten,
der bzw. die Erben des Kommanditisten gegenüber der
Komplementärin durch Vorlage eines Erbscheins im Original oder
beglaubigter Abschrift nachzuweisen, Vermächtnisnehmer zusätz-

lich durch Übertragungsvertrag seitens des oder der Erben. Die
Rechte aus dem betroffenen Anteil ruhen, solange Erben bzw.
Vermächtnisnehmer nicht ihre Berechtigung entsprechend nachge-
wiesen haben.

(2) Treten an die Stelle eines Treugebers bzw. Kommanditisten mehre-
re Erben oder Vermächtnisnehmer, haben diese der Gesellschaft
gegenüber schriftlich einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu be-
stimmen, der die Rechte aus der Beteiligung nur einheitlich wahr-
nehmen kann. Die Bestellung dieses gemeinsamen Bevollmächtig-
ten ist dem Treuhandkommanditisten bzw. schriftlich unter
Beifügung der Vollmacht anzuzeigen. Solange ein gemeinsamer
Bevollmächtigter nach dieser Bestimmung nicht benannt bzw. nicht
nach vorstehendem Satz nachgewiesen ist, ruhen alle Rechte aus
der betroffenen Beteiligung und können Erklärungen der
Gesellschaft und/oder des Treuhandkommanditisten an einen der
Erben bzw. Vermächtnisnehmer mit Wirkung gegenüber allen Erben
bzw. Vermächtnisnehmern abgegeben werden.

§ 20 Auseinandersetzungsguthaben 
(1) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im Falle eines Ausschei-

dens im Geschäftsjahr 2011 oder später eine Abfindung in Höhe
seines Anteils am Verkehrswert der Gesellschaft, im Fall eines frü-
heren Ausscheidens eine Abfindung in Höhe des Saldos der für ihn
geführten Kapitalkonten zum Tage seines Ausscheidens.

(2) Verkehrswert im Sinne des vorstehenden Abs. (1) ist bindend der
Verkehrswert der Gesellschaft, den der Jahresabschlussprüfer der
Gesellschaft zum letzten Bilanzstichtag vor dem Ausscheiden des
Gesellschafters auf Grundlage des jeweiligen Jahresabschlusses
und der zu diesem Bilanzstichtag aktuellen Planzahlen ermittelt hat.
Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich aus
dem Verhältnis des Einlagekontos des ausscheidenden Gesell-
schafters zur Summe aller Einlagekonten, unter Berücksichtigung
des Verlust- und Verrechnungskontos des ausscheidenden
Gesellschafters. 

(3) Ab dem letzten Bilanzstichtag bis zum Tag des Ausscheidens erhal-
tene Ausschüttungen werden auf die Abfindung angerechnet. Von
allen Kosten und Schäden der Gesellschaft, die aus dem
Ausscheiden des Gesellschafters resultieren, stellt der ausschei-
dende Gesellschafter die Gesellschaft frei.

(4) Im Falle eines Ausscheidens gemäß § 18 (1) f) dieses Vertrages
schuldet die Gesellschaft abweichend von den vorstehenden Rege-
lungen eine Abfindung in Höhe des Saldos der für den
Ausscheidenden geführten Kapitalkonten zum Tage seines Aus-
scheidens, jedoch nicht mehr als seinen Anteil am Verkehrswert
gemäß Abs. (2), abzüglich von Kosten und Schäden der
Gesellschaft, die aus den Umständen resultierten oder voraussicht-
lich resultieren werden, die den wichtigen Grund für den Beschluss
gemäß § 18 (1) f) darstellten, oder aber aus dem Ausscheiden des
Gesellschafters als solchem.

(5) Im Falle des Ausscheidens gemäß § 18 (1) g) sind abweichend von
den vorstehenden Regelungen geleistete Zahlungen des Investors
unverzinst zurückzuerstatten, abzüglich aller Kosten und Schäden
der Gesellschaft, die aus dem Ausscheiden resultieren, mindestens
jedoch abzüglich eines pauschalierten Schadensersatzes in Höhe
von 10% seiner ursprünglichen Einlageverpflichtung ohne Agio, so-
fern er keinen geringeren Schaden nachweist.

(6) Die Abfindung ist innerhalb von 12 Monaten nach Wirksamkeit des
Ausscheidens auszuzahlen. Eine Verzinsung oder Sicherstellung
des Auseinandersetzungsguthabens findet nicht statt.

(7) Sollte die Gesellschaft vor dem Termin des Ausscheidens oder zum
Termin des Ausscheidens ihre Auflösung beschlossen haben,
nimmt der Ausscheidende höchstens am Ergebnis der Auflösung
teil.

(8) Die vorstehenden Absätze (1) bis (7) gelten entsprechend auch für
das Ausscheiden eines Treugebers.

§ 21 Auflösung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft wird in den folgenden Fällen aufgelöst:

a) mit Erklärung der Komplementärin gemäß § 4 (7) dieses Ver-
trages (Initielle Auflösung);

b) mit Ablauf der Dauer, für die sie gemäß § 3 (3) dieses Vertrages
errichtet worden ist, es sei denn, ihre Verlängerung sei beschlos-
sen worden;

c) mit Wirksamkeit des Auflösungsbeschlusses der Gesellschafter-
versammlung.
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(2) Im Falle der Auflösung ist die Komplementärin die Liquidatorin, sie
kann die Generalbevollmächtigte mit der Wahrnehmung der ent-
sprechenden Aufgaben beauftragen. 

§ 22 Steuerliche Regelungen
(1) Die Gesellschafter bevollmächtigen die Komplementärin mit dem

Recht zur Erteilung von Untervollmacht zur Abgabe aller
Erklärungen und Durchführung aller Maßnahmen, die im Rahmen
der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung gegenüber
der Gesellschaft und im Namen der Gesellschafter gegenüber der
Finanzverwaltung erforderlich sind. 

(2) Den Investoren ist bekannt, dass sie Sonderbetriebsausgaben (per-
sönlich getragene Kosten wie z.B. Finanzierungskosten im
Zusammenhang mit ihrer Beteiligung) nicht in ihrer persönlichen, son-
dern ausschließlich im Rahmen der einheitlichen und gesonderten
Feststellung der Einkünfte der Gesellschaft geltend machen können.

(3) Damit Sonderbetriebsausgaben berücksichtigt werden können,
haben die Gesellschafter der Komplementärin, Treugeber jedoch
der Treuhandkommanditistin zur gesammelten Weiterleitung an die
Komplementärin, diese jeweils für das vorangegangene Kalender-
jahr unaufgefordert bis zum 31. Januar eines jeden Kalenderjahres
mitzuteilen und durch entsprechende Belege nachzuweisen.

(4) Die Kommanditisten und Treugeber bevollmächtigen die
Komplementärin mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht zur
Abgabe aller Erklärungen und Durchführung aller Maßnahmen zur
Verhinderung ausländischer Besteuerung, haben diesbezüglich ei-
genen Erklärungspflichten nachzukommen und die Gesellschaft un-
eingeschränkt dabei zu unterstützen, ihre steuerliche Ansässigkeit
in Deutschland bzw. das Nichtvorliegen der in § 4 Abs. (5) dieses
Vertrages aufgeführten Umstände nachzuweisen. Liegen derartige
Umstände jedoch vor oder treten sie während der Dauer der
Gesellschaft ein oder ist für ihn vernünftigerweise absehbar, dass
sie eintreten werden, hat der betroffene Kommanditist bzw.
Treugeber der Gesellschaft unverzüglich unter Angabe von Einzel-
heiten davon Mitteilung zu machen. Der betroffene Kommanditist
bzw. Treugeber haftet der Gesellschaft für den Schaden, der daraus
entsteht, dass solche Umstände in seiner Person vorliegen.

§ 23 Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit

des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine solche wirksame und
durchführbare Bestimmung als vereinbart und werden erforderli-
chenfalls die Gesellschafter eine solche wirksame und durchführba-
re Bestimmung vereinbaren, die den wirtschaftlichen Zweck der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt im Fall einer Lücke in diesem Vertrag,
Ausfüllungskriterium ist dabei, welche Regelung die Parteien wirt-
schaftlich sinnvollerweise getroffen hätten, wäre ihnen der entspre-
chende Regelungsbedarf bewusst gewesen.

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen einschließlich der Ände-
rung dieser Schriftformklausel der Schriftform. Die Schriftform ist
eingehalten, wenn ein entsprechender Gesellschafterbeschluss
nach den Regelungen dieses Vertrages gefasst und protokolliert ist.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem
Gesellschaftsverhältnis ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies zu-
lässigerweise vereinbart werden kann.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des deutschen internationalen Privatrechts. 

(5) Mitteilungen nach diesem Vertrag können, soweit nicht ausdrücklic
anderweitig geregelt, durch einfachen Brief, Telefax oder E-Mail er-
folgen. Die Mitteilung erfolgt jeweils an die der Gesellschaft zuletzt
mitgeteilte Adresse. Die jeweilige Mitteilung gilt als zugegangen im
Falle einfachen Briefs zwei Werktage nach Versendung im Inland
und fünf Werktage nach Versendung ins Ausland, im Falle eines
Telefax und einer E-Mail bei Absendung an einem Werktag vor16
Uhr am gleichen, ansonsten am nächsten Werktag.

Freiburg, den 09 November 2007

Für die CERTUS Verwaltungsgesellschaft mbH: 
Werner Lang
Für die BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH: 
Silke Brodacz und Nicole Ruoff



70

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
über die Beteiligung an der 

CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
– nachstehend „KG“ genannt –

zwischen der

BTC Badenweiler Trust & Consulting GmbH 
– nachstehend „Treuhänderin“ bzw. „Treuhandkommanditistin“ genannt –

und den der 

CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG 
beitretenden Gesellschaftern
– nachstehend „Treugeber“ genannt –

wird folgender Treuhandvertrag geschlossen:

§ 1 Abschluss des Treuhandvertrages
(1) Der Treugeber beabsichtigt, sich an der KG zu beteiligen und sei-

nen Gesellschaftsanteil über die Treuhänderin als Treuhandkom-
manditistin treuhänderisch halten zu lassen. Diese mittelbare Kom-
manditbeteiligung entspricht dem im Zeichnungsschein genannten
Beteiligungsbetrag.

(2) Dieser Treuhandvertrag kommt durch Annahme des in der Beitritts-
erklärung enthaltenen Vertragsangebotes des jeweiligen Treugebers
durch die Treuhänderin zustande. Für die Wirksamkeit der Annahme
genügt die Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die Treu-
händerin.

(3) Der Gesellschaftsvertrag der KG (abgedruckt im Emissionsprospekt
der KG) ist den Parteien bekannt und Grundlage dieses Treuhand-
vertrages. Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, welche
die Rechtsbeziehungen zwischen der Treuhänderin als  Treuhand-
kommanditistin und den Treugebern betreffen, gelten als Anlage
dieses Vertrages und sind dessen Bestandteil.

(4) Die Treuhänderin wird die KG unverzüglich über die erfolgte An-
nahme des Angebotes auf Abschluss des Treuhandvertrages unter-
richten.

§ 2 Gegenstand der Treuhandschaft
(1) Im Auftrag des Treugebers erwirbt die Treuhänderin im eigenen

Namen, aber für Rechnung des Treugebers einen Kapitalanteil an
der CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG und hält diesen treuhän-
derisch für den Treugeber. Die Höhe des endgültigen Kapitalanteils
des Treugebers bestimmt sich nach dem in der Beitrittserklärung
durch den Treugeber genannten Beteiligungsbetrag. Auf diesen
Beteiligungsbetrag zahlt der Treugeber den in der Beitrittserklärung
festgelegten Betrag, zuzüglich des Agios, an die Treuhänderin.

(2) Die Treuhänderin ist berechtigt, für weitere Treugeber Kapitalanteile
an der KG treuhänderisch zu erwerben und zu halten.

(3) Der Treuhänderin wird auf Rechnung des Treugebers folgende
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vornehmen, zu deren
Durchführung sie der Treugeber bevollmächtigt und beauftragt:
a) Durchführung aller zum Erwerb und zur Abwicklung der

Gesellschaftsbeteiligung erforderlichen Maßnahmen;
b) wirtschaftlicher Beitritt zur Gesellschaft;
c) Vornahme der erforderlichen Handelsregisteranmeldungen;
d) Ausübung der durch den Beitritt zur Gesellschaft begründeten

Rechte im Interesse des Treugebers.
(4) Ausdrücklich wird die Treuhänderin beauftragt, nach Maßgabe der in

der Beitrittserklärung beschriebenen Bedingungen und nach der er-
folgten Einzahlung des Treugebers das Kommanditkapital entspre-
chend zu erhöhen.

§ 3 Zurechnung der Beteiligung, Wahrnehmung der
Gesellschafterrechte
(1) Die Treuhänderin hält die Gesellschaftsbeteiligungen für alle Treu-

geber im Außenverhältnis als einheitlichen Gesellschaftsanteil. Die
Treuhänderin tritt nach außen im eigenen Namen auf.

(2) Im Innenverhältnis, d.h. gegenüber der Treuhänderin, den übrigen
Gesellschaftern und den übrigen Treugebern, gelten für den Treu-
geber gemäß § 5 Abs. (6) des Gesellschaftsvertrages alle mit der

für ihn treuhänderisch gehaltenen Beteiligung verbundenen Rechte
und Pflichten des Treuhandkommanditisten aus dem Gesell-
schaftsvertrag. Davon ausgenommen sind die gesellschaftsrecht-
lichen Sonderrechte des Treuhandkommanditisten (wie die Aufnah-
me weiterer Treugeber, Kapitalerhöhung).

(3) Die Treuhänderin nimmt grundsätzlich für den Treugeber alle Rech-
ten und Pflichten, die mit der treuhänderisch gehaltenen Kom-
manditbeteiligung verbunden sind, in eigenem Namen wahr. Beab-
sichtigt der Treugeber, einzelne Rechte, wie etwa das Stimmrecht in
Gesellschafterversammlungen oder bei Gesellschafterbeschlüssen,
selbst auszuüben, so muss er dies der Treuhänderin vorher schrift-
lich mitteilen. Jeder Treugeber ist berechtigt, an den Gesellschafter-
versammlungen teilzunehmen und die ihm zustehenden
Gesellschafterrechte selbst auszuüben. Der Treugeber kann der
Treuhänderin Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilen.
Die Treuhänderin hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Treugeber
die Einladung zur Gesellschaftsversammlung nebst Anlagen von der
Gesellschaft übersandt wird. Entsprechendes gilt für schriftliche
Abstimmungen. 

(4) Die Treuhänderin tritt hiermit ihre Ansprüche auf den festgestellten
Gewinn, die beschlossenen Entnahmen und den Liquidationserlös
sowie auf dasjenige, was ihr im Falle ihres Ausscheidens oder der
Beendigung der Gesellschaft hinsichtlich des einzelnen Treugebers
zusteht, in dem Umfange an den Treugeber ab, wie diesem die
Ansprüche anteilsmäßig entsprechend seiner Beteiligung am
Kommanditkapital der Gesellschaft gebühren. Der Treugeber nimmt
die Abtretung hiermit an. Die Abtretung ist auflösend bedingt durch
den Rücktritt des Treuhandkommanditisten gemäß § 5 Ziffer 3.

5) Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr
Vermögen tritt die Treuhänderin hiermit den treuhänderisch gehalte-
nen Kapitalanteil an den dies annehmenden Treugeber in der Höhe
des eingezahlten Beteiligungsbetrags ab. Die Abtretung des
Kapitalanteils ist im Außenverhältnis aufschiebend bedingt durch die
Eintragung des Treugebers als Kommanditist in das Handels-
register.

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgelehnt oder von Gläubigern
der Treuhänderin Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung in den
Kapitalanteil ergriffen werden oder das Treuhandverhältnis aus einem
sonstigen wichtigen Grund, der nicht vom Treugeber zu vertreten ist,
endet.

§ 4 Ausführung des Treuhandauftrages
(1) Die Treuhänderin wird der Gesellschaft im Auftrag und für Rechnung

des Treugebers beitreten bzw. ihren Kapitalanteil erhöhen und zwar
im Umfang der jeweiligen Beteiligungssumme ohne Agio. Der
Beitritt bzw. die Erhöhung erfolgt jeweils zum Beginn des der Ein-
zahlung folgenden Monats.

(2) Die Treuhänderin haftet gemäß § 172 Abs. 1 und 3 HGB gegenü-
ber den Gesellschaftsgläubigern der Gesellschaft in Höhe der Haft-
summe, die im Handelsregister eingetragen ist.

§ 5 Einzahlung der gezeichneten Einlage
(1) Der Treugeber ist nach Maßgabe der Beitrittserklärung zur Zahlung

der von ihm übernommenen Einlagen auf das dort genannte Treu-
hand-Anderkonto der Treuhänderin verpflichtet. Einzahlungen auf
diesem Konto werden nicht verzinst.

(2) Erfüllt der Treugeber die Einlageverpflichtung nicht fristgerecht, ist die
Treuhänderin berechtigt, Verzugszinsen ab Fälligkeit in Höhe von 1 %
pro Monat zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden
Schadens – auch durch die KG – bleibt davon unberührt. Dem Treu-
geber bleibt es vorbehalten, keinen oder einen geringeren Schaden
nachzuweisen.

(3) Erbringt der Treugeber seine Einlageverpflichtung trotz Mahnung und
Nachfristsetzung mit Rücktrittsandrohung nicht oder nur teilweise, ist
die Treuhänderin berechtigt, vom Treuhandvertrag zurückzutreten und
die Rechte gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages auszuüben.

(4) Die mit dem Rücktritt vom Treuhandvertrag entstehenden Kosten
trägt der säumige Treugeber.

§ 6 Freistellungsanspruch der Treuhänderin
(1) Die Treuhänderin hat Anspruch darauf, vom Treugeber von allen

Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die im Zusammenhang mit
dem Erwerb und dem Halten der treuhänderisch übernommenen
Beteiligung an der Gesellschaft stehen.

(2) Die Freistellungsverpflichtung des Treugebers ist begrenzt bis zur
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Höhe seines gemäß Zeichnungsschein übernommenen Anteils (Be-
teiligungsbeitrag) am Kommanditkapital. Sie ist ausgeschlossen,
wenn der Kapitalanteil des Treugebers auf das Gesellschaftskonto
eingezahlt und dem Treugeber nicht i.S.d. § 172 HGB zurückge-
währt worden ist.

(3) Werden an den Treugeber von der Gesellschaft Ausschüttungen
vorgenommen, während der Kapitalanteil der Treuhänderin durch
Jahresfehlbeträge oder frühere Ausschüttungen unter den Betrag
der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme herabgemindert
ist oder wird (§ 172 HGB), lebt die Freistellungsverpflichtung des
Treugebers bis zu der Höhe des an ihn auf diese Weise zurückge-
zahlten Kapitalanteils wieder auf, höchstens jedoch bis zu dem
Betrag, um den der Stand seines Anteils am Kapitalkonto I und II der
Gesellschaft unter den Betrag der im Handelsregister eingetrage-
nen Haftsumme herabgemindert ist.

(4) Im Falle einer Inanspruchnahme durch Gesellschaftsgläubiger auf-
grund der gesetzlichen Kommanditistenhaftung ist die Treuhänderin
berechtigt, die Weiterleitung von Ausschüttungen an den Treugeber
davon abhängig zu machen, dass dieser bis zur Höhe der auf ihn
entfallenden Freistellungsverpflichtung der Treuhänderin Sicherheit
leistet.

§ 7 Selbstkontrahieren, Untervollmachten
(1) Die Treuhänderin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit.
(2) Die Treuhänderin ist berechtigt, für Einzelaufgaben Untervollmach-

ten zu erteilen.

§ 8 Umwandlung des Treuhandverhältnisses
(1) Der Treugeber ist berechtigt, sich selbst anstelle der Treuhänderin mit

der von dieser bisher für ihn gehaltenen Kommanditeinlage im
Handelsregister eintragen zu lassen und die gesamte Kom-
manditeinlage auch im Außenverhältnis zu übernehmen. Macht der
Treugeber von diesem Recht Gebrauch, gelten die Rechte und
Pflichten dieses Vertrages in entsprechender Weise fort, soweit sich
aus der unmittelbaren Beteiligung nicht zwingend etwas anderes er-
gibt. Der betreffende Treugeber trägt alle Kosten der Umwandlung,
insbesondere der Registerkosten sowie die Kosten des Verwaltungs-
aufwands bei der Gesellschaft, die pauschal auf 250,– Euro festge-
setzt werden.

(2) Unter der aufschiebenden Bedingung der Umwandlung des Treu-
handverhältnisses und der Eintragung der der jeweiligen Treugeber
im Handelsregister überträgt die Treuhänderin bereits hiermit eine der
Beteiligungen des Treugebers entsprechende Kommanditeinlage an
den Treugeber, der damit unmittelbarer Kommanditist wird.

(3) Alle im Handelsregister einzutragenden Kommanditisten sind ver-
pflichtet, der Komplementärin der KG auf eigene Kosten eine um-
fassende, über den Tod hinaus wirksame, notariell beglaubigte
Registervollmacht unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB gegenüber dem Handelsregister zu erteilen, die zu allen
Anmeldungen berechtigt, insbesondere
– Eintritt und Ausscheiden vom Kommanditisten, auch des Voll-

machtgebers
– Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesell-

schaftern
– Änderungen im Beteiligungsverhältnis, des Kapitals und der Er-

gebnisverteilung der KG
– Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft
– Alle Umwandlungsvorgänge des UmwG und vergleichbaren

strukturverändernde Maßnahmen
– Liquidation der Gesellschaft
– Löschung der Gesellschaft.
Die vorgenannte Vollmacht ist der Komplementärin unverzüglich auf
erstes Anfordern vorzulegen.

§ 9 Anlageregister, Datenschutz 
(1) Die Treuhänderin führt über alle Treugeber ein Register mit deren per-

sönlichen und beteiligungsbezogenen Daten. Der Treugeber ist ver-
pflichtet, über alle für die Durchführung bedeutsamen Veränderungen,
insbesondere Wohnort, Personenstand, Erbfolge und steuerliche Än-
derungen unverzüglich die Treuhänderin zu unterrichten.

(2) Der Treugeber hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass ihm die
Treuhänderin Angaben über die übrigen Gesellschafter macht, es sei
denn, es liegt eine außergewöhnliche Situation der Gesellschaft vor. In
diesem Falle hat der Treugeber einen Auskunftsanspruch, soweit dies

zur Wahrnehmung mitgliedschaftlicher Kernrechte erforderlich und der
Treuhänderin zumutbar ist.

(3) Sofern der Treugeber nicht schriftlich eingewilligt hat, ist die
Treuhänderin nicht berechtigt, anderen Personen als der KG, dem
Finanzamt, Kreditinstituten oder Personen, die beruflich zur
Verschwiegenheit verpflichtet und als Berater der Gesellschafter
oder der Treuhänderin tätig sind Auskünfte über die Eintragungen im
Register zu erteilen.

(4) Der Treugeber stimmt der EDV-mäßigen Erfassung seiner perso-
nen- und beteiligungsbezogenen Daten im Rahmen dieses
Vertrages zu.

§ 10 Weitere Rechte und Pflichten der Treuhänderin und der
Treugeber, Haftung der Treuhänderin
(1) Die Treuhänderin hat die ihr übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt

eines ordentlichen Kaufmanns und im Interesse des Treugebers
auszuüben. Die Treuhänderin handelt jedoch auch als Treuhänder
der übrigen Anleger. Bei einem Widerstreit zwischen den
Interessenten einzelner Treugeber und den Interessen der Gesell-
schaft hat das Gesamtinteresse Vorrang.

(2) Die Haftung der Treuhänderin auf Schadensersatzansprüche aus
diesem Vertrag wird mit 500.000,– Euro je Schadensfall begrenzt.
Einzelner Schadensfall ist die Summe der Schadensersatz-
ansprüche aller Treugeber, gleich aus welchem Rechtsgrund, die
sich aus einer schädigenden Handlung ergeben. Als einzelner
Schadensfall gilt auch die Summe aller Schadensersatzansprüche
aufgrund mehrerer schädigender Handlungen, die bei einer einheit-
lichen Leistung von dem Treuhandkommanditisten oder einem sei-
ner Mitarbeiter oder einem von ihm beauftragten Dritten begangen
worden sind. Die Haftungsbegrenzung gilt auch, wenn durch die
schädigende Handlung ein Schaden in mehreren aufeinander fol-
genden Jahren entstanden ist.

(3) Die Treuhänderin weist im Rahmen ihrer vorvertraglichen
Aufklärungspflichten darauf hin, dass alle Schadenersatzansprüche
des Treugebers aus diesem Vertrag in drei Jahre verjähren, von dem
Zeitpunkt an gerechnet, in dem der Anspruch entstanden ist, soweit
sie nicht kraft Gesetzes oder Rechtsprechung einer kürzeren
Verjährung  unterliegen. Schadensersatzansprüche hat der Treu-
geber innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach
Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber der Treuhänderin
schriftlich per Einschreiben geltend zu machen, Schadenersatzan-
sprüche gegen die Treuhänderin können erst geltend gemacht wer-
den, wenn der Treugeber anderweitig Ersatz nicht zu erreichen ver-
mag.

(4) Der Treuhänderin obliegen keine weitergehenden Prüfungspflichten.
Insbesondere hat sie nicht die Fragen des unternehmerischen
Ermessens des Treugebers zu prüfen, wie z.B. richtige Beurteilung
der Marktsituation oder Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen
bzw. Zweckmäßigkeit der Investitionsentscheidung des Treugebers.
Die Treuhänderin haftet deshalb nicht für die Erreichung der von
dem Treugeber mit der Beteiligung an der KG verfolgten wirtschaft-
lichen und steuerlichen Zielsetzung; dies ist weder Vertragsinhalt
noch Geschäftsgrundlage.

(5) Der Treugeber und die Treuhänderin sind sich darüber einig, dass
die Treuhänderin keine Haftung dafür übernimmt, dass die Vertrags-
partner der KG die eingegangenen vertraglichen Pflichten ord-
nungsgemäß erfüllen. Die Treuhänderin haftet nicht für die Ertrags-
fähigkeit bzw. den Bestand des Vermögens der KG, insbesondere
nicht für den Eingang der prospektierten Erträge bzw. die Einhaltung
der prospektierten Kosten und Aufwendungen.

(6) Die Vertragsparteien kommen überein, dass die vollständigen
Belege für die Geltendmachung von Sonderwerbungskosten (per-
sönlich getragene Kosten und persönlich aufgenommene Darlehen
für die Refinanzierung der Einlage) jeweils am 31. Januar, der dem
vorher abgeschlossenen Wirtschaftsjahr folgt, bei dem Treuhand-
kommanditisten eingegangen sein müssen. Nach Ablauf der Frist
kann eine Berücksichtigung von Sonderwerbungskosten aus orga-
nisatorischen Gründen nicht mehr erfolgen. Dem Treugeber ist be-
kannt, dass von Seiten der Treuhänderin oder des steuerlichen
Beraters der KG keine gesonderte Aufforderung zur Wahrung die-
ser Frist ergeht.

(7) Personen oder Firmen, die im Rahmen der Investitionsphase der KG
auftreten, sind nicht Erfüllungshilfen der Treuhänderin i.S.d. § 278
BGB.
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§ 11 Rechtsnachfolge  
(1) Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis mit allen Rechten und

Pflichten auf Dritte übertragen oder in sonstiger Weise darüber ver-
fügen. Es gilt § 16 des Gesellschaftsvertrages.

(2) Die Verfügung bedarf der Schriftform und der Zustimmung der
Treuhänderin, die nur aus wichtigem Grunde versagt werden kann.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der übertra-
gende Treugeber gegenüber der Treuhänderin nicht schriftlich und
unwiderruflich auf alle Rechte und Forderungen gegenüber der
Treuhänderin in Höhe des zu übertragenden Anteils verzichtet.

(3) Der Übertragende haftet auch nach seinem Ausscheiden – neben
dem Erwerber – für eine etwa ausstehende Einlage.

(4) Der Treugeber hat für die Umschreibung um Register eine Gebühr
von 100,– Euro zzgl. der gültigen MwSt. zu entrichten. 

(5) Im Falle des Todes des Treugebers wird die Treuhandschaft mit dem
oder den Erben bzw. dem Vermächtnisnehmer des Treugebers fort-
gesetzt. Solange die Berechtigung des oder der Erben nicht nach-
gewiesen ist, ruhen die Rechte aus dem Treuhandverhältnis.

§ 12 Ausscheiden des Treuhandkommanditisten
(1) Scheidet die Treuhänderin aus der Gesellschaft aus, endet das

Treuhandverhältnis mit Wirksamkeit des Ausscheidens.
(2) Die Gesellschafterversammlung wird entsprechend eine neue

Treuhänderin bestellen. Das Treuhandverhältnis wird dann für alle
Treugeber bindend mit der neuen Treuhänderin fortgesetzt. Die bis-
herige Treuhänderin ist zur Abtretung aller Rechte und Pflichten aus
dem Treuhandvertrag auf die neue Treuhänderin berechtigt und ver-
pflichtet.

§ 13 Vergütung der Treuhänderin
Die Treuhänderin erhält für ihre Tätigkeit eine Vergütung nach Maßgabe
von §§ 9 Abs. (2) und 10 Abs. (2) des Gesellschaftsvertrages. Etwaige
Auslagen im Falle der Umwandlung der Beteiligungsvariante oder im
Falle von besonderen Beauftragungen der Treuhänderin durch
Treugeber sind vollumfänglich vom Treugeber zu ersetzen. 

§ 14 Beendigung des Treuhandverhältnisses
(1) Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, durch

Zweckerreichung oder durch Eintragung der Auflösung der
Gesellschaft im Handelsregister.

(2) Der Treugeber und die Treuhänderin können das Treuhandverhältnis
nur aus wichtigem Grund kündigen. Wichtige Gründe für die
Kündigung durch die Treuhänderin sind insbesondere die in § 18
des Gesellschaftsvertrages geregelten Ausscheidungsgründe, je-
doch endet die Treuhandschaft ohne Kündigung, wenn in die
Beteiligung des Treugebers vollstreckt oder die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Treuhänderin beantragt

wird oder die Treuhänderin eigenmächtig über die Beteiligung des
Treugebers verfügt.

(3) Die Treuhänderin ist bei Beendigung des Treuhandverhältnisses ver-
pflichtet, den auf den Treugeber entfallenden Teil seiner Kom-
manditbeteiligung gemäß § 17 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrages
gegenüber der Gesellschaft zu kündigen, das Abfindungsguthaben
in dem Umfang, wie diese Ansprüche dem Treugeber gemäß
Gesellschaftsvertrag gebühren, an diesen herauszugeben bzw. an
einen vom Treugeber benannten Dritten zu übertragen. Dieser
Anspruch ist erst mit Zugang des Guthabens bei der Treuhänderin
fällig. Die Regelungen des § 18 des Gesellschaftsvertrages gelten
für die Beendigung des Treuhandverhältnisses entsprechend.

(4) Kündigungserklärungen sind unter Erläuterung des wichtigen
Grundes schriftlich durch eingeschriebenen Brief zu übermitteln.

§ 15 Personenmehrheit
(1) Soweit die Treuhänderin nach Maßgabe dieses Treuhandvertrages

einen Kapitalanteil an der Gesellschaft für mehrere Personen, ins-
besondere Ehegatten, gleichzeitig hält, übernehmen diese sämtliche
Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner mit der
Maßgabe, dass Tatsachen, die nur hinsichtlich eines
Gesamtschuldners vorliegen oder eintreten, für oder gegen jeden
von ihnen wirken. Sie bevollmächtigen sich hiermit für die Dauer die-
ses Vertrages gegenseitig, Erklärungen und Schriftstücke, die
einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindlicher Wirkung gegen
alle entgegenzunehmen. Die Abgabe von Erklärungen wirkt für und
gegen die gesamte Personenmehrheit. Tatsachen, die nur in einer
Person der Personenmehrheit vorliegen oder eintreten, wirken für
alle und gegen alle.

(2) Leistungen, die der Treuhänderin zur Erfüllung der an sie abgetrete-
nen Ansprüche obliegen, kann sie an eine Person der Personen-
mehrheit mit schuldbefreiender Wirkung gegen alle erbringen.

§ 16 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der

Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schrift-
formklausel. Mündliche Abreden bestehen nicht.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder un-
wirksam werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen
davon nicht berührt. Die Parteien haben sich dann über eine
Regelung zu einigen, die dem gewollten rechtlichen Ergebnis und
dem angestrebten wirtschaftlichen Erfolg am nächsten kommt. Dies
gilt auch dann, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages
eine Lücke ergeben sollte.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages für
das Treuhandverhältnis entsprechend.
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Vertrag über
Mittelverwendungskontrolle
zwischen der 

CLC US Life 2016 GmbH & Co. KG
(nachfolgend Gesellschaft genannt)

und 

Steuerberatungssozietät Ruoff, Brodacz & Kollegen
(nachfolgend Mittelverwendungskontrolleur genannt)

§ 1 Beschreibung des Fonds
(1) Die Gesellschaft lässt im Rahmen eines geschlossenen Fonds für

sich Kommanditanteile einwerben, und zwar entweder zur Zeich-
nung durch Treugeber, für die eine Treuhandkommanditistin ihren
Kommanditanteil treuhänderisch hält, oder durch Direktanleger, die
selbst Kommanditisten werden.

(2) Die eingeworbenen Kommanditeinlagen sollen nach Abzug von
Kosten für Eigenkapitalbeschaffung, Gründung und Konzeption,
Prospektierung und Marketing, rechtliche und steuerliche Beratung
sowie Treuhand und Mittelverwendungskontrolle in gebondete US
Lebensversicherungen investiert werden.

(3) Die Einlagen der Investoren sind nach Maßgabe der entsprechen-
den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft zu
verwenden.

§ 2 Einlagenfälligkeit; Treuhandkonto, Und-Konto
(1) Entsprechend den Angaben in den Zeichnungsunterlagen (Gesell-

schaftsvertrag der Gesellschaft, Beitrittserklärung/Zeichnungs-
schein, Treuhand- und Verwaltungsvertrag, Emissionsprospekt) sind
die von den Treugebern (Beteiligungsvariante A) bzw. den Direkt-
investoren (Beteiligungsvariante B) eingeworbenen Kapitaleinlagen
nach Maßgabe der Beitrittserklärung zur Zahlung fällig.

(2) Alle Einlagen sind zusammen mit dem Agio auf das im
Zeichnungsschein benannte Konto zu leisten, und zwar im Falle der
Beteiligungsvariante A (mittelbare Beteiligung) auf das Treuhand-
Anderkonto (das „Treuhandkonto“) der Treuhandkommanditistin der
Gesellschaft und Treuhänderin der Treugeber, der BTC Badenweiler
Trust & Consulting GmbH. Vom Treuhandkonto werden die einge-
zahlten Kommanditeinlagen gemäß § 5 (4) des Gesellschaftsver-
trages auf ein Und-Konto überwiesen, über das die Komplemen-
tärin bzw. die Generalbevollmächtigte der Gesellschaft nur gemein-
sam mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. Im Falle
der Beteiligungsvariante B (Direktinvestoren) erfolgt die Leistung
der Einlagen zusammen mit dem Agio gemäß § 6 Abs. (2) des
Gesellschaftsvertrages direkt auf dieses Und-Konto.

(3) Über das in vorstehendem Absatz bezeichnete Und-Konto kann die
Gesellschaft nach Maßgabe von § 9 des Gesellschaftsvertrages nur
nach vorheriger schriftliche Zustimmung des Mittelverwendungs-
kontrolleurs verfügen. Die schriftliche Zustimmung ist der
Komplementärin bzw. der von ihr beauftragten General-
bevollmächtigten unverzüglich zuzuleiten, wenn die Voraus-
setzungen des nachfolgenden § 3 dieses Vertrages erfüllt sind.

§ 3 Mittelfreigabe; Mittelverwendungskontrolle
(1) Der Mittelverwendungskontrolleur erteilt der Gesellschaft seine

Zustimmung zu Verfügungen über das Und-Konto gemäß § 2 Abs.
(2), wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Es wird eine schriftliche Zahlungsanweisung oder bei elektroni-

schem Zahlungsverkehr eine entsprechende schriftliche Inf-
ormation über die beabsichtigte Zahlung durch die Komplemen-
tärin der Gesellschaft bzw. die von ihr beauftragte General-
bevollmächtigte vorgelegt.

b) Die den einzelnen Zahlungen jeweils gegenüberstehende For-
derung und deren Fälligkeit werden durch Vorlage der Rechnungen
nachgewiesen. Sofern keine Rechnungen existieren, ist der
Nachweis durch andere geeignete Belege (z.B. Vertragsunterla-
gen) zulässig. Der Mittelverwendungskontrolleur überprüft die vor-
gelegten Rechnungen bzw. anderweitigen Belege vor der Erteilung
der Zahlungsfreigabe lediglich auf Plausibilität und hat hinsichtlich
des tatsächlichen Bestehens der geltend gemachten Forderung

keinerlei materiellrechtlichen Prüfungsrechte oder -pflichten.
c) Die geplante Zahlung erfolgt aus einem der folgenden Gründe:

(i) Vergütungen und Kosten gemäß § 9, 10 und 11 des
Gesellschaftsvertrages;

(ii) Gesetzliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft;
(iii) Überweisungen für den Kauf von gebondeten US Lebens-

versicherungen unter Beachtung des Unternehmenszwecks
der Gesellschaft, oder für die Zahlung von Prämien erworbe-
ner Policen. Zu einer materiellen Überprüfung der einzelnen
Investitionen, insbesondere zur Überprüfung der Investitions-
kriterien, ist der Mittelverwendungskontrolleur weder berech-
tigt noch verpflichtet.

(2) Alleinige Aufgabe des Mittelverwendungskontrolleurs ist es, dafür
Sorge zu tragen, dass anhand seiner Aufzeichnungen jederzeit fest-
gestellt werden kann, welche Auszahlungen von dem Und-Konto
erfolgt sind. Der Mittelverwendungskontrolleur hat keine
Prüfungsrechte und/oder -pflichten hinsichtlich des Vorliegens der
materiellrechtlichen Voraussetzungen der jeweils freizugebenden
Zahlungen. Die Kontrollpflicht des Mittelverwendungskontrolleurs
beschränkt sich vielmehr auf das Vorliegen der vorbezeichneten for-
malen Voraussetzungen und eine allgemeine Plausibilitätskontrolle.
Der Mittelverwendungskontrolleur überprüft insbesondere auch
nicht, ob die Komplementärin bzw. in ihrem Auftrag die General-
bevollmächtigte die freigegebenen Mittel entsprechend den
Finanzplanungen verwendet.

§ 4 Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs
Die Tätigkeit des Mittelverwendungskontrolleurs ist mit der Vergütung
gemäß § 9 Abs. (2) und § 10 Abs. (4) des Gesellschaftsvertrages ab-
gegolten. Die Vergütung gemäß § 9 Abs. (2) des Gesellschaftsver-
trages ist zur Zahlung unverzüglich nach dem Final Closing fällig, die
Vergütung gemäß § 10 Abs. (4) des Gesellschaftsvertrages in monat-
lichen Abschlägen.

§ 5 Haftungsbeschränkung
(1) Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolltätigkeit und

die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs auch gegenüber
Dritten gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuer-
berater und Steuerberatungsgesellschaften, die als wesentlicher
Bestandteil diesem Vertrag als Anlage beigefügt sind. Die CLC US
Life 2016 GmbH & Co. KG unterzeichnet diesen Vertrag mit dem
ausdrücklichen Hinweis darauf, dass sie diese Allgemeinen
Auftragsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und sämtliche
Bestandteile dieser AGB’s wesentlicher Bestandteil dieses
Vertrages werden und insbesondere die Haftungsbeschränkung der
AGB greift. 

(2) Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (abgedruckt im
Emissionsprospekt der Gesellschaft) ist den Parteien bekannt und
Grundlage dieses Vertrages. Die Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages, welche die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien
betreffen, gelten als Anlage dieses Vertrages und sind dessen
Bestandteil.

(3) Der Mittelverwendungskontrolleur weist im Rahmen seiner vorver-
traglichen Aufklärungspflichten darauf hin, dass alle Schaden-
ersatzansprüche aus diesem Vertrag in drei Jahren verjähren, von
dem Zeitpunkt an gerechnet, in dem der Anspruch entstanden ist,
soweit sie nicht kraft Gesetztes oder Rechtsprechung einer kürze-
ren Verjährung unterliegen. Schadenersatzansprüche sind innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung
von dem Schaden schriftlich per Einschreiben geltend zu machen.
Schadenersatzansprüche können erst geltend gemacht werden,
wenn der Geschädigte anderweitig Ersatz nicht zu erreichen ver-
mag.

(4) Dem Mittelverwendungskontrolleur obliegen keine weitergehenden
Prüfungspflichten. Insbesondere hat er nicht die Fragen des unter-
nehmerischen Ermessens eines Zeichners/Gesellschafters oder
der Gesellschaft zu prüfen, wie z.B. richtige Beurteilung der
Marktsituation oder Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen
bzw. Zweckmäßigkeit der Investitionsentscheidungen. Der Mittel-
verwendungskontrolleur haftet deshalb nicht für die Erreichung der
von dem Zeichner/Gesellschafter mit der Beteiligung an der Gesell-
schaft verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Zielsetzung; dies
ist weder Vertragsinhalt noch Geschäftsgrundlage.

(5) Die Vertragsparteien stellen klar, dass der Mittelverwendungs-
kontrolleur keine Haftung für die Bonität der Vertragspartner der
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Gesellschaft oder dafür übernimmt, dass die Vertragspartner der
Gesellschaft die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen ord-
nungsgemäß erfüllen. Der Mittelverwendungskontrolleur haftet
nicht für die Ertragsfähigkeit bzw. den Bestand des Vermögens der
Gesellschaft, insbesondere nicht für den Eingang der prospektier-
ten Erträge bzw. die Einhaltung der prospektierten Kosten und
Aufwendungen.

§ 6 Beendigung des Vertrages
(1) Dieser Vertrag endet mit der Beendigung der Tätigkeit des Fonds.
(2) Ansonsten kann der Vertrag nur aus wichtigem Grund gekündigt

werden. Wichtiger Grund ist insbesondere ein Ausscheiden der
Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft.

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und

Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt

auch für dieses Schriftformerfordernis.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksa-
men oder undurchführbaren Bestimmung soll eine Bestimmung tre-
ten, die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. Dies gilt auch für
Lücken im Vertrag.

(3) Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Mittelverwen-
dungskontrolleur befreit.

(4) Für den Fall von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien auf-
grund dieses Vertrages oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
vereinbaren die Vertragsparteien, soweit gesetzlich zulässig, als
Gerichtsstand Freiburg.

(5) Erfüllungsort ist Freiburg.
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